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1. Stand des Verfahrens 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes, lfd. Nr. 23, und die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 158 „Freizeit- und Erholungsraum Hufeisensee“ werden im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 
3 BauGB durchgeführt. 

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 158 wurde am 18.07.2012 in der öffentli-
chen Sitzung des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) gefasst (Beschluss-Nr. V/2012/10628). 

Der Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Flächennutzungsplanes, lfd. Nr. 23, wurde in 
der öffentlichen Stadtratssitzung am 24.10.2012 gefasst (Beschluss-Nr. V/2012/10951). 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand am 
28.11.2012 in den Räumen der Halle Messe in Bruckdorf eine öffentliche Bürgerversammlung 
statt, die sowohl den Bebauungsplan als auch die Flächennutzungsplanänderung zum Inhalt 
hatte. 

Als ein weiterer Schritt zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden die Planunterlagen 
zum Flächennutzungsplan im Technischen Rathaus vom 21.02.2012 bis zum 07.03.2012 zur 
Einsichtnahme ausgelegt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB erfolgte zur Flächennutzungsplanänderung von März bis April 2013. 

Da als Teil des Gesamtvorhabens ein Golfplatz geplant ist und dieser zu den raumbedeutsamen 
Vorhaben zählt, mussten die Raumverträglichkeit im Rahmen des Bauleitplanverfahrens geprüft 
und Standortalternativen betrachtet werden. Im Ergebnis wurde das Vorhaben am Standort Huf-
eisensee als raumverträglich eingeschätzt. Die Prüfung der Standortalternativen hat ergeben, 
dass vergleichbare Standorte mit entsprechender Flächengröße und Verfügbarkeit, Entwick-
lungsmöglichkeit und Verkehrsanbindung im Stadtgebiet nicht mehr vorhanden sind, sodass kei-
ne realistischen Planungsalternativen vorliegen. 

Ausgehend von den erforderlichen vorgenommenen Untersuchungen auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplanes ist der Standort am Hufeisensee für die Entwicklung zu einem Freizeit-und 
Erholungsraum mit den vorgesehenen Nutzungen einschließlich Golfplatz geeignet. Die Flächen 
befinden sich überwiegend im Eigentum der Stadt Halle. Das Plangebiet zeichnet sich durch eine 
gute Anbindungsmöglichkeit an die Haupterschließungsstraße Halle-Ost (HES) aus. Die Anbin-
dung an den ÖPNV ist mit Straßenbahn, Bus und S-Bahn gegeben, aber hinsichtlich einer direk-
ten Anbindung in das Gebiet noch zu optimieren. Auch die weiteren infrastrukturellen Anbindun-
gen sind möglich. 
Das Vorhandensein der ehemaligen Hausmülldeponie schränkt anderweitige Nutzungsmöglich-
keiten der Fläche (z. B. eine Bebauung oder auch eine landwirtschaftliche Nutzung) stark ein. 

Dem Bebauungsplanverfahren ist es vorbehalten, weitergehende Untersuchungen durchzufüh-
ren. So wurden basierend auf den konkreten Planungen des Bebauungsplanes Nr. 158 im Ver-
fahrensverlauf ein Schallgutachten und eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für den Betrieb eines 
Campingplatzes am Hufeisensee erarbeitet sowie faunistische und floristische Untersuchungen 
durchgeführt. 

Außerdem erfolgte auf Betreiben des Inverstors für den Golfplatz eine Bodenuntersuchung mit 
Gefahrenabschätzung für den Bereich der ehemaligen Deponie an der Südseite des Hufeisen-
sees. Demnach ist eine Einbeziehung der Deponiefläche möglich, die dafür erforderlichen Aufla-
gen müssen aber bei den Planungen für den Golfplatz beachtet werden. 

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes werden möglicherweise nach europäischem Recht 
geschützte oder nach nationalem Recht streng geschützte Arten betroffen, so dass nach den 
gesetzlichen Vorgaben eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) notwendig war. Die 
Artenschutzbetrachtungen sind ergänzend zum Bebauungsplan erfolgt und im Ergebnis sind in 
den Bebauungsplan Regelungen zum Artenschutz getroffen worden. 

Der Stadtrat hat am 25. September 2013 den Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes 
lfd. Nr. 23 „Freizeit- und Erholungsraum Hufeisensee und Osendorfer See“ bestätigt und zur öf-
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fentlichen Auslegung bestimmt (Beschluss-Nr. V/2013/11880). Gegenüber dem Aufstellungsbe-
schluss wurde der Geltungsbereich der Teilfläche „Hufeisensee“ im nordwestlichen Bereich des 
Plangebietes geringfügig erweitert. Während sich im Aufstellungsbeschluss der Geltungsbereich 
an dem des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes orientierte, der z. B. den Bereich der 
Gärten am Krienitzweg ausspart, bildet jetzt die Trasse der HES durchgehend die Begrenzung. 

Die Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung ist im Amtsblatt der Stadt Halle vom 16. Okto-
ber 2013 erfolgt. Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes lfd. Nr. 23 „Freizeit- und 
Erholungsraum Hufeisensee und Osendorfer See“ mit der Begründung einschließlich Umweltbe-
richt und den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen hat vom 28. 
Oktober 2013 bis zum 29. November 2013 in der Stadtverwaltung öffentlich ausgelegen. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom 24.Oktober 2013 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

Diese Vorlage enthält den Beschlussvorschlag zu den abwägungsrelevanten Anregungen, die in 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und bei der Beteiligung 
der Öffentlichkeit im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingegangen sind. 
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2. Abwägung 

2.1. Stellungnahmen, über die eine Abwägung nicht e rforderlich ist 

2.1.1. Nachfolgende Behörden/sonstige Träger öffent licher Belange/Nachbargemeinden 
haben keine Stellungnahme abgegeben 

Es sind keine Belange dieser Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und Gemeinden 
bekannt, die für die Rechtmäßigkeit der Abwägung von Bedeutung sind und entscheidenden 
Einfluss auf die Weiterbearbeitung haben könnten. 

 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

• Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA), TÖB 3 

• Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt TÖB 22 
 

Nachbargemeinden 

• Stadt Wettin-Löbejün 

• Gemeinde Petersberg 
 

2.1.2. Folgende Behörden/sonstige Träger öffentlich er Belange und Nachbargemeinden 
haben eine Stellungnahme abgegeben, in der Zustimmu ng geäußert wurde, keine 
Einwände oder Anregungen gegeben wurden oder die Be hörden/Träger öffentlicher 
Belange und Gemeinden von dem Vorhaben nicht betrof fen sind. 

Die in den Stellungnahmen abgegebenen Hinweise, die nicht abwägungsrelevant sind, sind bei 
Objektplanungen für Hochbauten bzw. Erschließungsanlagen sowie bei der Realisierung des 
Bauvorhabens durch die ausführenden Firmen zu berücksichtigen. 

 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

• Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, TÖB 2 

• Deutsche Bahn AG, TÖB 4 

• Energieversorgung Halle Netz GmbH, TÖB 5 

• Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH, TÖB 6 

• GASCADE Gastransport GmbH, TÖB 8 

• Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH, TÖB 10 

• Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau, TÖB 12 

• Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, TÖB 14 

• Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, TÖB 17 

• Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt, TÖB 18 

• Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, TÖB 19 

•  Landkreis Saalekreis, TÖB 21 

• Polizeirevier Halle, Verkehrsorganisation, TÖB 23 

• Unterhaltungsverband „Untere Saale“, TÖB 25 

• Stadt Halle (Saale), Fachbereich Umwelt, Untere Wasserbehörde, Untere Immissions-
schutzbehörde TÖB 26 

• Stadt Halle (Saale), Fachbereich Sicherheit, TÖB 27 
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• Stadt Halle (Saale), Fachbereich Bauen, Untere Denkmalbehörde, TÖB 28 
 

Nachbargemeinden 

• Gemeinde Schkopau, NG 1 

• Gemeinde Salzatal, NG 2 

• Gemeinde Teutschenthal, NG 3 

• Gemeinde Kabelsketal, NG 4 

• Stadt Landsberg, NG 5 
 
Die Stadt nimmt die Zustimmung der Behörden/Träger öffentlicher Belange und Gemeinden zur 
Kenntnis. 
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2.2. Abwägung von Anregungen der Behörden und sonst igen Träger öffentlicher Be-
lange, der Nachbargemeinden und von weiteren Beteil igten mit abwägungsrelevan-
ten Hinweisen in Ihrer Stellungnahme 

2.2.1. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Be lange 

2.2.1.1. Stellungnahme des Amtes für Landwirtschaft , Flurneuordnung und Forsten 
Süd vom 25.11.2013 mit Verweis auf Stellungnahmen v om 02. und 25. April 
2013 (TÖB 1) 

Es wurde am 25.11.2013 eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

Stellungnahme vom 25.04.2013: 
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Die Stellungnahme vom 02.04.2013 wurde zu dem im Parallelverfahren aufgestellten Bebau-
ungsplan Nr. 158 abgegeben. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Derzeit landwirtschaftlich genutzte Flächen sollen im Zusammenhang mit der Entwicklung eines 
Freizeit- und Erholungsraumes am Hufeisensee u. a. für den Golfsport genutzt werden. Planeri-
sche Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen, existierten 
schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saale) sind 
deshalb Flächen am Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbestimmungen, u. a. 
Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt. Diese Darstellung soll nun um die Golf-
anlage erweitert werden. Die sportliche und spielerische Betätigung der Menschen in großflächi-
gen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert erreicht. Dienstleistungsangebote und Infra-
struktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst werden. Dem dient die beabsichtigte planungs-
rechtliche Sicherung eines Golfplatzes über den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan. 

Ein Golfplatz gehört für ein Oberzentrum wie die Stadt Halle zu einer angemessenen Ausstattung 
an Sport- und Freizeiteinrichtungen. Diesbezüglich wird im Regionalen Entwicklungsplan für die 
Planungsregion Halle Folgendes ausgeführt: 

„Regional bedeutsame Standorte für großflächige Freizeitanlagen sind Standorte, die …. auf-
grund ihrer Lage dem ständig steigenden Bedarf an attraktiven Sport- und Freizeitangeboten in 
stadtnahen Erholungsgebieten Rechnung tragen (5.5.4 Z).“ 

Die Stadt Halle ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional bedeut-
same großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt besteht ein zunehmender Bedarf an vielfältigen 
Freizeit- und Erholungseinrichtungen. 

In der Begründung zu Pkt. 5.5.4.1. des REP wird darauf hingewiesen, dass bei Planungen zur 
Errichtung dieser Anlagen die festgelegten Entwicklungsziele der jeweiligen Gebiete zu beachten 
sind. Des Weiteren seien Planungen zur Errichtung von Spezialsportarten (z. B. Golf, Tennis, 
Motocross) zur Erhöhung der Angebotsvielfalt in der Region besonders zu berücksichtigen, da 
sie einen überörtlichen Charakter haben. Geeignete Standorte sind solche, die außerhalb von 
Vorranggebieten für Natur und Landschaft, Landwirtschaft und Forstwirtschaft liegen und sich in 
das bestehende Landschaftsbild einpassen. Das ist an dem Standort gegeben. 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte ist der Standort für die geplante Nutzung gut geeignet. 
Dafür sprechen unterschiedliche Faktoren wie Flächenangebot, Infrastruktur, Erreichbarkeit etc. 
Zu diesem Ergebnis kommt die 2011 erarbeitete Machbarkeitsstudie. 

Die Errichtung eines Golfplatzes ist mit einer großen Flächeninanspruchnahme verbunden, die 
auf Altstandorten im Stadtgefüge aus verschiedensten Gründen (z. B. Eigentum) nicht realisier-
bar war. Geeignete Flächen in vergleichbarer Größe stehen, so zeigten Voruntersuchungen in 
den vergangenen Jahren, nicht zur Verfügung. Bestätigt wurde dies durch eine im Zusammen-
hang mit der Änderung des Flächennutzungsplanes vorgenommene Prüfung von Standortalter-
nativen. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass der geplante Golfplatz einen weichen Standortfaktor bildet, der 
zur Attraktivität der Stadt als Wohnort beiträgt und der Verbesserung der Lebensqualität der Ein-
wohner der Stadt und der Region dient. Gleichzeitig erfolgt eine Stärkung der Funktion der Stadt 
als Oberzentrum. 

Von der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzfläche im Zuge der Umsetzung der Planung 
sind einzelne landwirtschaftliche Betriebe betroffen. Alle landwirtschaftlich genutzten Flächen im 
Bebauungsplangebiet waren von der Stadt Halle (Saale) verpachtet. Die Pachtverträge der Stadt 
mit den Bewirtschaftern wurden zum 31.12.2013 beendet. 

Bei dem genannten Grünlandflächen handelt es sich um Flächen auf der Deponie im Eigentum 
der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LBMV). 

Zur Sicherung landwirtschaftlicher und agrarstruktureller Belange ist eine frühzeitige Einbezie-
hung der vor Ort wirtschaftenden landwirtschaftlichen Unternehmen erfolgt. Erste Gespräche 
wurden bereits im Jahr 2011 geführt. Im Hinblick auf die mögliche Entwicklung wurden die 
Pachtverträge auf Kurzzeitpachtverträge umgestellt. Dem hauptsächlich betroffenen Unterneh-
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men wurden auch bereits im Jahr 2011 mit Blick auf mögliche (oder bevorstehende) Ersatzflä-
chen mit einer Fläche von ca. 72,5 ha zur Verfügung gestellt. Damit wurde von Seiten der Stadt 
versucht, die negativen Auswirkungen für den betroffenen Landwirt abzufangen. Die Stadt sucht 
nach weiteren Flächen innerhalb des Stadtgebietes. Zudem laufen Verhandlungen mit der Land-
gesellschaft Sachsen-Anhalt, um dem Landwirt die Zupachtung weiterer Flächen bzw. einen Flä-
chentausch zu ermöglichen. 

Richtig ist die Feststellung, dass der Ausgleich mit den bisher für einen Golfplatz vorgesehenen 
Flächen am Osendorfer See nur planerisch erfolgt, da die Flächen lediglich im FNP für diese 
Nutzung im Flächennutzungsplan ausgewiesen sind, jedoch de facto landwirtschaftlich genutzt 
sind. Die unter Punkt 6 der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes enthaltenen 
Flächenbilanz stellt die Veränderung bezüglich der Flächendarstellungen im FNP - bisher und 
geplant - gegenüber. Dieser Gegenüberstellung mit Flächenzugewinn und Flächenverlust allein 
aus der Darstellung heraus ist richtig widergegeben. Es handelt sich nicht um eine Bilanzierung 
im Sinne eine Eingriff- und Ausgleichsbilanzierung. 

Eine zusätzliche Inanspruchnahme von landwirtschaftlicher Nutzfläche für Ausgleichsmaßnah-
men ist nicht vorgesehen. Dieser Ausgleich erfolgt ausnahmslos innerhalb des Plangebietes. 

Eine abschnittsweise Realisierung des Vorhabens ist vorgesehen. 

Aus den vorgenannten Gründen ist ein Verzicht auf die Inanspruchnahme von landwirtschaftli-
chen Flächen für die Planung nicht möglich. 

Entscheidungsvorschlag: 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.  
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2.2.1.2. Stellungnahme der GDMcom mbH vom 06.11.201 3 im Auftrag der ONTRAS 
Gastransport GmbH und der VNG Gasspeicher GmbH (TÖB  7) 

Es wurde eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

Stellungnahme der Verwaltung:  

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Die Anlage der Ontras GmbH - eine stillgelegte Ferngasleitung, auf die in der Stellungnahme 
verwiesen wird - stellt die neuen Darstellungen im FNP nicht in Frage. Erst im Bebauungsplan 
bzw. in der sich anschließenden Ausführungsplanung werden Art und Maß der baulichen Nut-
zung festgelegt, müssen Schutzstreifen in Bezug auf eventuell geplante bauliche Anlagen be-
rücksichtigt werden. 
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Der Flächennutzungsplan stellt nur Hochspannungsleitungen, die das Stadtgebiet berühren, dar. 
In die Begründung zur FNP-Änderung wird aber als redaktionelle Änderung ein Hinweis auf vor-
handene Leitungsbestände und deren Berücksichtigung bei der weiteren Planung übernommen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

2.2.1.3. Stellungnahme der 50Hertz Transmission Gmb H vom 18.11.2013 mit Verweis 
auf die Gültigkeit der Stellungnahme vom 15.04.2013  (TÖB 9) 

Es wurde eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

Stellungnahme vom 15.04.2013: 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Die Freileitung, auf die in der Stellungnahme verwiesen wird, stellt die neuen Darstellungen im 
FNP nicht grundsätzlich in Frage. Doch erst im Bebauungsplan bzw. in der sich anschließenden 
Ausführungsplanung werden Art und Maß der baulichen Nutzung festgelegt, müssen Schutzstrei-
fen in Bezug auf eventuell geplante bauliche Anlagen berücksichtigt werden. 

Die Freileitung ist bereits in der Planzeichnung zur Flächennutzungsplanänderung enthalten. In 
die Begründung zur FNP-Änderung wird als redaktionelle Änderung ein Hinweis auf vorhandene 
Leitungen und deren Berücksichtigung bei der weiteren Planung übernommen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

25 

 

2.2.1.4. Stellungnahme der Hallesche Verkehrs-AG vo m 12.11.2013 (TÖB 11) 

Es wurde eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die vorgeschlagene Formulierung wird als redaktionelle Änderung in die Begründung zur Flä-
chennutzungsplanänderung übernommen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

 

2.2.1.5. Stellungnahme des Landesamt für Vermessung  und Geoinformation Sachsen-
Anhalt vom 02.12.2013 mit Verweis auf die Stellungn ahme vom 17.04.2013 
(TÖB 13) 

Es wurde eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

Stellungnahme vom 17.04.2013: 

 

Die nachfolgende Stellungnahme wurde zu dem im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungs-
plan Nr. 158 abgegeben. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Lagefestpunkte, auf die in der Stellungnahme hingewiesen wird, werden von der Flächennut-
zungsplanänderung nicht in Frage gestellt und müssen in der verbindlichen Bauleitplanung bzw. 
Ausführungsplanung berücksichtigt werden. Sie sind aber im Flächennutzungsplan nicht darstel-
lungsrelevant. 

Entscheidungsvorschlag: 

Die Stellungnahme ist nicht flächennutzungsplanrele vant. 

 

 

2.2.1.6. Stellungnahme des Landesamt für Geologie u nd Bergwesen Sachsen-Anhalt 
vom 11.12.2013 mit Verweis auf Gültigkeit der Stell ungnahme vom 17.04.2013 
(TÖB 15, TÖB 16 (identisch)) 

Es wurde eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 
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Stellungnahme vom 17.04.2013: 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Eine Nutzung des Areals um Hufeisensee und Osendorfer See wird durch das Landesamt nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt. Dennoch wird es im Hinblick auf die Umsetzung der Planung Ein-
schränkungen in der Bebaubarkeit geben die sich aus der vormaligen Bergbaunutzung ergeben. 

Die Bereiche um den Hufeisensee und um den Osendorfer See sind deshalb im Flächennut-
zungsplan als Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten 
erforderlich sind, sowie Flächen unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von 
Mineralien bestimmt sind, dargestellt. Auf die frühere bergbauliche Tätigkeit (Braunkohlentief- 
und -tagebau) sowie auf die Deponie im Plangebiet wird außerdem in der Begründung zur Flä-
chennutzungsplanänderung eingegangen. 

Doch erst im Bebauungsplan bzw. in der sich anschließenden Ausführungsplanung werden Art 
und Maß der baulichen Nutzung festgelegt und wird entschieden, in welchem Umfang Flächen 
baulich genutzt werden können. 

Entscheidungsvorschlag: 

Die Stellungnahme wurde bereits berücksichtigt. 
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2.2.1.7. Stellungnahme des Landesverwaltungsamtes ( TÖB 20) 

Es wurde eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Vorbehaltsgebiete ergänzen die Vorranggebiete um noch nicht endgültig abgewogene Zielset-
zungen. Bei der Abwägung konkurrierender Nutzungen ist der festgelegten Vorbehaltsfunktion 
ein besonderes Gewicht beizumessen. Werden im Rahmen von Bauleitplanungen Abwägungen 
zwischen Nutzungskonflikten durchgeführt, ist zu verdeutlichen, dass dem festgelegten Vorbehalt 
einen besonderen Stellenwert beigemessen wurde. Das ist im vorliegenden Planverfahren erfolgt 
und wie folgt zu begründen: 

Das Gebiet des Hufeisensees ist im Regionalen Entwicklungsplan für die Planungsregion Halle 
als Vorbehaltsgebiet für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems ausgewiesen. Damit 
wird folgende Zielstellung verbunden: 

„In Vorbehaltsgebieten für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems ist den Belangen von 
Natur und Landschaftspflege sowie einer naturnahen Waldbewirtschaftung bei der Abwägung mit 
entgegenstehenden Belangen ein erhöhtes Gewicht beizumessen.“ 
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Diese Vorbehaltsgebiete werden ausgewiesen, um bestimmte Flächen zu sichern, auf denen die 
flächendeckende Vernetzung relativ kleinstrukturierter Biotope entwickelt werden soll. Innerhalb 
des Verdichtungsraumes Halle finden in den Vorbehaltsgebieten für den Aufbau eines ökologi-
schen Verbundsystems z. B. die Reideniederung und deren Randbereiche als regionale Grünzü-
ge Berücksichtigung. Sie sollen einerseits der Sicherung zusammenhängender Freiräume für 
unterschiedliche landschaftsökologische Funktionen und andererseits zum Erhalt des Land-
schaftserlebens dienen. 

Die Planung einer Sonderbaufläche für eine Wassersportanlage mit der Möglichkeit der Errich-
tung einer Wakeboard-Anlage auf der Innenkippe steht nicht im Widerspruch zum beabsichtigten 
Aufbau eines ökologischen Verbundsystems, da der Hufeisensee als Ganzes zu betrachten ist. 
Die Flächenausweisung und die damit in der Folge möglicherweise verbundene Nutzungsinten-
sivierung verhindern den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems nicht. Es ist beabsichtigt, 
die dort in Anspruch zu nehmenden Strukturen in unmittelbarer Nachbarschaft neu anzulegen. 
Zum anderen soll der Golfplatz entsprechend heutigen Standards naturnah gestaltet werden und 
somit zur Strukturierung der Landschaft und zum Biotopverbund in stärkerem Maße beitragen, 
als es die derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen tun. 

Aufgrund der gescheiterten Bewerbung zur Aufnahme des Wakeboardings in das Olympische 
Programm ab 2020 werden innerhalb der nächsten Jahre keine Möglichkeiten zur Finanzierung 
der Investition sehen. Als längerfristige Option wird die Ausweisung im Flächennutzungsplan 
jedoch beibehalten. 

Wie oben ausgeführt wird durch die Planung auf der Innenkippe das Ziel des Aufbaus eines öko-
logischen Verbundsystems nicht in Frage gestellt, denn durch die Gestaltung des Freizeit- und 
Erholungsraumes insgesamt, insbesondere durch die Anlage des Golfplatzes, wird dem Ziel 
Rechnung getragen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Die Stellungnahme wurde berücksichtigt.
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Stellungnahme der Lausitzer- und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH vom 
05.12.2013 mit Verweis auf die Stellungnahme vom 02.05.2013 (TÖB 22) 

Es wurde eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

Stellungnahme vom 02.05.2013: 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Informationen wurden, soweit sie für die Planung relevant sind, im Entwurf der Flächennut-
zungsplanänderung berücksichtigt. 

Eine Nutzung des Areals um Hufeisensee und Osendorfer See wird laut Stellungnahme nicht 
grundsätzlich in Frage gestellt. Dennoch wird es im Hinblick auf die Umsetzung der Planung Ein-
schränkungen in der Bebaubarkeit geben, die sich aus der vormaligen Bergbaunutzung ergeben. 

Die Bereiche um den Hufeisensee und um den Osendorfer See sind deshalb im Flächennut-
zungsplan als Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere 
Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten 
erforderlich sind, sowie Flächen unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von 
Mineralien bestimmt sind, dargestellt. Auf die frühere bergbauliche Tätigkeit (Braunkohlentief- 
und -tagebau) sowie auf die Deponie im Plangebiet wird außerdem in der Begründung zur Flä-
chennutzungsplanänderung eingegangen. 
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Doch erst im Bebauungsplan bzw. in der sich anschließenden Ausführungsplanung werden Art 
und Maß der baulichen Nutzung festgelegt und wird entscheiden in welchem Umfang Flächen 
baulich genutzt werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Die Stellungnahme wurde berücksichtigt. 
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2.2.1.8. Stellungnahme der Regionalen Planungsgemei nschaft Halle vom 05.12.2013 
mit Verweis auf Gültigkeit der Stellungnahmen vom 3 1.01.2013 zum Vorentwurf 
FNP-Änderung sowie vom 25.03.2013 zum Vorentwurf Be bauungsplan (TÖB 24) 

 

Es wurde mit Datum vom 05.12.2013 eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

Stellungnahme vom 31.01.2013: 
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Stellungnahme vom 25.03.2013 zum B-Plan Nr. 158: 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Vorbehaltsgebiete ergänzen die Vorranggebiete um noch nicht endgültig abgewogene Zielset-
zungen. Bei der Abwägung konkurrierender Nutzungen ist der festgelegten Vorbehaltsfunktion 
ein besonderes Gewicht beizumessen. Werden im Rahmen von Bauleitplanungen Abwägungen 
zwischen Nutzungskonflikten durchgeführt, ist zu verdeutlichen, dass dem festgelegten Vorbehalt 
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einen besonderen Stellenwert beigemessen wurde. Das ist im vorliegenden Planverfahren erfolgt 
und wie folgt zu begründen: 

Das Gebiet des Hufeisensees ist im Regionalen Entwicklungsplan für die Planungsregion Halle 
als Vorbehaltsgebiet für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems ausgewiesen. Damit 
wird folgende Zielstellung verbunden: 

„In Vorbehaltsgebieten für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems ist den Belangen von 
Natur und Landschaftspflege sowie einer naturnahen Waldbewirtschaftung bei der Abwägung mit 
entgegenstehenden Belangen ein erhöhtes Gewicht beizumessen.“ 

Diese Vorbehaltsgebiete werden ausgewiesen, um bestimmte Flächen zu sichern, auf denen die 
flächendeckende Vernetzung relativ kleinstrukturierter Biotope entwickelt werden soll. Innerhalb 
des Verdichtungsraumes Halle finden in den Vorbehaltsgebieten für den Aufbau eines ökologi-
schen Verbundsystems z. B. die Reideniederung und deren Randbereiche als regionale Grünzü-
ge Berücksichtigung. Sie sollen einerseits der Sicherung zusammenhängender Freiräume für 
unterschiedliche landschaftsökologische Funktionen und andererseits zum Erhalt des Land-
schaftserlebens dienen. 

Die Planung einer Sonderbaufläche für eine Wassersportanlage mit der Möglichkeit der Errich-
tung einer Wakeboard-Anlage auf der Innenkippe steht nicht im Widerspruch zum beabsichtigten 
Aufbau eines ökologischen Verbundsystems, da der Hufeisensee als Ganzes zu betrachten ist. 
Die Flächenausweisung und die damit in der Folge möglicherweise verbundene Nutzungsinten-
sivierung verhindern den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems nicht. Es ist beabsichtigt, 
die dort in Anspruch zu nehmenden Strukturen in unmittelbarer Nachbarschaft neu anzulegen. 
Zum anderen soll der Golfplatz entsprechend heutigen Standards naturnah gestaltet werden und 
somit zur Strukturierung der Landschaft und zum Biotopverbund in stärkerem Maße beitragen, 
als es die derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen tun. 

Aufgrund der gescheiterten Bewerbung zur Aufnahme des Wakeboardings in das Olympische 
Programm ab 2020 werden innerhalb der nächsten Jahre keine Möglichkeiten zur Finanzierung 
der Investition sehen. Als längerfristige Option wird die Ausweisung im Flächennutzungsplan 
jedoch beibehalten. 

Wie oben ausgeführt wird durch die Planung auf der Innenkippe das Ziel des Aufbaus eines öko-
logischen Verbundsystems nicht in Frage gestellt, denn durch die Gestaltung des Freizeit- und 
Erholungsraumes insgesamt, insbesondere durch die Anlage  des Golfplatzes, wird dem Ziel 
Rechnung getragen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Die Stellungnahme wurde berücksichtigt. 
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2.2.1.9. Stellungnahme des Fachbereich Umwelt, Unte re Naturschutzbehörde vom 
09.12.2013 (TÖB 26) 

Es wurde eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Das Kapitel zum Schutzgut Boden wurde im Sinne der gegeben Hinweise redaktionell überarbei-
tet. 

Entscheidungsvorschlag: 

Die Stellungnahme wurde berücksichtigt. 
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2.2.1.10. Stellungnahme des Fachbereich Umwelt, Unt ere Bodenschutzbehörde vom 
09.12.2013 (TÖB 26) 

Es wurde eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

Stellungnahme zum B-Plan Nr. 158 vom 8.1.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Das Kapitel zum Schutzgut Boden wurde im Sinne der gegeben Hinweise redaktionell überarbei-
tet. 

Die darüber hinaus zum Bebauungsplan gegebenen Hinweise sind nicht flächennutzungsplanre-
levant. Die erforderlichen Untersuchungen zur Standsicherheit und zu den Gründungsverhältnis-
sen erfolgen im Rahmen der Objektplanungen für die Hochbauten, Erschließungsanlagen bzw. 
Freianlagen (z.B. Strandbereiche).  

Unter Beachtung der bereits vorliegenden Untersuchungen wurden die Badestellen in Bereichen 
dargestellt, die nach Aussage des Landesamtes standsicher sind. Die konkrete Festsetzung er-
folgt aber erst im Bebauungsplan bzw. in den Ausführungsplanungen. 

Die Hinweise zu den Altlastenverdachtsflächen sind hinsichtlich ihrer Relevanz im Bebauungs-
plan zu prüfen.  

In Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehörde und dem Vorhabenträger ist ein Untersu-
chungsprogramm zur Erfassung von Ausgasungen und Schadstoffauswaschungen in den Hufei-
sensee begleitend zur Bauphase festgelegt worden, das bereits in 2014 beginnen wird. Auch der 
Gutachter hat sich diesbezüglich mit der unteren Bodenschutzbehörde abgestimmt 

Der Umgang mit der Deponie wird im Punkt 14.2 Monitoring in der Begründung zum Bebauungs-
plan richtig dargestellt. Hinsichtlich der Gefährdungsabschätzung der Deponie fehlt es inhaltlich 
an der Festsetzungsrelevanz im Bebauungsplan, so dass die Abfrage, respektive Einforderung 
der Absprache, der individuellen Vorhabenumsetzung mit dem Vorhabenträger vorbehalten 
bleibt. Die Bereiche um den Hufeisensee einschließlich Deponie sind im Flächennutzungsplan 
als Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen 
oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

44 

 

sind, sowie Flächen unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Abbau von Mineralien 
bestimmt sind, dargestellt. Auf die frühere bergbauliche Tätigkeit (Braunkohlentief- und -tagebau) 
sowie auf die Deponie im Plangebiet wird außerdem in der Begründung zur Flächennutzungs-
planänderung eingegangen. 

Die Hinweise zur Brauchwassernutzung sind kein Belang der Flächennutzungsplanung.  

Entscheidungsvorschlag: 

Die Stellungnahme wurde, soweit sie flächennutzungs planungsrelevant ist, in den Pla-
nungen bereits berücksichtigt.  
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2.2.1.11. Stellungnahme des Fachbereich Umwelt, Unt ere Forstbehörde vom 09.12.2013 
(TÖB 26) 

Es wurde eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Flächennutzungsplan trägt vorbereitenden Charakter. Die Art der Flächennutzung am Hufei-
sensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennutzungsplan in den Grundzügen festge-
legt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebauungsplan im Zuge der Umsetzung des 
Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebauungsplan bildet somit eine rechtliche 
Grundlage für die Bebauung der Grundstücke. 
Mit der Flächennutzungsplanänderung werden die im Flächennutzungsplan am Hufeisensee 
dargestellten Waldflächen reduziert. In der Teilfläche Osendorfer See wird die Darstellung von 
Waldflächen hingegen etwa im gleichen Umfang erhöht. 
Welche Flächen, die derzeit real als Waldflächen einzustufen sind, durch die Planungen am Huf-
eisensee tatsächlich in Anspruch genommen werden, wird in der folgenden verbindlichen Bau-
leitplanung deutlich. Der vorgetragene Belang zum Erhalt bzw. Ersatz von Waldflächen muss 
deshalb im Bebauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung berücksichtigt werden. Wenn es zu 
konkreten Eingriffen kommen sollte, ist dafür Ersatz zu schaffen. 
 
Das Landeszentrum Wald wurde im Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan beteiligt. 
Eine Stellungnahme liegt allerdings nicht vor. 
 
Entscheidungsvorschlag: 
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Die Stellungnahme wurde, soweit sie flächennutzungs planungsrelevant ist, in den Pla-
nungen bereits berücksichtigt.  
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2.2.1.12. Stellungnahme des Fachbereich Bauen, Abte ilung Baugenehmigungen, vom 
06.12.2013 (TÖB 29) 

Es wurde eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes wird das Nutzungsspektrum am Hufeisensee u. a. 
um eine Golfanlage erweitert. Die einzelnen Nutzungsmöglichkeiten werden um den See neu 
geordnet. Dies betrifft insbesondere die Darstellung von Badestellen und eines Campingplatzes 
als Weiterentwicklung des bereits im rechtswirksamen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 1998 
enthaltenen Zeltplatzes. Dieser wurde bisher als Grünfläche mit Versorgungsfunktion und der 
Zweckbestimmung Zeltplatz am Westufer des Hufeisensees dargestellt.  

Gemäß den mit dem Aufstellungsbeschluss festgelegten Planungszielen soll ein Campingplatz 
am Hufeisensee eingerichtet werden können. Für den Campingplatz wurden zwei Standortvari-
anten untersucht. Zum einen ist das der bisherige Standort am Nordwestufer des Sees, zum an-
deren ein Standort am Südostende bei Kanena. Beide Standorte kämen für eine Entwicklung in 
Frage. Entschieden hat man sich für den Standort bei Kanena. 

Dem in der Stellungnahme der Bauaufsichtsbehörde gegebenen Hinweis folgend wird der ge-
plante Campingplatz bei Kanena, der bisher als Grünfläche mit Versorgungsfunktion und der 
Zweckbestimmung Zeltplatz dargestellt wurde, gemäß § 10 BauNVO als Sonderbaufläche mit 
der Zweckbestimmung Erholung, Camping dargestellt.  

Die Darstellung eines Zeltplatzes am Nordwestufer des Sees als Grünfläche mit Versorgungs-
funktion bleibt im Flächennutzungsplan erhalten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
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2.2.2. Weitere Beteiligte/öffentliche Anregungen 

Im Rahmen der Offenlage wurden insgesamt 67 Anregungen vorgebracht. Diese umfassen im 
Wesentlichen Stellungnahmen einzelner Personen. Die Stellungnahmen wurden ausgewertet 
und die vorgebrachten abwägungsrelevanten Belange herausgearbeitet. Da es eine Vielzahl 
inhaltlich ähnlich lautender Aussagen gibt, wurden diese in Themengruppen eingeordnet und 
logisch zusammengefasst. Die Themengruppen wurden mit einem Buchstaben versehen.  
 
Da die zum Bebauungsplan und zur Flächennutzungsplanänderung abgegebenen Stellungnah-
men oft ähnlich gelagerte Anregungen und Einwendungen beinhalteten, wurde das für den Be-
bauungsplan erstellte System der Nummerierung der Belange für den Flächennutzungsplan zu-
nächst übernommen und im Interesse der Vergleichbarkeit zum Abwägungsverfahren des Be-
bauungsplanes entsprechend auch für das Flächennutzungsplanänderungs-
Abwägungsverfahren fortgeführt.  
 
Die Abwägung erfolgte zu den Belangen, die zum Flächennutzungsplan vorgebracht wurden und 
nicht zu den nur für den Bebauungsplan abwägungsrelevanten Belangen. Letztere wurden zur 
besseren Unterscheidung im Inhaltsverzeichnis kursiv gekennzeichnet. 
 
Im Folgenden sind Anregungen und Hinweise in der Übersicht aufgelistet und mit der Stellung-
nahme der Verwaltung sowie einem Abwägungsvorschlag versehen. Im Sinne der Nachvollzieh-
barkeit der Abwägung, sind die Stellungnahmen der Bürger im Original angefügt und die geäu-
ßerten Belange mit dem entsprechenden Buchstaben der Themengruppe laut Übersicht verse-
hen. 
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Übersicht über die in den Stellungnahmen enthaltene n abwägungsrelevanten Belange 

A Natur und Landschaft 

A.1 Befürchtete Zerstörung des naturbelassenen Hufe isensees 
Natürlicher Hufeisensee wird zerstört, Vernichtung der letzten Idylle von Halle. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Hufeisensee stellt eine Bergbaufolgelandschaft dar, die bereits großflächig durch den Men-
schen überprägt ist. Das betrifft insbesondere den See selbst und die Deponie. Aber auch die an 
den See angrenzenden Flächen wurden und werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt. 
Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen, exis-
tierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind deshalb die Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbe-
stimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt. Mit der Änderung 
des Flächennutzungsplanes sollen diese Nutzungsoptionen unter Einbeziehung von Ackerflä-
chen um den Golfsport erweitert werden. Gleichzeitig wurde eine Neuordnung der einzelnen 
Nutzungsmöglichkeiten vorgenommen (Badestellen, Camping). Die vorgesehenen Nutzungen 
sind so ausgerichtet, dass sie sich in die vorgefundene, anthropogen geprägte Umgebung land-
schaftsverträglich einfügen. 

Die befürchtete Zerstörung des laut Stellungnahme naturbelassenen Hufeisensees ist deshalb 
nicht zu erwarten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

A.2 Befürchtete Zerstörung und Störung von Fauna un d Flora 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für die Änderung des Flächennutzungsplanes, noch de-
taillierter im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan, sind die vorhandenen Vegetationsstruktu-
ren bewertet sowie die vorkommenden Tiere erfasst worden. Auf dieser Grundlage ist ermittelt 
worden, in welchem Umfang Natur und Landschaft durch die geplanten Vorhaben beeinträchtigt 
werden können. Die notwendigen Maßnahmen zur Minimierung, zur Vermeidung und zum Aus-
gleich gehen jedoch über die Betrachtungsebene des Flächennutzungsplanes hinaus und müs-
sen im Bebauungsplanverfahren geregelt werden bzw. sind im Zuge der Realisierung der kon-
kreten Vorhaben umzusetzen. Im Ergebnis der Bewertung wurde festgestellt, dass die im Zuge 
der Umsetzung der Planung beeinträchtigten Schutzgüter ausgeglichen werden können. 

Für den geplanten Golfplatz wird eine naturnahe Gestaltung angestrebt, so dass im Ergebnis der 
Umsetzung der Planung sogar eine größere Artenvielfalt zu erwarten ist, als im Bestand und in 
der angrenzenden Kulturlandschaft vorhanden. Es gibt heute in Deutschland bereits mehr als 
100 ökologisch zertifizierte Golfplätze. So wachsen beispielsweise auf dem Golfplatz Hubbelrath 
(Nordrhein-Westfalen) 18 Rote-Liste-Pflanzen. (Quelle: National Geographic Deutschland, Heft 
10/2012, Seite(n) 24 bis 30). 

Die befürchtete Zerstörung und Störung von Fauna und Flora ist nicht zu erwarten.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

50 

 

 

A.3 Befürchtete Zerstörung des Orts- und Landschaft sbildes durch Hotel und weitere 
Einbauten bzw. Nutzungen 

Geplantes Hotel zerstört dörfliches Bild und natürliches Erscheinungsbild des Hufeisensees, Zer-
störung des ursprünglichen, naturnahen Landschaftsbildes. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes sieht neben den Grünflächen mit Zweckbestimmun-
gen u. a. für den Wassersport und für den Golfsport auch Sonderbauflächen vor, auf denen im 
Zusammenhang mit den Sportmöglichkeiten stehende Gebäude errichtet werden können. Ge-
bäudehöhen, Grundflächen etc. werden aber nicht im Flächennutzungsplan geregelt. Hierzu wird 
es Festsetzungen in dem Bebauungsplan geben. Die vorgesehenen Nutzungen sollten so aus-
gerichtet sein, dass sie sich in die vorgefundene, anthropogen geprägte Umgebung landschafts-
verträglich einfügen. Der Hufeisensee befindet sich am Stadtrand von Halle, wird aber im Westen 
durch Industrie- und Gewerbebebauung und im Norden durch das Neubaugebiet Büschdorf be-
grenzt. Insbesondere das westlich der Europachaussee liegende Industriegebiet wirkt mit den 
hochaufragenden Gebäuden (z. B. ABB) in den Landschaftsraum hinein. 

Dörflich geprägt ist die Siedlung Kanena. Da die Innenkippe mit 5 m höher ist als die westliche 
Ackerfläche, sind zwischen Kanena und dem Standort eines Golfclubhauses bzw. eines Hotels 
am Westufer des Sees keine Sichtbeziehungen vorhanden. 

Eine befürchtete Zerstörung des Orts- und Landschaftsbildes ist nicht zu erwarten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

A.4 Befürchtete Beeinträchtigung des Orts- und Land schaftsbildes durch Wakeboard-
Anlage 

Die Wakeboard-Anlage wäre hässlich für das Gelände und vom halben Hufeisensee zu sehen, 
eine optische Verunstaltung der Natur ist zu befürchten. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes sieht auf der Innenkippe eine Sonderbaufläche mit 
der Zweckbestimmung Wassersport vor, um dem bereits bestehenden Wassersportzentrum die 
Möglichkeit der Erweiterung einzuräumen. Ziel des Wassersportzentrums ist es, sich als Leis-
tungszentrum zu etablieren. Im Hinblick auf eine in Aussicht stehende olympische Disziplin „Wa-
keboard“ könnte das Angebot des Wasserskiclubs, der seit vielen Jahren sehr erfolgreich an 
nationalen und internationalen Wettkämpfen teilnimmt, auf dieser Fläche auch durch ein solche 
Anlage ergänzt werden. Eine Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes ist dabei zu 
vermeiden. Günstig wirkt sich diesbezüglich aus, dass die Innenkippe von hohem Baumbestand 
umgeben ist. Gebäudehöhen und überbaubare Grundflächen etc. werden aber nicht im Flächen-
nutzungsplan geregelt. Dies bleibt dem Bebauungsplan bzw. der konkreten Ausführungsplanung 
überlassen. Die baulichen Anlagen sollten so ausgerichtet sein, dass sie sich in die vorgefunde-
ne, anthropogen geprägte Umgebung landschaftsverträglich einfügen. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass es sich beim Hufeisensee um eine Bergbaufolgelandschaft handelt, die bereits groß-
flächig durch den Menschen überprägt ist. Der Hufeisensee befindet sich am Stadtrand von Hal-
le, wird aber im Westen durch Industrie- und Gewerbebebauung und im Norden durch das Neu-
baugebiet Büschdorf begrenzt. Insbesondere das westlich der Europachaussee liegende Indust-
riegebiet wirkt mit den hochaufragenden Gebäuden (z. B. ABB) in den Landschaftsraum hinein. 

Eine Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes ist nicht zu erwarten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 
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A.5 Befürchtete Störung des ökologischen Gleichgewi chtes 

Es besteht die Befürchtung, dass durch die angestrebte Nutzung des Areals das bestehende 
ökologische Gleichgewicht gestört wird. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Mit der Errichtung des Golfplatzes werden großflächig bisher als Acker genutzte Flächen in An-
spruch genommen. Durch die intensive Ackernutzung ist die Artenvielfalt vergleichsweise gering. 
Reicher strukturiert sind hingegen die Flächen auf der Deponie. Den durchgeführten faunisti-
schen Sonderuntersuchungen, der speziellen Artenschutzprüfung sowie den floristischen Kartie-
rungen konnte das im Plangebiet vorkommende Artenspektrum entnommen werden, um für den 
Bebauungsplan geeignete Maßnahmen zum Erhalt von Lebensräumen abzuleiten. Auf einem 
Golfplatz werden mit den „Greens“ (Zielfläche am Ende jeder Bahn) intensiv zu pflegende Berei-
che angelegt, mit den Semiroughs und Roughs (seltener gemähte Randbereiche um die Spiel-
bahnen und Flächen ohne regelmäßige Pflege) werden Extensivflächen entwickelt, in denen Le-
bensgrundlagen für zahlreiche Tiere, insbesondere Vögel, geschaffen werden können.  
 

Mit der Umsetzung der im Bebauungsplan festzusetzenden Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen 
sowie Artenschutzmaßnahmen wird im Ergebnis der Fachgutachten das ökologische Gleichge-
wicht am Hufeisensee erhalten, und es kann sich ein vielfältiges Artenspektrum entwickeln (vgl. 
auch Ausführungen zu A.2). 

Eine Störung des ökologischen Gleichgewichtes ist nicht zu erwarten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

A.6 Befürchtete Störung der Funktion des Vorbehalts gebiets für Aufbau eines ökologi-
schen Biotopverbundsystems 

Im Regionalen Entwicklungsplan ist das Gebiet des Hufeisensees als Vorbehaltsgebiet für den 
Aufbau eines ökologischen Biotopverbundsystems ausgewiesen. Geplante intensive Nutzungen 
stehen dem entgegen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Rahmen der Planungen zum ökologischen Biotopverbund stellt der Hufeisensee eine Teilflä-
che der regional bedeutsamen Verbundeinheit „Tagebaulandschaft Halle-Ost“ dar. Innerhalb 
dieses Vorbehaltsgebietes soll eine Vernetzung der relativ kleinstrukturierten Biotope entwickelt 
werden. 

In diesem Zusammenhang steht zum einen auch die Ausweisung einer Sonderbaufläche, z. B. 
für eine Wakeboard-Anlage, auf der Innenkippe nicht im Widerspruch zum beabsichtigten Aufbau 
eines ökologischen Verbundsystems, da der Hufeisensee einschließlich seiner Uferbereiche und 
der Innenkippe als Ganzes zu betrachten ist. Die Nutzung von Teilflächen der Innenkippe für 
eine Wassersportanlage (z. B. Wakeboard) und die damit verbundene Nutzungsintensivierung 
verhindern den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems nicht. Es ist beabsichtigt, dort bei 
einer eventuellen späteren Realisierung einer solchen Anlage die in Anspruch zu nehmenden 
Strukturen in unmittelbarer Nachbarschaft neu anzulegen. Es werden die Gehölzstrukturen und 
Offenlandflächen weiterhin erhalten. Durch eine Pflege der Offenlandflächen kann deren Erhalt 
gemäß dem festgesetzten Entwicklungsziel dauerhaft gesichert werden. 

Zum anderen wird der Golfplatz entsprechend heutigen Standards naturnah gestaltet und somit 
zur Strukturierung der Landschaft und zum Biotopverbund in stärkerem Maße beitragen als es 
die derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen leisten können. Mit den anzulegen-
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den Teichen, Gehölzflächen, Solitärbäumen und Grasfluren werden verschiedenartige Vegetati-
onsstrukturen geschaffen, die Lebensräume für zahlreiche Tiere sein werden. 

Auch die Ausweisung von Badebereichen dient der Umsetzung des Entwicklungsziels, entspre-
chend andere Teilbereiche zu schonen, um eine ungestörte Entwicklung der Ufervegetation zu 
gewährleisten. 

Die befürchtete Störung der Funktion eines Vorbehaltsgebietes für den Aufbau eines ökologi-
schen Verbundsystems ist aus den genannten Gründen nicht zu erwarten und es besteht kein 
Widerspruch zu den Zielen der Regionalplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

A.7  Forderung nach naturnaher Entwicklung und Beac htung der Belange des Natur-
schutzes 

Bestehende Flächen sollen sich naturnah entwickeln, Gehölzanpflanzungen sind nicht notwen-
dig, da diese sich durch Sukzession entwickeln können, Kleingewässer erhalten, Belange des 
Naturschutzes sind vorrangig zu beachten, Erhalt der Ausgleichsmaßnahmen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Dem Naturschutz wird im Rahmen der Planung eine vorrangige Bedeutung beigemessen. Früh-
zeitig sind floristische und faunistische Sonderuntersuchungen durchgeführt worden sind, um 
Eingriffe in sensible Naturbereiche zu vermeiden. Der Flächennutzungsplan trägt aber nur vorbe-
reitenden Charakter. Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird 
mit dem Flächennutzungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der 
durch einen Bebauungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. 
Erst der Bebauungsplan bildet somit eine rechtliche Grundlage für die Bebauung der Grundstü-
cke. Im Bebauungsplan sind aus Sicht des Naturschutzes wertvolle Flächen (Wald, § 30 Biotope 
…) als zu erhalten zu kennzeichnen und bereits realisierte Ausgleichsmaßnahmen nachrichtlich 
zu übernehmen. Auch hinsichtlich des Vorkommens geschützter Tierarten sind Maßnahmen zum 
Erhalt der Populationen im Planungsraum im Bebauungsplan zu regeln. Mit einem vielschichti-
gen Maßnahmenpaket wird den Belangen von Natur und Landschaft in der Bebauungsplanung 
und später auch in der konkreten Ausführungsplanung gebührend Rechnung getragen werden. 
 

Die Belange des Naturschutzes wurden wie oben ausgeführt im Änderungsverfahren berücksich-
tigt und sind im Umweltbericht dokumentiert. Sie stehen der Flächennutzungsplanänderung nicht 
entgegen.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

A.8 Hinweis auf Vorkommen von Rote-Liste-Arten und damit verbunden fehlender 
Nachweis der Erforderlichkeit von Umsiedlungsmaßnah men 

Vorkommen geschützter Pflanzenarten sowie Arten der Roten Liste im Gebiet, die umgesiedelt 
werden sollen, Umsiedlung letzte Möglichkeit, der Nachweis der Erforderlichkeit fehlt. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Frühzeitig sind floristische und faunistische Sonderuntersuchungen durchgeführt worden sind, 
um Eingriffe in sensible Naturbereiche zu vermeiden. Arten der Halbtrockenrasen und des wech-
selfeuchten Grünlandes sowie besonders geschützte Pflanzenarten i. S. des § 7 Abs. 2 Nr. 13 
BNatSchG und Arten der Roten-Liste sind im Bereich der Deponie kartiert worden. Zum Schutz 
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und Erhalt der Standorte mit o. g. Pflanzenarten muss der Bebauungsplan Regelungen treffen. 
Der Flächennutzungsplanänderung stehen diese Erkenntnisse nicht entgegen. 

Im Bebauungsplan sind aus Sicht des Naturschutzes wertvolle Flächen, wie die § 30 Biotope, in 
welchen vornehmlich die o. g. Pflanzenarten vorkommen, als zu erhalten zu kennzeichnen. 
Durch geeignete Maßnahmen zum Erhalt und Schutz sollen mögliche Umsiedlungen vermieden 
werden. Die Rote Liste bedingt grundsätzlich keinen Schutzstatus für Pflanzen und Tiere, sie gibt 
lediglich den Gefährdungsstatus des Vorkommens der Art im Bundesland bzw. der Bundesre-
publik an. 

Umsiedlungen sind für die auf der Deponie vorkommenden Zauneidechsen vorgesehen. Zau-
neidechsen sind eine besonders geschützte Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie. Diese unter-
liegen daher dem Artenschutz nach § 44 BNatSchG, nach dem ein Töten von Individuen verbo-
ten ist. Um diesen Verbotstatbestand zu verhindern, werden die Zauneidechsen umgesiedelt. 

Die Belange des Artenschutzes wurden wie oben ausgeführt im Änderungsverfahren berücksich-
tigt und sind im Umweltbericht dokumentiert. Sie stehen der Flächennutzungsplanänderung nicht 
entgegen.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

A.9 Hinweis auf Nichtbeachtung des Naturschutzes 
Geplante Eingriffe sind unverzeihlich, Naturschutz wird missachtet. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Dem Naturschutz ist gemäß § 1 Abs. 6 Ziffer 7 BauGB eine große Bedeutung im Planverfahren 
beigemessen worden. Die Auswirkungen der Planung auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Kli-
ma, Luft, Landschaft und biologische Vielfalt sind bewertet worden. Der Flächennutzungsplan 
trägt aber vorbereitenden Charakter. Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osen-
dorfer See wird mit dem Flächennutzungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit 
einen Rahmen, der durch einen Bebauungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebo-
tes konkretisiert wird. Erst der Bebauungsplan bildet somit eine rechtliche Grundlage für die Be-
bauung der Grundstücke. Für unvermeidbare Eingriffe werden, wie es der Gesetzgeber in § 1a 
Abs. 3 BauGB festlegt, deshalb Verminderungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Bebauungsplan 
festgesetzt. 
 
Die Belange des Naturschutzes wurden wie oben ausgeführt im Änderungsverfahren berücksich-
tigt und sind im Umweltbericht dokumentiert. Sie stehen der Flächennutzungsplanänderung nicht 
entgegen.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

A.10 Vorliegende Planung führt zur Übernutzung und somit zur Beeinträchtigung des 
naturnahen Charakters des Sees 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Flächennutzungsplan trägt vorbereitenden Charakter. Die Art der Flächennutzung am Hufei-
sensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennutzungsplan in den Grundzügen festge-
legt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebauungsplan im Zuge der Umsetzung des 
Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebauungsplan bildet somit eine rechtliche 
Grundlage für die Bebauung der Grundstücke. 
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Die Änderung des Flächennutzungsplanes schafft die Voraussetzung dafür, dass der Erholungs-
raum Hufeisensee gestaltet werden kann. Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes 
erstreckt sich dabei aber allein auf die Darstellung der Bodennutzung. Es handelt sich um eine 
reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächennutzungsplan nicht dargestellt werden 
und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete Auswirkungen hin untersucht. 

Der Erholungsraum Hufeisensee wird erst mit Umsetzung der Planungen, z. B. über einen Be-
bauungsplan, seinen Charakter verändern. Die flächenmäßig dominierende Landwirtschaft kann 
nur noch im Norden des Sees und auf Teilen der Innenkippe stattfinden. Im Westen erfolgt mit 
dem Golfplatz eine Veränderung der Flächennutzung dahingehend, dass die Flächen durch 
Spielbahnen und extensivierte Grünflächen gegliedert werden. Damit erfolgt einerseits eine Be-
reicherung des Landschaftsbildes im Vergleich zu der bestehenden ausgeräumten Ackerflur und 
andererseits vermitteln die in diese Landschaft eingebetteten Spielbahnen einen naturnahen 
Charakter. 

Auf der Innenkippe wird die Möglichkeit eingeräumt, das vorhandene Wassersportzentrum zu 
erweitern, z. B. durch eine Wakeboard-Anlage. 

Insgesamt überwiegen aber die unversiegelten Flächen im Planungsbereich. Eine Nutzungsver-
dichtung oder gar Übernutzung findet nicht statt. Mit der Festlegung bestimmter Nutzungsberei-
che soll vielmehr die bisher ungeordnete Nutzung am Hufeisensee im Interesse von Natur- und 
Landschaft geregelt werden. So werden zum Beispiel Badebereiche an drei Uferabschnitten dar-
gestellt, die heute bereits intensiv genutzt werden, obwohl der See kein Badegewässer ist. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Flächennutzungsplan die Voraussetzungen dafür 
schafft, dass sich der Erholungsraum mit den neuen Nutzungen verändern wird, die aber nicht zu 
einer Übernutzung führen. Der naturnahe Charakter der Uferbereiche und Gehölzflächen bleibt 
erhalten. Es können neue Gehölzanpflanzungen ergänzt werden.  

Eine Beeinträchtigung des Sees oder eine Übernutzung ist nicht zu erwarten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

A.11 Geplante Maßnahmen werden dem Artenschutzrecht nicht gerecht 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachter Belang und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

A.12 Befürchtete Zersiedelung der Landschaft 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Flächennutzungsplan trägt vorbereitenden Charakter. Die Art der Flächennutzung am Hufei-
sensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennutzungsplan in den Grundzügen festge-
legt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebauungsplan im Zuge der Umsetzung des 
Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebauungsplan bildet somit eine rechtliche 
Grundlage für die Bebauung der Grundstücke. 
Insgesamt überwiegen die unversiegelten Flächen im Planungsbereich. Die Gefahr der Zersied-
lung der Landschaft besteht nicht. 

Die geplanten baulichen Nutzungen sind punktuell und mit klarem Siedlungsbezug an bestehen-
de bauliche Nutzungen angelehnt: die Hauptgebäude für den Golfsport in der Nähe zur Siedlung 
am Krienitzweg, die Sonderbaufläche auf der Innenkippe als potenzielle Erweiterungsfläche für 
das benachbarte Wassersportzentrum, der Zeltplatz in der Nachbarschaft zum Krienitzweg und 
der Campingplatz bei Kanena. Somit sind weite Flächen von einer Bebauung freigehalten. 
 
Die wassersportlichen Nutzungen sind an ein Gewässer gebunden, das in dieser Größenord-
nung i. d. R. im Außenbereich liegt. Auch der Flächenbedarf für einen Golfplatz kann in Halle 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

55 

 

nicht innerhalb der bebauten Ortslage nachgewiesen werden. Dennoch befindet sich der Erho-
lungsraum zwar am Stadtrand, aber immer noch im Siedlungsgefüge. Im Norden grenzt Büsch-
dorf an, im Westen das Gewerbegebiet Halle-Ost, im Südwesten der Einkaufspark Bruckdorf und 
im Südosten Kanena. Über die angrenzenden Straßen ist der Raum gut erreichbar und hat so 
eine erhebliche Naherholungsfunktion für die Stadt Halle. 

Wie oben ausgeführt besteht durch die vorgenommenen Nutzungszuordnungen die Gefahr der 
Zersiedelung der Landschaft nicht. Der Anteil von Bauflächen im Änderungsbereich ist verhält-
nismäßig gering. Die in Verbindung mit den Nutzungen erforderlichen Bauflächen haben einen 
klaren Siedlungsbezug. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

A.13 Fehlende Erfassungen über eine Vegetationsperi ode sowie bis zur Reideaue 

Erfassungen sollten mindestens eine vollständige Vegetationsperiode umfassen, Erweiterung bis 
zur Reideaue, bestimmte Tierarten nicht untersucht (Biber, Fischotter, Schwarz- und Mittel-
specht, Libellen). 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Frühzeitig sind floristische und faunistische Sonderuntersuchungen durchgeführt worden. Die 
Erfassungen der Tiere sind 2012 und 2013 durchgeführt worden, so dass das Arteninventar über 
den Zeitraum einer vollständigen Vegetationsperiode kartiert wurde. Die Kartierung der Vegetati-
onsstrukturen im Plangebiet erfolgte unter Berücksichtigung der vorhandenen Habitatstrukturen. 
Im Bereich der Deponie erfolgten mehrfache Begehungen im Frühjahr/Sommer 2013. Die Acker-
flächen wurden zweimal begangen. 

Der Untersuchungsraum wurde unter Berücksichtigung der zu erwartenden Auswirkungen der 
geplanten Vorhaben auf Natur und Landschaft sowie der Nutzungen auch in den angrenzenden 
Bereichen festgelegt. Ein Einbeziehen der Reideaue erfolgte im Hinblick auf das Vorkommen der 
Elbebiber. Die Biberburg befindet sich nicht innerhalb des Plangebietes. Seitens des Gutachters 
erfolgte dazu dennoch eine gezielte Suche. Da auch in den Uferbereich nicht eingegriffen wer-
den soll, tritt kein Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ein. 

Im Rahmen einer Relevanzprüfung wurde durch den Gutachter eingeschätzt, dass kein Libellen-
vorkommen zu erwarten ist, da ein artspezifisch geeignetes Habitatangebot fehlt. Für den Fisch-
otter wurde ein potenzielles Vorkommen ermittelt, konnte aber im Rahmen der Erfassungen nicht 
nachgewiesen werden. Schwarz- und Mittelspecht sind Arten der Eichenwälder, die am Hufei-
sensee nicht vorkommen. 

Floristische und faunistische Untersuchungen sind wie oben ausgeführt in dem für den Flächen-
nutzungsplan gebotenen Maß durchgeführt worden. Die Ergebnisse stehen der Änderung des 
Flächennutzungsplanes nicht entgegen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

A.14 Nichtbeachtung der Vegetation auf Deponie 

Gegenwärtiger Zustand stellt § 30 Biotop dar. Eingriff nicht akzeptabel. Weitmöglichste Erhaltung 
des Halbtrockenrasens wird gefordert. Erhalt dient auch der Verbesserung des Klimas. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächen-
nutzungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Be-
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bauungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstel-
lung der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage bezieht die Flächen der Deponie mit 
ein. Aber erst der Bebauungsplan regelt, welche Flächen für die Nutzungen tatsächlich in An-
spruch genommen werden können. 

Auf der Deponie sind im Jahr 2013 Kartierungen der Vegetationsstrukturen erfolgt. Nach Ein-
schätzung des Gutachters handelt es sich bei den wertvollen Bereichen um Halbtrockenrasen 
auf Sekundärstandorten. Der Erhalt dieser Flächen ergibt sich aus § 30 Bundesnaturschutzge-
setz. Die Ergebnisse der Kartierungen werden in die Festsetzungen des Bebauungsplans über-
nommen. Im Bebauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung wird über die tatsächliche Flä-
cheninanspruchnahme für die einzelnen Nutzungen und die bei eventuellen Eingriffen erforderli-
chen Ausgleichsmaßnahmen entschieden. 

Die vorhandenen Vegetationsstrukturen wurden untersucht. Die Ergebnisse stehen der Ände-
rung des Flächennutzungsplanes nicht entgegen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

A.15 Befürchtete Zerstörung von Schilf- und Saumstr eifen 

Im West- und Nordbereich werden durch die Planung wertvolle Schilf- und Saumstreifen zerstört. 
Erhalt von Pufferzonen wird gefordert. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan regelt somit, welche Flächen für die Nutzungen tatsächlich in Anspruch genommen 
werden können. 

Die Bereiche mit Schilf- und Saumstreifen in den Uferbereichen des Sees sind durch einen Gut-
achter erfasst und bewertet und die Schilfröhrichte im Bebauungsplan als § 30 Biotope gekenn-
zeichnet worden. Sollten im Zuge der Umsetzung der Planungen Schilfröhrichte in Anspruch ge-
nommen werden, ist dafür eine Genehmigung von der unteren Naturschutzbehörde einzuholen. 
Diese ist seitens der Naturschutzbehörde, vorausgesetzt die Eingriffe werden durch Verpflan-
zung innerhalb des Sees in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde ausgeglichen, in Aussicht 
gestellt worden. Darüber hinaus werden alle geschützten Bereiche erhalten. 

Die eventuelle Inanspruchnahme von Schilf- und Saumstreifen ist aber kein Belang der Flächen-
nutzungsplanung 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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A.16 Fehlende Festsetzung zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

A.17 Forderung nach Erhalt der Waldflächen 

A.18 Unvollständige Darstellung geschützter Biotope 

A.19 Unzureichende Festsetzung 6.4 

A.20 Unzureichende Festsetzungen 6.5.4 und 6.5.5 

A.21 CEF-Maßnahmen lebensfremd und nicht funktionsfähig 

A.22 Forderung nach Korrektur der Eingriffsbilanzierung 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

A.23 Befürchtete Vergrämung der Fauna 

Durch geplante Nutzungen wird befürchtet, dass keine noch so robuste Fauna in diesem Umfeld 
von Bestand sein wird, welche bisher in den meisten Bereichen nahezu völlig ungestört war. Es 
wird eine dauerhafte Vergrämung vorzufindender Arten befürchtet. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan regelt somit, welche Flächen für die Nutzungen tatsächlich in Anspruch genommen 
werden können. Dabei sind die erforderlichen gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Der Flä-
chennutzungsplan schafft die Voraussetzung dafür, über einen Bebauungsplan die bislang inten-
siv genutzte Ackerfläche in einen Golfplatz umzunutzen. Golfplätze sind durch Gehölzflächen, 
Bäume, Teiche und Grasflure so strukturiert, dass sich vielfältige Lebensräume auch für die Fau-
na entwickeln können. Ein Vergrämen von Tieren wird dadurch ausgeschlossen. Dazu ist auf 
bestehende Untersuchungen zu anderen Golfplätzen zu verweisen (vgl. 
www.nationalgeographic.de/aktuelles/meldungen/golfen-fuer-den-speierling). 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes wird über den Bebauungsplan die Anlage eines 
stadtnahen Campingplatzes als neue Nutzung am Hufeisensee ermöglicht. Auch für den Cam-
pingplatz sind im Bebauungsplan Regelungen zu treffen, um Störungen insbesondere auch für 
die Schutzgüter Tiere und Pflanzen zu vermeiden. 

Auswirkungen ergeben sich im Bereich der Deponie, wo die Flächen seit der Oberflächensanie-
rung der Sukzession überlassen waren und sich eine wertvolle Flora und Fauna entwickelt hat. 
Die Vorkommen seltener und im Bestand gefährdeter Tier- und Pflanzenarten wurden gutachter-
lich erfasst. Im Ergebnis dieser Kartierungen müssen im Bebauungsplan Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen sowie Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Ziel ist es, auf die 
Inanspruchnahme wertvoller Bereiche weitgehend zu verzichten. Des Weiteren müssen im Be-
bauungsplan Festsetzungen zum Artenschutz getroffen werden, die vor allem die angetroffenen 
Populationen der Zauneidechse und von Bodenbrütern betreffen. Zauneidechsen sind in Sach-
sen-Anhalt nicht gefährdet, unterliegen aber einem Schutz der EU. 

Die Ergebnisse der Gutachten zum Bestand an Flora und Fauna stellen die Flächennutzungs-
planänderung nicht in Frage. Die vorgebrachten Belange zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt  
sind aber keine Belange der Flächennutzungsplanung.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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A.24 Befürchtete Ausräumung der Landschaft 

Es ist durchaus möglich, eine bisher ausgeräumte Landschaft aufzuwerten. Doch hier ist es so, 
dass die gesamte Golffläche vor Baubeginn komplett ausgeräumt wird, um den Eingriffstatbe-
stand zu vermeiden. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Der Flächennut-
zungsplan stellt die Grünflächen mit der Zweckbestimmung Golfsport überwiegend im Bereich 
der derzeit als Acker genutzten Flächen dar, die im Bestand keine Gliederung z. B. durch Feld-
gehölze oder Hecken aufweisen. Insofern ist dieser heutige Bestand nach fachlicher Einschät-
zung als „ausgeräumte Landschaft“ zu definieren. Laut Flächennutzungsplanänderung bleiben 
Wald- und Gehölzbestände, auch auf der Innenkippe, erhalten, so dass die hier vorkommenden 
Tiere ihre Brutplätze bzw. Lebensräume nicht verlieren. Erst der Bebauungsplan regelt, welche 
Flächen für die Nutzungen tatsächlich in Anspruch genommen werden können. Dabei sind die 
erforderlichen gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Der Flächennutzungsplan schafft die Vo-
raussetzung dafür, über einen Bebauungsplan die bislang intensiv genutzte Ackerfläche in einen 
Golfplatz umzunutzen. Golfplätze sind durch Gehölzflächen, Bäume, Teiche und Grasflure so 
strukturiert, dass sich vielfältige Lebensräume auch für die Fauna entwickeln können.  

Es ist nicht zutreffend, dass die gesamte Landschaft „ausgeräumt“ wird. Dies ist zudem kein be-
lang der Flächennutzungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

A.25 Unzulässigkeit der Festsetzung zu Stellplätzen 

A.26 Verwendung des Wortes „gebietsheimisch“ in der Festsetzung 6.2 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

A.27 Befürchtete Inanspruchnahme von Halbtrockenras en 

Halbtrockenrasenflächen sind geschützt nach § 30 BNatSchG, so dass Handlungen verboten 
sind, die zu deren Zerstörung führen. Partielle Inanspruchnahme und Überspielen unzulässig. 
Keine Analyse zu Auswirkungen bei Golfplatznutzung. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan regelt somit, welche Flächen für die Nutzungen tatsächlich in Anspruch genommen 
werden können. Auf der Deponie sind im Jahr 2013 Kartierungen der Vegetationsstrukturen er-
folgt. Nach Einschätzung des Gutachters handelt es sich bei den wertvollen Bereichen um Halb-
trockenrasen auf Sekundärstandorten. Der Erhalt dieser Flächen ergibt sich aus § 30 Bundesna-
turschutzgesetz.  

Die Ergebnisse der Kartierungen werden in die Festsetzungen des Bebauungsplans übernom-
men. Dies ist kein Belang der Flächennutzungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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A.28 Befürchtete Inanspruchnahme von § 30 Biotopen 

Röhricht- und Halbtrockenrasenflächen nach § 30 BNatSchG geschützt. Ausnahmen zur Inan-
spruchnahme unzulässig, da Eingriffe nicht ausgeglichen werden können. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan regelt somit, welche Flächen für die geplanten Nutzungen tatsächlich in Anspruch ge-
nommen werden können. Dazu sind frühzeitig floristische und faunistische Sonderuntersuchun-
gen durchgeführt worden, um Eingriffe in sensible Naturbereiche zu vermeiden. Nach Einschät-
zung des Gutachters handelt es sich bei den wertvollen Bereichen um Halbtrockenrasen auf Se-
kundärstandorten. Der Erhalt dieser Flächen ergibt sich aus § 30 Bundesnaturschutzgesetz. 

Die Ergebnisse der Kartierungen müssen in die Festsetzungen des Bebauungsplans übernom-
men werden. 

Eine Inanspruchnahme der genannten Biotope kann mit einer ausnahmsweisen Befreiung ge-
mäß § 67 BNatSchG durch die untere Naturschutzbehörde zugelassen werden. Diese Inan-
spruchnahme ist dann selbstverständlich auszugleichen. 

Dies ist aber kein Belang der Flächennutzungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

A.29 Unzureichende Artenschutzuntersuchungen 

Begehungen in 2013 unzureichend, Zweifel an fachlicher Kompetenz, Angaben eines Ornitholo-
gen zeigen keine Übereinstimmung mit Ergebnissen im Artenschutzbeitrag. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Frühzeitig sind floristische und faunistische Sonderuntersuchungen durchgeführt worden. Der 
Artenschutzbeitrag einschließlich der Kartierungen ist durch ein fachlich anerkanntes Büro er-
stellt worden. Die zu untersuchenden Arten sind mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt 
worden. Zu den Erfassungsmethoden sind die anerkannten Standards angewendet worden, die 
im Artenschutzbeitrag benannt sind. 

Die Erfassungen sind in den Jahren 2012 und 2013 zu verschiedenen Zeitpunkten und mehrfach 
erfolgt. Die Ergebnisse sind in den faunistischen Sonderuntersuchungen dargelegt. Im Arten-
schutzbeitrag werden auf der Grundlage einer Relevanzprüfung nur die Arten mit einer mögli-
chen Betroffenheit abgeprüft. 

Jede Erfassung stellt nur eine Momentaufnahme dar, auch die Angaben des Ornithologen. Eine 
Vergleichbarkeit zu den Angaben der faunistischen Sonderuntersuchungen ist nicht gegeben, da 
sowohl Zeitpunkt als auch Ort der Erfassung fehlen. 

Es ist somit nicht zutreffend, dass die Untersuchungen zum Artenschutz unzureichend sind. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 
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A.30 Befürchtete Gefahren für den Biber 

Entfernen des Schutzgitters führt zum Verdrängen, Lebensbedingungen in Reidezufluss nicht 
mehr optimal, sinkender Wasserspiegel im Hufeisensee vergrämt Biber. Sofortige Beseitigung 
des Gitters am Reideüberlauf. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 
Die Flächennutzungsplanänderung gefährdet nicht die Biber an am Hufeisensee oder an der 
Reide. Regelungen zum Schutz der Biberpopulation sind, sofern erforderlich, im Bebauungsplan 
bzw. in der Ausführungsplanung zu treffen. 

Dies ist aber kein Belang der Flächennutzungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

A.31 Befürchtete Gefahren für Feldlerchen 

Innerhalb des Golfplatzes sollen 20 m² große Lerchenfelder angelegt werden, die den Habitat-
entzug nicht ausgleichen, Publikumsverkehr und Beleuchtung sind großes Störpotenzial. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 
Die Flächennutzungsplanänderung gefährdet nicht den Bestand an Feldlerchen. Regelungen 
zum Schutz der Feldlerchen sind, sofern erforderlich, im Bebauungsplan bzw. in der Ausfüh-
rungsplanung zu treffen. 

Dies ist aber kein Belang der Flächennutzungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

A.32 Befürchtete Gefahren für Fledermäuse 

Wo sollen 20 Fledermauskästen angebracht werden? Beeinträchtigung der Fledermäuse auch 
durch Beleuchtung des Golfplatzes. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
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ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 
Die Flächennutzungsplanänderung gefährdet nicht den Bestand der Fledermauspopulation. Re-
gelungen zum Schutz der Fledermäuse sind, sofern erforderlich, im Bebauungsplan bzw. in der 
Ausführungsplanung zu treffen. 

Dies ist aber kein Belang der Flächennutzungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

A.33 Befürchtete Gefahren für Zauneidechsen 

Welche Maßnahmen sind geplant, wenn Absammeln nicht gelingt. Eine artenschutzrechtliche 
Ausnahme ist zu begründen. Art soll ausgerottet werden. Maßnahmenblatt zu unbestimmt. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 
Die Flächennutzungsplanänderung gefährdet nicht den Bestand an Zauneidechsen. Regelungen 
zum Schutz der Zauneidechsen sind, sofern erforderlich, im Bebauungsplan bzw. in der Ausfüh-
rungsplanung zu treffen. 

Dies ist aber kein Belang der Flächennutzungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

A.34 Befürchtete Gefahren für Knoblauch- und Wechse lkröte 

Betrachtungen zu Überwinterungslebensräumen fehlen, damit liegt Verstoß gegen Artenschutz 
vor. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 
Die Flächennutzungsplanänderung gefährdet nicht den Krötenbestand. Regelungen zum Schutz 
der Kröten sind, sofern erforderlich, im Bebauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung zu tref-
fen. 

Dies ist aber kein Belang der Flächennutzungsplanung. 
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Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

A.35 Befürchtete Gefahren für ausgewählte Vogelarte n 

Warum werden keine CEF-Maßnahmen für Wendehals, Grauammer und Rebhuhn festgesetzt? 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 
Die Flächennutzungsplanänderung gefährdet keine Vogelarten. Regelungen zum Schutz sind, 
sofern erforderlich, im Bebauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung zu treffen. 

Dies ist aber kein Belang der Flächennutzungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

A.36 Wo sollen Flächenmaßnahmen für Natur und Lands chaft umgesetzt werden? 

Aus den Planunterlagen ist nicht erkennbar, wo genau flächenhafte Maßnahmen für Natur und 
Landschaft umgesetzt werden sollen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Zuge der FNP-Änderung werden noch keine konkreten Standorte zur Umsetzung von Aus-
gleichsmaßnahmen festgelegt. Aber nahezu der gesamte Bereich der FNP-Änderung Hufeisen-
see und Osendorfer See ist im Flächennutzungsplan als Fläche, in der Maßnahmen zum Schutz 
zur Pflege und zur Entwicklung und von Natur und Landschaft erfolgen sollen, gekennzeichnet 
(mit einer sog. „T-Linie“ umrandet). Konkrete Flächenfestsetzungen trifft erst der Bebauungsplan. 

Dies ist kein Belang der Flächennutzungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

A.37 Forderung nach extensiver Nutzung des Nordwestufers 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachter Belang und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 
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A.38 Unvollständige Bewertung der Vegetation auf de r Deponie 

Feststellung, dass acht nach Bundesartenschutzverordnung geschützte sowie weitere Rote Lis-
te-Arten vorkommen. Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie sowie weitere geschützte Biotope 
(Gebüsch trockenwarmer Standorte) kommen vor. Naturschutzrechtliche Bewertung ist unvoll-
ständig. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Frühzeitig sind floristische und faunistische Sonderuntersuchungen durchgeführt worden, um 
Eingriffe in sensible Naturbereiche zu vermeiden. Arten der Halbtrockenrasen und des wechsel-
feuchten Grünlandes sowie besonders geschützte Pflanzenarten i. S. des § 7 Abs. 2 Nr. 13 
BNatSchG und Arten der Roten-Liste sind im Bereich der Deponie kartiert worden. Zum Schutz 
und Erhalt der Standorte mit o. g. Pflanzenarten muss der Bebauungsplan Regelungen treffen. 
Der geplanten Flächennutzung an sich stehen diese Erkenntnisse nicht entgegen. 

Im Zuge der extensiven Begrünung des Deponiekörpers im Anschluss an die erfolgte Abdeckung 
sind bis zum heutigen Tage nicht Verhältnisse mit „ein(em) Großteil“ geschützter Biotope nach 
§ 30 BNatSchG i. A. § 22 NatSchG LSA entstanden, sondern die geschützten Biotope nehmen 
weit weniger als 50 % der Deponiefläche ein. 

Es ist im Rahmen der Abwägung keine Aussage zum angeführten Vorkommen von acht beson-
ders geschützten Pflanzenarten möglich, da die Pflanzenarten nicht konkret genannt werden. 
Betroffene Arten wären zudem „nur“ im Rahmen der Abarbeitung der Eingriffsregelung zu be-
rücksichtigen, soweit nicht streng geschützte Arten betroffen sind. Dazu liegen keine Hinweise 
vor. Umfangreiche Erhebungen zur Erfassung des Bestandes fanden statt. 

Soweit nur der eigentliche Deponiebereich im Fokus steht (und nicht der Hufeisensee mit dem 
dort korrekt angegebenen Lebensraumtyp - LRT 3140), sind die angegebenen LRT unzutreffend 
und kommen nicht vor. Für den LRT 6240 ist das Vorkommen von Vegetation der Festucetalia 
valesiacae erforderlich. Von den hierfür kennzeichnenden Arten wurde lediglich Pfriemengras 
(Stipa capillata) festgestellt, und zwar nur in wenigen Exemplaren. Dies rechtfertigt keinesfalls 
eine Ansprache als LRT 6240. Für eine Ansprache als LRT 40A0 (der deutschlandweit nur aus 
dem NSG Hasenwinkel nahe Eisleben bekannt ist!) sind naturnahe Vorkommen von Steppenkir-
schen-Gebüschen erforderlich. Es kommen im Untersuchungsraum jedoch weder die namenge-
bende Pflanzenart noch die entsprechenden Standortbedingungen vor. 

Im Gegensatz zu den Ausführungen in der Stellungnahme dürfte sich auf Teilflächen hingegen 
der LRT 6210 nachweisen lassen, weil hier auf Teilflächen eine entsprechende Vegetation 
(Festuco-Brometea) ausgebildet ist. Naturschutzrechtlich relevant ist aber nur das auf denselben 
Flächen ausgeprägte Vorkommen von gemäß § 30 BNatSchG i. A. § 23 NatSchG LSA unter 
Schutz stehenden Halbtrockenrasen. 

Diese sind jedoch nicht vollflächig, sondern nur auf Teilflächen ausgebildet, weil - wie für die 
Bergbaufolgelandschaft charakteristisch - größere Teilbereiche von Dominanzbeständen des 
Land-Reitgrases (Calamagrostis epigejos) oder auch von weiteren für Halbtrockenrasen untypi-
schen Pflanzenarten geprägt werden. Solche Bereiche können auch dann noch nicht zu den ge-
schützten Biotopen hinzugerechnet werden, wenn einzelne Halbtrockenpflanzen in geringer 
Dichte eingestreut sind. 

Die auf der ehemaligen Deponiefläche vorhandenen Gebüsche entsprechen weder von der Ar-
tenzusammensetzung noch vom Standort her dem geschützten Biotop „Gebüsche trockenwar-
mer Standorte“. Gemäß Handlungsanweisung zur Kartierung der nach § 37 NatSchG LSA ge-
setzlich geschützten Biotope im Land Sachsen-Anhalt (Landesamt für Umweltschutz 2008, 
Fachinformation Nr. 3/2008, S. 34 f.) muss es sich dabei um Gebüsche an Hängen, in Gelände-
einschnitten, auf Kuppen, Felsen und Gesteinsschutthalden oder auf durchlässigen Böden oder 
um Trockenheit ertragende Gebüsche an meist süd- oder südwestexponierten Waldrändern 
handeln. Keiner dieser Punkte ist einschlägig vorhanden. Die gleiche Einschätzung erfolgt auch, 
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wenn als (minimales) Einstufungskriterium angesetzt wird: „Artenarme, beispielsweise von 
Weißdornarten aufgebaute Gebüsche auf ehemaligen Halbtrockenrasenflächen (einzelne Arten 
der Halbtrockenrasen noch vorhanden) an Hängen, Kuppen, Geländeeinschnitten oder ähnlichen 
Standorten, sind auch dann als Trockengebüsche geschützt, wenn nachstehend genannte cha-
rakteristische Arten dieser Gebüsche (typische Straucharten trockenwarmer Standorte) fehlen.“ 
(ebenda, S. 34). Denn zum einen werden im Untersuchungsgebiet die Standortvoraussetzungen 
nicht erfüllt, zum anderen handelt es sich bei diesen weniger als 20 Jahre alten (da bis 1997 die 
Sanierung der Deponie erfolgte, waren die Vegetationsflächen erst danach sich selbst überlas-
sen) Standorten nicht um „ehemalige Halbtrockenrasenflächen (einzelne Arten der Halbtrocken-
rasen noch vorhanden)“. 

Die in der Stellungnahme gerügte angeblich unvollständige naturschutzrechtliche Bewertung 
kann nicht festgestellt werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

A.39 Forderung nach Ausweisung Hufeisensee als Land schaftsschutzgebiet 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Landschaftsschutzgebiete werden nach ihrer amtlichen Festsetzung nachrichtlich in den Flä-
chennutzungsplan übernommen. Seitens der unteren Naturschutzbehörde wird keine Auswei-
sung des Hufeisensees als Landschaftsschutzgebiet angestrebt. Eine Unterschutzstellung ist 
auch nicht Ziel im Landschaftsrahmenplan der Stadt Halle (Saale).  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

A.40 Forderung nach der Vermeidung von Golfabschläg en im schützenswerten Uferbe-
reich 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Der vorgetragene Belang, die Vermeidung von Golfabschlägen im schützenswerten Uferbereich 
ist im Flächennutzungsplan, der die Lage der Golfabschlagstellen nicht festlegen kann, nicht re-
gelbar, sondern erst im Bebauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

A.41 Forderung zur Einräumung von weiträumigen Ruhe - und Pufferzonen 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
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ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Die Größe der Flächen wurde entsprechend dem Flächenbedarf der geplanten Nutzungen, ins-
besondere Golf, Wassersport und Camping, so bemessen, dass die Sicherung ausreichend gro-
ßer Ruhe- und Pufferzonen für den Biotopverbund und eine naturnahe Gestaltung der Nutzun-
gen mit der Anlage neuer Lebensräume möglich ist. Konkrete Festlegungen können erst im Be-
bauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung getroffen werden. 

Der vorgetragene Belang zur Einräumung von weiträumigen Ruhe- und Pufferzonen wurde bei 
der Änderung des Flächennutzungsplanes berücksichtigt. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

A.42 Forderung nach Erhalt des ökologischen Verbund es zwischen Flächen im Bereich 
der FNP-Änderung und östlich angrenzenden Flächen 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Es sind keine Planänderungen vorgesehen, die den Biotopverbund zwischen Flächen im Bereich 
der FNP-Änderung und den östlich angrenzenden Flächen unterbinden. Zudem entstehen durch 
die landschaftliche Gestaltung des Golfplatzes gegenüber der bisherigen Ackernutzung zusätzli-
che Biotopverbundstrukturen. Konkrete Festlegungen können erst im Bebauungsplan bzw. in der 
Ausführungsplanung getroffen werden. 

Der vorgetragene Belang, Erhalt des ökologischen Verbundes, ist im Flächennutzungsplan inso-
weit berücksichtigt. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

A.43 Forderung zur Schaffung von Rückzugsräumen für  Pflanzen und Tiere 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 
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Die Größe der Flächen wurde entsprechend dem Flächenbedarf der geplanten Nutzungen, ins-
besondere Golf, Wassersport und Camping, so bemessen, dass die Sicherung ausreichend gro-
ßer Ruhe- und Pufferzonen für den Biotopverbund und eine naturnahe Gestaltung der Nutzun-
gen mit der Anlage neuer Lebensräume möglich ist. 

Der Golfplatz soll entsprechend heutigen Standards naturnah gestaltet werden und somit zur 
Strukturierung der Landschaft und zum Biotopverbund in stärkerem Maße beitragen als es die 
derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen leisten können. Mit den anzulegenden 
Teichen, Gehölzflächen, Solitärbäumen und Grasfluren werden verschiedenartige Vegetations-
strukturen geschaffen, die Lebensräume für zahlreiche Tiere sein werden. 

Konkrete Festlegungen können erst im Bebauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung getrof-
fen werden. 

Der vorgetragene Belang zur Schaffung von Rückzugsräumen für Pflanzen und Tiere ist im Flä-
chennutzungsplan bei der Darstellung der Bodennutzung berücksichtigt. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

A.44 Hinweis auf unzureichende Betrachtung des Schu tzgutes Tiere und Pflanzen 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Für den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan ist ein Artenschutzbeitrag einschließlich 
der Kartierungen durch ein fachlich anerkanntes Büro erstellt worden. Die zu untersuchenden 
Arten sind mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden. Zu den Erfassungsmetho-
den sind die anerkannten Standards angewendet worden, die auch im Artenschutzbeitrag zum 
Bebauungsplan benannt sind. Die Erfassungen sind in den Jahren 2012 und 2013 zu verschie-
denen Zeitpunkten und mehrfach erfolgt. Jede Erfassung stellt nur eine Momentaufnahme dar, 
auch die Angaben des Ornithologen. Eine Vergleichbarkeit zu den Angaben der faunistischen 
Sonderuntersuchungen ist nicht gegeben, da sowohl Zeitpunkt als auch Ort der Erfassung feh-
len. Ergebnisse, die eine der geplanten Nutzungen aufgrund des Vorkommens bestimmter Tier- 
und Pflanzenarten ausschließen, haben sich nicht ergeben. 

Damit das Schutzgut Tiere und Pflanzen im Flächennutzungsplan, der nicht Maßnahmen zu ein-
zelnen Tier- und Pflanzenarten treffen kann, im notwendigen Umfang betrachtet worden. Konkre-
te Festlegungen insbesondere zum Artenschutz können erst im Bebauungsplan bzw. in der Aus-
führungsplanung getroffen werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

A.45 Frage nach Auswirkungen der Beregnung auf das Schutzgut Landschaft 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
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ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft, sind durch Beregnung nicht zu erwarten, weil die-
ses ohne erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die naturbezogene Erholung 
verbunden ist.  

Der vorgetragene Belang, Auswirkungen der Beregnung auf das Schutzgut Landschaft, ist aber 
im Flächennutzungsplan nicht regelbar, sondern erst im Bebauungsplan bzw. in der Ausfüh-
rungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

A.46 Frage, was aus Flächen für Ersatzpflanzungen f ür Buchen und Eichen wird 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Der vorgetragene Belang ist im Flächennutzungsplan bei der Darstellung der Bodennutzung in-
soweit berücksichtigt, dass die Größe der Flächen entsprechend dem Flächenbedarf der geplan-
ten Nutzungen, insbesondere Golf, Wassersport und Camping, so bemessen wurden, dass die 
vorhandenen naturnahen Aufforstungen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) nicht in Anspruch 
genommen werden müssen. Buchenaufforstungen gibt es im Gebiet nicht.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

A.47 Befürchtung der Vertreibung von Tieren durch d ie Ausweitung von Wasserski 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Der vorgetragene Belang, die Befürchtung der Vertreibung von Tieren durch die Ausweitung von 
Wasserski, ist im Flächennutzungsplan, der z. B. konkrete Betriebsbedingungen vom Wasserski 
nicht festlegen kann, nicht regelbar, sondern erst im Bebauungsplan bzw. in der Ausführungs-
planung. Im Übrigen ist keine Veränderung der Wasserskinutzung auf dem Hufeisensee vorge-
sehen. 
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Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

A.48 Forderung zum Erhalt und Förderung der nach La ndesplanung gewünschten Ar-
tenvielfalt 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Der vorgetragene Belang, die Forderung zum Erhalt und Förderung der nach Landesplanung 
gewünschten Artenvielfalt, ist im Flächennutzungsplan bei der Darstellung der Bodennutzung 
insoweit berücksichtigt, dass die Größe der Flächen entsprechend dem Flächenbedarf der ge-
planten Nutzungen, insbesondere Golf, Wassersport und Camping, so bemessen wurde, dass 
die Sicherung ausreichend großer Ruhe- und Pufferzonen für den Biotopverbund und eine natur-
nahe Gestaltung der Nutzungen mit der Anlage neuer Lebensräume möglich ist. 

Der Golfplatz soll entsprechend heutigen Standards naturnah gestaltet werden und somit zur 
Strukturierung der Landschaft und zum Biotopverbund in stärkerem Maße beitragen, als es die 
derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen leisten können. Mit den anzulegenden 
Teichen, Gehölzflächen, Solitärbäumen und Grasfluren werden verschiedenartige Vegetations-
strukturen geschaffen, die Lebensräume für zahlreiche Tiere sein werden. 

Konkrete Festlegungen zur Artenvielfalt können erst im Bebauungsplan bzw. in der Ausfüh-
rungsplanung getroffen werden. 

Die Forderung zum Erhalt und Förderung der nach Landesplanung gewünschten Artenvielfalt 
wurde, soweit das im Flächennutzungsplan möglich ist berücksichtigt 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

A.49 Forderung nach Beachtung der naturschatzfachli chen Vorgaben des Regionalen 
Entwicklungsplanes 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Rahmen der Planungen zum ökologischen Biotopverbund stellt der Hufeisensee eine Teilflä-
che der regional bedeutsamen Verbundeinheit „Tagebaulandschaft Halle-Ost“ dar. Innerhalb 
dieses Vorbehaltsgebietes soll eine Vernetzung der relativ kleinstrukturierten Biotope entwickelt 
werden. 

In diesem Zusammenhang steht die Darstellung einer Sonderbaufläche Wassersportanlage auf 
der Innenkippe nicht im Widerspruch zum beabsichtigten Aufbau eines ökologischen Verbund-
systems, da der Hufeisensee einschließlich seiner Uferbereiche und der Innenkippe als Ganzes 
zu betrachten ist. Die Wassersportanlage (z. B. Wakeboard) und die damit verbundene Nut-
zungsintensivierung auf einer Teilfläche der Innenkippe verhindern den Aufbau eines ökologi-
schen Verbundsystems nicht. Es ist beabsichtigt, die dort, bei einer eventuellen späteren Reali-
sierung einer solchen Anlage die in Anspruch zu nehmenden Strukturen in unmittelbarer Nach-
barschaft neu anzulegen. Es werden die Gehölzstrukturen und Offenlandflächen weiterhin erhal-
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ten. Durch eine Pflege der Offenlandflächen kann deren Erhalt gemäß dem festgesetzten Ent-
wicklungsziel dauerhaft gesichert werden. 

Zum anderen soll der Golfplatz entsprechend heutigen Standards naturnah gestaltet werden und 
somit zur Strukturierung der Landschaft und zum Biotopverbund in stärkerem Maße beitragen, 
als es die derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen leisten können. Mit den an-
zulegenden Teichen, Gehölzflächen, Solitärbäumen und Grasfluren sollen verschiedenartige 
Vegetationsstrukturen geschaffen werden, die Lebensräume für zahlreiche Tiere sein werden. 

Auch die Ausweisung von Badebereichen dient der Umsetzung des Entwicklungsziels, entspre-
chend andere Teilbereiche zu schonen, um eine ungestörte Entwicklung der Ufervegetation zu 
gewährleisten. 

Konkrete Festlegungen zum Natur- und Artenschutz können erst im Bebauungsplan bzw. in der 
Ausführungsplanung getroffen werden. 

Die Vorgaben des Regionalen Entwicklungsplanes wurden bei der Flächennutzungsplanände-
rung beachtet. 

Entscheidungsvorschlag 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

A.50 Forderung nach Beachtung der naturschutzfachli chen Ziele des Landschaftspro-
gramms des Landes Sachsen-Anhalt 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Der vorgetragene Belang, die Beachtung der naturschatzfachlichen Ziele des Landschaftspro-
gramms des Landes Sachsen-Anhalt, ist im Flächennutzungsplan insoweit berücksichtigt, dass 
konkretisierte naturschutzfachliche Ziele in Bezug auf die geplanten Nutzungen genannt werden. 

Festlegungen zum Natur- und Artenschutz können erst im Bebauungsplan bzw. in der Ausfüh-
rungsplanung getroffen werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 
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A.51 Befürchtung der Umwidmung von Flächen für Maßn ahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Der vorgetragene Belang, die Befürchtung der Umwidmung von Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, ist im Flächennutzungsplan 
bei der Darstellung der Bodennutzung insoweit berücksichtigt, dass die Größe der Flächen ent-
sprechend dem Flächenbedarf der geplanten Nutzungen, insbesondere Golf, Wassersport und 
Camping, so bemessen wurden, dass die vorhandenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmenflä-
chen nicht in Anspruch genommen werden müssen. Bei der geplanten Wakeboard-Anlage auf 
einer Teilfläche der Innenkippe ist beabsichtigt, die dort bei einer eventuellen Realisierung einer 
solchen Anlage in Anspruch zu nehmenden Strukturen in unmittelbarer Nachbarschaft neu anzu-
legen. 

Konkrete Festlegungen können erst im Bebauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung getrof-
fen werden. 

Der Belang des Umgangs mit den Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft wurde berücksichtigt. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

A.52 Forderung nach besonderer Beachtung des Umwelt schutzes 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Umweltschutz wird im Rahmen der Umweltprüfung zur Flächennutzungsplanänderung be-
sonders betrachtet. Dort werden alle Schutzgüter der Umwelt wie Tiere und Pflanzen, Biodiversi-
tät, Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft, Mensch sowie Sach- und Kulturgüter berücksichtigt. 
Je nach Betroffenheit der Belange findet eine entsprechende Untersetzung statt. Der Untersu-
chungsrahmen ist in Abstimmung mit den fachlich zu beteiligenden Umweltbehörden (Wasser, 
Immissionsschutz, Boden, Bergbau, Abfall, Naturschutz, Denkmal) festgelegt worden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 
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B Schutzgut Wasser 

B.1 Befürchtete Verringerung des Wasserstandes der Reide 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Der vorgetragene Belang, die Bewässerung des Golfplatzes, ist im Flächennutzungsplan nicht 
regelbar, sondern erst im Bebauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

B.2 Befürchteter Eintrag von belastetem Sickerwasse r in den See durch Golfplatzbe-
wässerung 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Der vorgetragene Belang, die Auswirkungen des Einsatzes von Düngemitteln für den Golfplatz, 
ist im Flächennutzungsplan nicht regelbar, sondern erst im Bebauungsplan bzw. in der Ausfüh-
rungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

B.3 Befürchteter Anstieg des Grundwasserspiegels in der Franz-Maye-Straße durch Anstau-
en des Sees 

B.4 Befürchtete Veränderung des Grundwasserspiegels durch Wasserentnahme aus Reide 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

B.5 Forderung von gutachterlicher Bewertung möglich er Schadstoffeinträge durch 
Golfplatzunterhaltung in den See 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
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ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Der vorgetragene Belang, die Möglichkeit des Schadstoffeintrages in den See durch die Bewirt-
schaftung des Golfplatzes, ist im Flächennutzungsplan nicht regelbar, sondern erst im Bebau-
ungsplan bzw. in der Ausführungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

B.6 Befürchtung von Gefahren für das Grundwasser 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Zur Änderung des Flächennutzungsplanes ist eine Umweltprüfung hinsichtlich der Auswirkungen 
der Planung auf die einzelnen Schutzgüter erfolgt. Die Ergebnisse zum Schutzgut Wasser und 
speziell zum Grundwasser sind im Umweltbericht dargestellt worden.  

Gemäß den Ergebnissen dieser Umweltprüfung sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

B.7 Befürchtete Veränderungen des Wasserspiegels de s Hufeisensees 

Wasserentnahme beschränken, ständige Wasserentnahme kann See wegen Verdunstung in 
Sommermonaten nicht verkraften. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Der vorgetragene Belang, die Veränderungen des Wasserspiegels des Hufeisensees durch die 
Wasserentnahme, ist im Flächennutzungsplan nicht regelbar, sondern erst im Bebauungsplan 
bzw. in der Ausführungsplanung. Für die Wasserentnahme sind zudem wasserrechtliche Ge-
nehmigungen erforderlich. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

B.8 Hinweise zur Ausweisung von Badebereichen 

Ausweisung von Badestränden mit möglichst geringer Beeinträchtigung von Natur, Umwelt und 
Landschaft, Untersuchungen zu Wasserqualität, Wasserströmung sowie Einflussnahmen der 
Deponie notwendig. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
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Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Mit der Festle-
gung bestimmter Nutzungsbereiche schon im Flächennutzungsplan soll die bisher ungeordnete 
Nutzung am Hufeisensee im Interesse von Natur- und Landschaft geregelt werden. So werden 
zum Beispiel an drei Uferabschnitten Badebereiche dargestellt, die heute bereits intensiv genutzt 
werden, obwohl der See kein Badegewässer ist. Die Beschränkung auf drei Badebereichen dient 
der Umsetzung des Entwicklungsziels, entsprechend andere Teilbereiche zu schonen, um eine 
ungestörte Entwicklung der Ufervegetation zu gewährleisten. 

Das Baden soll an ausgewählten, standsicheren Uferabschnitten gemäß Untersuchungen des 
Landesamtes für Geologie und Bergwesen zugelassen werden. Seitens des damaligen Gesund-
heitsamtes sind in den Jahren 1994 bis 1998 regelmäßige Beprobungen zur Wasserqualität im 
Hinblick auf die Eignung des Hufeisensees als Badegewässer durchgeführt worden. Da der See 
aber nicht bewirtschaftet wurde, wurde die Entnahme der Proben eingestellt.  

Mit der Festsetzung von Badebereichen am See ist eine regelmäßige Kontrolle der Wasserquali-
tät des Hufeisensees notwendig. Seitens des Fachbereiches Gesundheit der Stadt Halle (Saale) 
sind ausgewählte Bereiche des Sees bereits 2013 im Rahmen einer Beprobungsreihe untersucht 
worden.  

Mit der Freigabe der ersten Badestelle muss gemäß der Verordnung über die Qualität und die 
Bewirtschaftung der Badegewässer (Badegewässerverordnung) des Landes Sachsen-Anhalt in 
der aktuell geltenden Fassung eine Einstufung des Badegewässers erfolgen und ein Badege-
wässerprofil erstellt werden. Für die Einstufung ist es erforderlich, dass dafür grundsätzlich an 
vier aufeinanderfolgenden Jahren Datensätze aus mindestens 16 Proben gewonnen werden.  

Zur Überwachung erfolgen vor und während jeder Badesaison weitere Probenahmen durch den 
Fachbereich Gesundheit. Falls die Stadt Halle als Betreiber fungiert, ist die Probenahme und 
Überwachung  in Amtshilfe kostenlos.  Die notwendige mikrobiologische Analytik erfolgt immer 
kostenpflichtig nach entsprechender Beauftragung seitens des Betreibers durch das LAV.) 

Da es sich beim Hufeisensee um ein Standgewässer handelt, ist eine Wasserströmung kein Kri-
terium für die Ausweisung von Badebereichen. 

Im Ergebnis jahrelanger Untersuchungen des Landesamtes für Hochwasserschutz und Wasser-
wirtschaft sowie des Umweltamtes der Stadt Halle ist im Hinblick auf Schadstoffaustritte aus der 
Deponie auf die Schichtung des Sees zu verweisen. Die hohe Dichte des Sickerwassers führt zu 
einer Unterschichtung der Süßwasserlamelle und einer Akkumulation am Grund des Sees. Im 
jahreszeitlichen Verlauf erfolgt keine Durchmischung des Wassers, so dass das Sickerwasser 
nicht in die höheren Wasserschichten gelangt. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die Badebereiche am See konkret festgesetzt 
werden. 

Die Belange der Natur und Umwelt wurden bei der Darstellung von Badebereichen im Flächen-
nutzungsplan berücksichtigt. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 
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B.9 Hinweis auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Wasserentnahme 

B.10 Fehlende Wasserkonzeption zum Golfplatz 

B.11 Trainingsbetrieb auf dem See 

B.12 Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit am und auf dem See 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

B.13 Befürchtung des Lösens von Giftstoffen vom See grund 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Der vorgetragene Belang, die Befürchtung des Lösens von Giftstoffen vom Seegrund, ist im Flä-
chennutzungsplan nicht regelbar, sondern erst im Bebauungsplan bzw. in der Ausführungspla-
nung zu beachten.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

B.14 Forderung, das Badeverbot aufzuheben 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Durch die Darstellung von drei Badestellen am Hufeisensee wird die planerische Absicht ausge-
drückt, an dafür geeigneten Uferbereichen die Badenutzung zu ermöglichen. Die vorgetragene 
Forderung, das Badeverbot aufzuheben, ist im Flächennutzungsplan nicht regelbar.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

B.15 Forderung, Grundwasserspiegel und Wasserspiege l See auf eine Höhe zu bringen 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
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ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Der Hufeisensee besitzt durch den Überlaufgraben zur Reide einen festgelegten stabilen 
Höchstwasserstand, eine Zwangswasserhaltung wird nicht mehr betrieben. Der Grundwasser-
spiegel bildet sich daher entsprechend Strömungsverhalten und dem Wasserspiegel des Sees 
aus. Regelungsbedarf im Zuge der Bauleitplanung besteht daher nicht. 

Die vorgetragene Forderung, Grundwasserspiegel und Wasserspiegel See auf eine Höhe zu 
bringen, ist zudem im Flächennutzungsplan nicht regelbar.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

B.16 Hinweis zur Beachtung des hohen Grundwassersta ndes 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Der Hufeisensee besitzt durch den Überlaufgraben zur Reide einen festgelegten stabilen 
Höchstwasserstand, eine Zwangswasserhaltung wird nicht mehr betrieben. Der Grundwasser-
spiegel bildet sich daher entsprechend Strömungsverhalten und dem Wasserspiegel des Sees 
aus. Regelungsbedarf im Zuge der Bauleitplanung besteht daher nicht. 

Der vorgetragene Hinweis zur Beachtung des hohen Grundwasserstandes wird im Flächennut-
zungsplan berücksichtigt und stellt keinen Hinderungsgrund für die beabsichtigten Nutzungen 
dar.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

B.17 Hinweis auf Beachtung der Auswirkungen der Umg estaltung auf die Anwohner und 
die Reide, z. B. im Hochwasserfall 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ermöglicht die Entwicklung eines Freizeit- und Erho-
lungsraumes mit unterschiedlichen Nutzungen. Die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter 
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wurden untersucht und die Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt. Sie stehen dem Vorhaben 
nicht entgegen. Es sind keine Nutzungsänderungen vorgesehen, die Auswirkungen auf eine 
Hochwassersituation haben können. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

B.18 Hinweis auf Beachtung der Wasserqualität 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Dies trifft auch auf die Problematik der Wasserqualität zu. Nach derzeitigem Kenntnisstand wer-
den bei der Pflege des Golfplatzes keine Schadstoffe in den See eingebracht. Zum einen soll die 
Intensivpflege der Rasenflächen nur im Bereich der Spielbahnen und nicht großflächig erfolgen 
und zum anderen befinden sich zwischen Golfplatz und See die Bereiche der Uferböschung und 
des Rundwegs, so dass eine Pufferzone zwischen Golfplatz und See besteht. 

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass der Golfplatz gemäß der Richtlinie des Deutschen Golf-
verbandes „Golf und Natur“, die in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland erar-
beitet wurde, angelegt und unterhalten werden soll. Ziel ist es, durch ein dem Standort ange-
passtes Pflegemanagement den Einsatz für Düngemittel und Pflanzenschutzmittel auf ein Min-
destmaß zu beschränken. 

Konkrete Festlegungen können erst in der Ausführungsplanung getroffen werden. Der vorgetra-
gene Hinweis auf Beachtung der Wasserqualität ist im Flächennutzungsplan nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

B.19 Hinweis auf Beachtung des Grundwasserzuflusses  
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter, darunter auch Grundwasser, wurden unter-
sucht und die Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt. Sie stehen dem Vorhaben nicht entge-
gen. Der Hufeisensee besitzt durch den Überlaufgraben zur Reide einen festgelegten stabilen 
Höchstwasserstand, eine Zwangswasserhaltung wird nicht mehr betrieben. Der Grundwasser-
spiegel bildet sich daher entsprechend Strömungsverhalten und dem Wasserspiegel des Sees 
aus. Regelungsbedarf im Zuge der Bauleitplanung besteht daher nicht.  
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Der Hinweis zur Beachtung des Grundwasserzuflusses ist im Flächennutzungsplan berücksich-
tigt und stellt keinen Hinderungsgrund für die beabsichtigten Nutzungen dar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

B.20 Befürchtete Einschränkungen der Grundwassernut zungen für Bürger 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. Konkrete Festlegungen können erst im Bebauungsplan bzw. in der 
Ausführungsplanung getroffen werden. 

Es ist vorgesehen, zur Bewässerung des Golfplatzes Wasser direkt aus dem Hufeisensee zu 
entnehmen. Der Hufeisensee wird ständig durch einströmendes Grundwasser gespeist. Um den 
Wasserstand des Sees auf dem gleichen Niveau zu halten, ist der Überlaufgraben am Nord-
ostrand des Sees zur Reide angelegt worden. 

Da für die Golfplatzbewässerung Wasser aus dem See entnommen wird, verringert sich somit 
auch die künstliche Zulaufmenge vom Hufeisensee in die Reide. Da diese Menge jedoch gerin-
ger ist als die durchschnittlich über den Überlauf abfließende Wassermenge, sind keine nachtei-
ligen Auswirkungen auf die Reide zu erwarten. 

Die Bewässerung bzw. Auswirkungen die von der Bewässerung ausgehen sind keine Belange 
der Flächennutzungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

B.21 Nichtbeachtung der jahrelangen Messreihen zur Wasserqualität 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. So werden an drei Uferabschnit-
ten Badebereiche dargestellt, die heute bereits intensiv genutzt werden, obwohl der See kein 
Badegewässer ist. Ausgehend von der Wasserqualität ist Baden aber künftig auch nicht unbe-
dingt ausgeschlossen, jedoch nicht über den Flächennutzungsplan regelbar. 

Berücksichtigt wurden die Ergebnisse der bisher vorliegenden Untersuchungen zur Wasserquali-
tät. Seitens des Gesundheitsamtes sind in den Jahren 1994 bis 1998 regelmäßige Beprobungen 
zur Wasserqualität im Hinblick auf die Eignung des Hufeisensees als Badegewässer durchge-
führt worden. Da der See aber nicht bewirtschaftet wurde, wurde die Entnahme der Proben ein-
gestellt. Seit dem Frühjahr 2013 wurden in Anlehnung an die Badegewässerverordnung Sach-
sen-Anhalt im vierwöchigen Turnus an 5 ausgewählten Stellen Wasserproben entnommen und 
hinsichtlich der Badewasserqualität untersucht. Die Untersuchungsergebnisse weisen nach Aus-
sage des Gesundheitsamtes sowohl in den früheren und in den aktuellen Proben keine Auffällig-
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keiten auf. Die Richtwerte der zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Badegewässerverordnung 
wurden und werden eingehalten. Ab 2014 wird dem Hufeisensee gemäß der genannten Verord-
nung turnusgemäß Wasserproben entnommen und entsprechend überprüft (in einem vierwöchi-
gen Rhythmus in der Badesaison). 

Im Ergebnis jahrelanger Untersuchungen des Landesamtes für Hochwasserschutz und Wasser-
wirtschaft sowie des Umweltamtes der Stadt Halle ist im Hinblick auf Schadstoffaustritte aus der 
Deponie auf die Schichtung des Sees zu verweisen. Die hohe Dichte des Sickerwassers führt zu 
einer Unterschichtung der Süßwasserlamelle und einer Akkumulation am Grund des Sees. Im 
jahreszeitlichen Verlauf erfolgt keine Durchmischung des Wassers, so dass das Sickerwasser 
nicht in die höheren Wasserschichten gelangt. 

Der Vorwurf der Nichtbeachtung von Messergebnissen zur Wasserqualität trifft nicht zu 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 
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C Deponie Kanena 

C.1 Befürchtete Gefahr der Beschädigung der Abdecku ng 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung. Ob 
und welche Bereiche der Deponie tatsächlich in die Golfplatzplanung einbezogen werden, müs-
sen der Bebauungsplan bzw. die Ausführungsplanung regeln. 

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Nach 1990 sind um-
fangreiche Untersuchungen der Deponie durchgeführt worden. Im Rahmen einer Gefährdungs-
abschätzung im Jahr 1992 konnte der Eintrag von belasteten Grundwässern in den Hufeisensee 
belegt werden. Im Rahmen der im Ergebnis dessen begonnenen Sicherungsmaßnahmen wurde 
auf dieser Altablagerung eine Oberflächenabdichtung aufgebracht. Im Rahmen der über einen 
Zeitraum von 10 Jahren durchgeführten Untersuchungen wurden das Setzungsverhalten, bzw. 
durch die Lysimetermessungen, der Wasserhaushalt der Oberflächenabdichtung kontrolliert und 
in Berichten dokumentiert. Daher konnten die Maßnahmen der Nachsorge im Jahr 2007 einge-
stellt werden. Durch fortlaufende Untersuchungen des Grund- und Oberflächenwassers kann 
gezeigt werden, dass eine Gefährdung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 

Die bestehende Oberflächenabdichtung der Deponie darf durch Bodenprofilierungsarbeiten nicht 
zerstört werden. Vorhandene Grundwasser- bzw. Gasmessstellen müssen erhalten bleiben.  

Das übersteigt jedoch die Regelungsmöglichkeiten des Flächennutzungsplanes. Hierzu muss der 
Bebauungsplan Regelungen treffen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

C.2 Befürchteter Austritt von Schadstoffen durch Ob erflächenbeschädigung 

Beim Bau des Golfplatzes könnte die Deckschicht der Deponie beschädigt werden und dadurch 
giftiges Wasser in den See gelangen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung. Ob 
und welche Bereiche der Deponie in die Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen der Be-
bauungsplan bzw. die Ausführungsplanung regeln. 

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Nach 1990 sind um-
fangreiche Untersuchungen der Deponie durchgeführt worden. Im Rahmen einer Gefährdungs-
abschätzung im Jahr 1992 konnte der Eintrag von belasteten Grundwässern in den Hufeisensee 
belegt werden. Im Rahmen der im Ergebnis dessen begonnenen Sicherungsmaßnahmen wurde 
auf dieser Altablagerung eine Oberflächenabdichtung aufgebracht. Im Rahmen der über einen 
Zeitraum von 10 Jahren durchgeführten Untersuchungen wurden das Setzungsverhalten, bzw. 
durch die Lysimetermessungen, der Wasserhaushalt der Oberflächenabdichtung kontrolliert und 
in Berichten dokumentiert. Daher konnten die Maßnahmen der Nachsorge im Jahr 2007 einge-
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stellt werden. Durch fortlaufende Untersuchungen des Grund- und Oberflächenwassers kann 
gezeigt werden, dass eine Gefährdung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 

Die bestehende Oberflächenabdichtung der Deponie darf durch Bodenprofilierungsarbeiten nicht 
zerstört werden. Vorhandene Grundwasser- bzw. Gasmessstellen müssen erhalten bleiben.  

Das übersteigt jedoch die Regelungsmöglichkeiten des Flächennutzungsplanes. Hierzu muss der 
Bebauungsplan Regelungen treffen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

C.3 Unkalkulierbare Umweltrisiken durch Nutzung der  Deponie als Golfplatz 

Durch den Bau des Golfplatzes auf Teilen der Deponie Kanena werden Umweltrisiken einkalku-
liert, die weit reichende Folgen haben können. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung. Ob 
und welche Bereiche der Deponie in die Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen der Be-
bauungsplan bzw. die Ausführungsplanung regeln. 

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Nach 1990 sind um-
fangreiche Untersuchungen der Deponie durchgeführt worden. Im Rahmen einer Gefährdungs-
abschätzung im Jahr 1992 konnte der Eintrag von belasteten Grundwässern in den Hufeisensee 
belegt werden. Im Rahmen der im Ergebnis dessen begonnenen Sicherungsmaßnahmen wurde 
auf dieser Altablagerung eine Oberflächenabdichtung aufgebracht. Im Rahmen der über einen 
Zeitraum von 10 Jahren durchgeführten Untersuchungen wurden das Setzungsverhalten, bzw. 
durch die Lysimetermessungen, der Wasserhaushalt der Oberflächenabdichtung kontrolliert und 
in Berichten dokumentiert. Daher konnten die Maßnahmen der Nachsorge im Jahr 2007 einge-
stellt werden. Durch fortlaufende Untersuchungen des Grund- und Oberflächenwassers kann 
gezeigt werden, dass eine Gefährdung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 

Mit der Errichtung des Golfplatzes auf der Deponie sind Geländemodellierungen zulässig, die nur 
durch einen Bodenauftrag erfolgen können. Es ist unzulässig, in die Deponieabdeckung einzu-
greifen. Der kleinflächige Bodenauftrag kann zu einer Porenraumverdichtung und damit kurzzei-
tigen „Auspressen“ von Deponieabwässern in den Hufeisensee kommen. Diese Erscheinung ist 
gemäß Gutachten nur über einen zeitlich sehr kurzen Zeitraum zu erwarten. Im Rahmen eines 
bau- und betriebsbegleitenden Untersuchungsprogrammes ist der Austrag aus der Deponie wei-
terhin zu kontrollieren. Ab 2014 wird dem Hufeisensee turnusgemäß Wasserproben entnommen 
und entsprechend überprüft (in einem vierwöchigen Rhythmus in der Badesaison). 

Das alles übersteigt jedoch die Regelungsmöglichkeiten des Flächennutzungsplanes. Hierzu 
muss gegebenenfalls der Bebauungsplan Regelungen treffen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

C.4 Forderung nach Verzicht auf Nutzung der Deponie  für Golfplatz aufgrund vorheri-
ger Nutzung 

Hinsichtlich der einstigen Deponie kann tatsächliches Gefährdungspotenzial nicht dargelegt wer-
den, ggf. ist Deponie perspektivisch komplett zu beräumen. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung. Ob 
und welche Bereiche der Deponie in die Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen der Be-
bauungsplan bzw. die Ausführungsplanung regeln. 

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Nach 1990 sind um-
fangreiche Untersuchungen der Deponie durchgeführt worden. Im Rahmen einer Gefährdungs-
abschätzung im Jahr 1992 konnte der Eintrag von belasteten Grundwässern in den Hufeisensee 
belegt werden. Im Rahmen der im Ergebnis dessen begonnenen Sicherungsmaßnahmen wurde 
auf dieser Altablagerung eine Oberflächenabdichtung aufgebracht. Im Rahmen der über einen 
Zeitraum von 10 Jahren durchgeführten Untersuchungen wurden das Setzungsverhalten, bzw. 
durch die Lysimetermessungen, der Wasserhaushalt der Oberflächenabdichtung kontrolliert und 
in Berichten dokumentiert. Daher konnten die Maßnahmen der Nachsorge im Jahr 2007 einge-
stellt werden. Durch fortlaufende Untersuchungen des Grund- und Oberflächenwassers kann 
gezeigt werden, dass eine Gefährdung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 

Die bestehende Oberflächenabdichtung der Deponie darf durch Bodenprofilierungsarbeiten nicht 
zerstört werden. Vorhandene Grundwasser- bzw. Gasmessstellen müssen erhalten bleiben. 

Das übersteigt jedoch die Regelungsmöglichkeiten des Flächennutzungsplanes. Hierzu muss der 
Bebauungsplan Regelungen treffen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

C.5 Hinweis auf jahreszeitlich bedingte Staunässe auf der Deponie 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachter Belang und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

C.6 Forderung nach Risikoübertragung für Umweltschä den/Frage nach Kostenüber-
nahme bei Schäden 

Der Stadt entstehen durch Übernahme des Risikos der nicht abschätzbaren Folgen durch Ver-
änderung an der Deponie und der bergbaulichen Altlasten finanzielle Verpflichtungen in unbe-
kannter, nicht abschätzbarer Höhe. Die Haftung bei Umweltschäden soll auf Golfplatzbetreiber 
bzw. auf Verursacher (z. B. bei Abrutschungen) übertragen werden. 

Müssen die Bürger der Stadt Halle oder alle Steuerzahler für Schäden an der Deponie aufkom-
men oder kommt der Betreiber des Golfplatzes dafür auf? 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung. Ob 
und welche Bereiche der Deponie in die Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen der Be-
bauungsplan bzw. die Ausführungsplanung regeln. 

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Durch fortlaufende 
Untersuchungen des Grund- und Oberflächenwassers kann gezeigt werden, dass eine Gefähr-
dung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 
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Die Grundstücke der Deponie befinden sich derzeit noch im Eigentum der LMBV, die bestrebt ist, 
diese zu veräußern oder an die Stadt zu übertragen. In der Deponie sind u. a. Hausmüllabfälle 
der Stadt Halle (Saale) abgelagert worden. Da sich ausgehend von der vorliegenden Aktenlage 
die Störerauswahl in Bezug auf den eingelagerten Deponiekörper als sehr schwierig erweisen 
wird, ist davon auszugehen, dass entsprechende Maßnahmen durch die Stadt durchzuführen 
bzw. finanziell abzusichern sind. Im Falle einer von Altlasten ausgehenden Gefährdung ist die 
Stadt Halle (Saale) auch als Nichteigentümer der Deponie die zuständige Gefahrenabwehrbe-
hörde. Dieses Risiko trägt die Stadt grundsätzlich und kann nicht auf Dritte übertragen werden. 
Sie hat dafür Sorge zu tragen, dass mit der Nachnutzung der Deponie keine Beschädigung der 
Abdichtung erfolgt. Allerdings müssen Haftungsfragen hinsichtlich der Deponie bei der Bewer-
tung strikt getrennt werden, zwischen Schäden, die durch die Altdeponie selbst entstehen kön-
nen und Schäden die durch die Zustandsstörung entstehen können. Hier gibt der Gesetzgeber 
klare Linien vor, d. h. im Falle einer Zustandsstörung ist der Zustandsstörer verantwortlich. 

Sollten trotz aller Sorgfaltspflicht Umweltschäden auftreten, regelt sich die technische und finan-
zielle Verantwortlichkeit nach dem beschriebenen Verursacherprinzip. Das Gleiche gilt bei Rut-
schungen im Uferbereich. Hier liegt das Risiko zunächst bei der Stadt Halle (Saale), da sowohl 
die Badebereiches als auch der Rundweg öffentlich sind. 

Das übersteigt jedoch die Regelungsmöglichkeiten des Flächennutzungsplanes. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

C.7 Nicht ausreichende gutachterliche Würdigung mög licher Risiken durch Nachnut-
zung der Deponie in Planunterlagen 

Untersuchungen und Ergebnisse nicht detailliert dargestellt, Folgen der Bodenmodellierung nicht 
untersucht. Gutachten zur Gefährdungsabschätzung mit Satzungsbeschluss zu spät. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung. Ob 
und welche Bereiche der Deponie in die Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen der Be-
bauungsplan bzw. die Ausführungsplanung regeln. 

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Durch fortlaufende 
Untersuchungen des Grund- und Oberflächenwassers kann gezeigt werden, dass eine Gefähr-
dung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 

Mit der Errichtung des Golfplatzes auf der Deponie sind Geländemodellierungen zulässig, die nur 
durch einen Bodenauftrag erfolgen können. Durch den Bodenauftrag kann es zu einer Poren-
raumverdichtung und damit kurzzeitigen „Auspressen“ von Deponieabwässern in den Hufeisen-
see kommen kann. Sowohl nach gutachterlicher Bewertung als auch der Einschätzung der unte-
ren Bodenschutzbehörde ist diese Erscheinung nur über einen zeitlich sehr kurzen Zeitraum (ca. 
6 Monate) zu erwarten. Im Rahmen eines bau- und betriebsbegleitenden Untersuchungspro-
grammes ist der Austrag aus der Deponie daher zu kontrollieren. In Abstimmung mit der unteren 
Bodenschutzbehörde wird mit dem Investor des Golfplatzes ein Monitoring zur Deponie verein-
bart. Auf Veranlassung und auf Kosten des Investors sind nach Vorgaben des Umweltamtes re-
gelmäßige Messungen durchzuführen. Diese haben vor Baubeginn zur Feststellung der Aus-
gangsdaten zu beginnen. 

Das übersteigt jedoch die Regelungsmöglichkeiten des Flächennutzungsplanes. Für die Darstel-
lung der Deponie als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage waren die vorliegenden 
Gutachten ausreichend. 
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Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

C.8 Fehlende Aussagen über Mächtigkeit, Dichte und Inhalt der Deponie 

Vorliegendes Deponiegutachten kann keine Aussagen über die Mächtigkeit, Dichte und den In-
halt der Deponie machen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung. Ob 
und welche Bereiche der Deponie in die Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen der Be-
bauungsplan bzw. die Ausführungsplanung regeln. 

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Durch fortlaufende 
Untersuchungen des Grund- und Oberflächenwassers kann gezeigt werden, dass eine Gefähr-
dung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

C.9 Befürchtete Setzungen auf Deponie und verwahrte Strecken 

C.10 Forderung nach Neukartographierung 

C.11 Forderung nach Beseitigung des tiefwurzelnden Baumwildwuchses 

C.12 Forderung nach Zutrittsverbot 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

C.13 Forderung nach Vermeidung von Bodenverdichtung en und Bodenauftrag 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung.  

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Durch fortlaufende 
Untersuchungen des Grund- und Oberflächenwassers kann gezeigt werden, dass eine Gefähr-
dung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 

Mit der Errichtung des Golfplatzes auf der Deponie sind Geländemodellierungen zulässig, die nur 
durch einen Bodenauftrag erfolgen können. Es ist unzulässig, in die Deponieabdeckung einzu-
greifen. Dies ist ebenfalls im Bebauungsplan zu regeln. 

Seitens des LAGB sind keine Hinweise zur Bodenüberformung im Bereich der Deponie vorge-
bracht worden. Das LAGB verweist auf den Erhalt der Abdeckung und der installierten Kontroll- 
und Messeinrichtungen. Des Weiteren wird auf die Abbauprozesse in der Deponie und damit im 
Zusammenhang stehende Gasaustritte hingewiesen. 
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Von keiner Behörde werden Bedenken gegen einen Bodenauftrag auf der Deponie vorgebracht. 

Ob und welche Bereiche der Deponie in die Golfplatzplanung einbezogen werden, regelt der 
Flächennutzungsplan nicht. Ebenso wenig den Umfang des Bodenauftrags Dies bleibt dem Be-
bauungsplan bzw. die Ausführungsplanung vorbehalten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

C.14 Forderung nach Regelungen zum Oberflächenwasse r auf der Deponie  

Hinweis, dass Oberflächenwasser abzuleiten sei, ist nicht ausreichend. Eindeutige Festlegungen 
sind zu treffen. Durch intensive Bewässerung wird Infiltration stark zunehmen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung. Einer 
Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Durch fortlaufende Unter-
suchungen des Grund- und Oberflächenwassers kann gezeigt werden, dass eine Gefährdung 
von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 

Bei einem Golfplatz werden immer nur die Spielbahnen beregnet. Es erfolgt deshalb keine voll-
ständige flächendeckende Bewässerung der Deponie. Daher ist auch eine vollständige Durch-
feuchtung der Abdeckung auszuschließen, die zudem zu einem Eindringen von Oberflächen-
wasser in den Deponiekörper führt. 

Von keiner Fachbehörde wurden im Rahmen der Beteiligungen im Bebauungsplanverfahren Be-
denken gegen eine Golfplatznutzung auf Teilflächen der Deponie im Zusammenhang mit einer 
Bewässerung vorgebracht.  

Ob und welche Bereiche der Deponie tatsächlich in die Golfplatzplanung einbezogen werden, 
regelt nicht der Flächennutzungsplan, dies bleibt dem Bebauungsplan bzw. der Ausführungspla-
nung vorbehalten. Dies betrifft auch die Regelungen zum Oberflächenwasser. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

C.15 Hinweis auf Probleme mit von der Deponie anfallendem Oberflächenwasser auf 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachter Belang und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

C.16 Befürchtung, dass kontaminiertes Deponiewasser  in den See gelangt 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung. Ob 
und welche Bereiche der Deponie tatsächlich in die Golfplatzplanung einbezogen werden, regelt 
nicht der Flächennutzungsplan, dies bleibt dem Bebauungsplan bzw. der Ausführungsplanung 
vorbehalten. 
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Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Nach 1990 sind um-
fangreiche Untersuchungen der Deponie durchgeführt worden. Im Rahmen einer Gefährdungs-
abschätzung im Jahr 1992 konnte der Eintrag von belasteten Grundwässern in den Hufeisensee 
belegt werden. Im Rahmen der im Ergebnis dessen begonnenen Sicherungsmaßnahmen wurde 
auf dieser Altablagerung eine Oberflächenabdichtung aufgebracht. Im Rahmen der über einen 
Zeitraum von 10 Jahren durchgeführten Untersuchungen wurden das Setzungsverhalten, bzw. 
durch die Lysimetermessungen, der Wasserhaushalt der Oberflächenabdichtung kontrolliert und 
in Berichten dokumentiert. Daher konnten die Maßnahmen der Nachsorge im Jahr 2007 einge-
stellt werden. Durch fortlaufende Untersuchungen des Grund- und Oberflächenwassers kann 
gezeigt werden, dass eine Gefährdung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 

Mit der Errichtung des Golfplatzes auf der Deponie sind Geländemodellierungen zulässig, die nur 
durch einen Bodenauftrag erfolgen können. Es ist unzulässig, in die Deponieabdeckung einzu-
greifen. Der kleinflächige Bodenauftrag kann zu einer Porenraumverdichtung und damit kurzzei-
tigen „Auspressen“ von Deponieabwässern in den Hufeisensee kommen. Diese Erscheinung ist 
gemäß Gutachten nur über einen zeitlich sehr kurzen Zeitraum zu erwarten. Im Rahmen eines 
bau- und betriebsbegleitenden Untersuchungsprogrammes ist der Austrag aus der Deponie wei-
terhin zu kontrollieren. Das System der Oberflächenentwässerung der Deponie ist zu erhalten, so 
dass keine Gefährdungen des Vereinsgeländes durch Oberflächenwasser zu erwarten sind. Ab 
2014 wird dem Hufeisensee turnusgemäß Wasserproben entnommen und entsprechend über-
prüft (in einem vierwöchigen Rhythmus in der Badesaison). 

Die Ergebnisse der Untersuchungen des Grund- und Oberflächenwassers zeigen, dass eine Ge-
fährdung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

C.17 Befürchtung, dass kontaminiertes Seewasser zur  Beregnung genutzt wird 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung. Ob 
und welche Bereiche der Deponie in die Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen der Be-
bauungsplan bzw. die Ausführungsplanung regeln. 

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Nach 1990 sind um-
fangreiche Untersuchungen der Deponie durchgeführt worden. Im Rahmen einer Gefährdungs-
abschätzung im Jahr 1992 konnte der Eintrag von belasteten Grundwässern in den Hufeisensee 
belegt werden. Im Rahmen der im Ergebnis dessen begonnenen Sicherungsmaßnahmen wurde 
auf dieser Altablagerung eine Oberflächenabdichtung aufgebracht. Im Rahmen der über einen 
Zeitraum von 10 Jahren durchgeführten Untersuchungen wurden das Setzungsverhalten, bzw. 
durch die Lysimetermessungen, der Wasserhaushalt der Oberflächenabdichtung kontrolliert und 
in Berichten dokumentiert. Daher konnten die Maßnahmen der Nachsorge im Jahr 2007 einge-
stellt werden. Durch fortlaufende Untersuchungen des Grund- und Oberflächenwassers kann 
gezeigt werden, dass eine Gefährdung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 

Mit der Errichtung des Golfplatzes auf der Deponie sind Geländemodellierungen zulässig, die nur 
durch einen Bodenauftrag erfolgen können. Es ist unzulässig, in die Deponieabdeckung einzu-
greifen. Der kleinflächige Bodenauftrag kann zu einer Porenraumverdichtung und damit kurzzei-
tigen „Auspressen“ von Deponieabwässern in den Hufeisensee kommen. Diese Erscheinung ist 
gemäß Gutachten nur über einen zeitlich sehr kurzen Zeitraum zu erwarten. Im Rahmen eines 
bau- und betriebsbegleitenden Untersuchungsprogrammes ist der Austrag aus der Deponie wei-
terhin zu kontrollieren. Ab 2014 wird dem Hufeisensee turnusgemäß Wasserproben entnommen 
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und entsprechend überprüft (in einem vierwöchigen Rhythmus in der Badesaison). Das zur Be-
regnung der Golfbahnen vorgesehene Seewasser hat demnach Badewasserqualität und soll 
oberflächennah entnommen werden, nicht aus dem Seegrund, wo Einflüsse der Deponie nicht 
ausgeschlossen werden können. Daher bestehen keine Bedenken zur Nutzung auf dem Golf-
platz zur Beregnung. 

Der vorgetragene Belang, dass kontaminiertes Seewasser zur Beregnung genutzt wird, ist aber 
kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

C.18 Hinweis, dass Eingriff in die Deponie nicht sa chgerechter Umgang mit Abfällen ist 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung.  

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Nach 1990 sind um-
fangreiche Untersuchungen der Deponie durchgeführt worden. Im Rahmen einer Gefährdungs-
abschätzung im Jahr 1992 konnte der Eintrag von belasteten Grundwässern in den Hufeisensee 
belegt werden. Im Rahmen der im Ergebnis dessen begonnenen Sicherungsmaßnahmen wurde 
auf dieser Altablagerung eine Oberflächenabdichtung aufgebracht. Im Rahmen der über einen 
Zeitraum von 10 Jahren durchgeführten Untersuchungen wurden das Setzungsverhalten, bzw. 
durch die Lysimetermessungen, der Wasserhaushalt der Oberflächenabdichtung kontrolliert und 
in Berichten dokumentiert. Daher konnten die Maßnahmen der Nachsorge im Jahr 2007 einge-
stellt werden. Durch fortlaufende Untersuchungen des Grund- und Oberflächenwassers kann 
gezeigt werden, dass eine Gefährdung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 

Mit der Errichtung des Golfplatzes auf der Deponie sind Geländemodellierungen zulässig, die nur 
durch einen Bodenauftrag erfolgen können. Es ist unzulässig, in die Deponieabdeckung einzu-
greifen. Der kleinflächige Bodenauftrag kann zu einer Porenraumverdichtung und damit kurzzei-
tigen „Auspressen“ von Deponieabwässern in den Hufeisensee kommen. Diese Erscheinung ist 
gemäß Gutachten nur über einen zeitlich sehr kurzen Zeitraum zu erwarten. Im Rahmen eines 
bau- und betriebsbegleitenden Untersuchungsprogrammes ist der Austrag aus der Deponie wei-
terhin zu kontrollieren. Das System der Oberflächenentwässerung der Deponie ist zu erhalten, so 
dass keine Gefährdungen des Vereinsgeländes durch Oberflächenwasser zu erwarten sind. Ein-
griffe in den Deponiekörper finden demnach nicht statt, damit ist ein sachgerechter Umgang mit 
der Deponie abgesichert. Ab 2014 wird dem Hufeisensee turnusgemäß Wasserproben entnom-
men und entsprechend überprüft (in einem vierwöchigen Rhythmus in der Badesaison). 

Einer Darstellung der Deponie im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung als Golfanlage 
steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Ob und welche Bereiche der Deponie in die 
Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen der Bebauungsplan bzw. die Ausführungsplanung 
regeln. 

Der Vorwurf des nicht sachgerechten Umgangs mit Abfällen trifft für die Flächennutzungsplanän-
derung nicht zu. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 
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C.19 Hinweis, dass Eingriff in die Deponie dem Sani erungsziel widerspricht, die Deponie 
trocken zu halten 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung. Ob 
und welche Bereiche der Deponie in die Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen der Be-
bauungsplan bzw. die Ausführungsplanung regeln. 

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Nach 1990 sind um-
fangreiche Untersuchungen der Deponie durchgeführt worden. Im Rahmen einer Gefährdungs-
abschätzung im Jahr 1992 konnte der Eintrag von belasteten Grundwässern in den Hufeisensee 
belegt werden. Im Rahmen der im Ergebnis dessen begonnenen Sicherungsmaßnahmen wurde 
auf dieser Altablagerung eine Oberflächenabdichtung aufgebracht. Im Rahmen der über einen 
Zeitraum von 10 Jahren durchgeführten Untersuchungen wurden das Setzungsverhalten, bzw. 
durch die Lysimetermessungen, der Wasserhaushalt der Oberflächenabdichtung kontrolliert und 
in Berichten dokumentiert. Daher konnten die Maßnahmen der Nachsorge im Jahr 2007 einge-
stellt werden. Durch fortlaufende Untersuchungen des Grund- und Oberflächenwassers kann 
gezeigt werden, dass eine Gefährdung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 

Mit der Errichtung des Golfplatzes auf der Deponie sind Geländemodellierungen zulässig, die nur 
durch einen Bodenauftrag erfolgen können. Es ist unzulässig, in die Deponieabdeckung einzu-
greifen. Der kleinflächige Bodenauftrag kann zu einer Porenraumverdichtung und damit kurzzei-
tigen „Auspressen“ von Deponieabwässern in den Hufeisensee kommen. Diese Erscheinung ist 
gemäß Gutachten nur über einen zeitlich sehr kurzen Zeitraum zu erwarten. Im Rahmen eines 
bau- und betriebsbegleitenden Untersuchungsprogrammes ist der Austrag aus der Deponie wei-
terhin zu kontrollieren. Das System der Oberflächenentwässerung der Deponie ist zu erhalten, so 
dass keine Gefährdungen des Vereinsgeländes durch Oberflächenwasser zu erwarten sind. Eine 
Beregnung der Golfbahnen findet nicht regelmäßig, sondern nur bei Bedarf entsprechend dem 
Wasserbedarf der Golfrasenflächen statt, eine signifikante Erhöhung des Oberflächenwasserab-
flusses von der Deponie ist daher nicht zu erwarten. Eingriffe in den Deponiekörper finden dem-
nach nicht statt, damit ist ein sachgerechter Umgang mit der Deponie abgesichert. Ab 2014 wird 
dem Hufeisensee turnusgemäß Wasserproben entnommen und entsprechend überprüft (in ei-
nem vierwöchigen Rhythmus in der Badesaison). 

Einer Darstellung der Deponie im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung als Golfanlage 
steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Ob und welche Bereiche der Deponie in die 
Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen der Bebauungsplan bzw. die Ausführungsplanung 
regeln. 

Der Vorwurf eines Widerspruchs zu dem Sanierungsziel trifft für die Flächennutzungsplanände-
rung nicht zu. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

C.20 Befürchtung, dass ein Golfplatz auf der Deponi e die umweltbewussten Golfspieler 
abschreckt 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
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Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung. Ob 
und welche Bereiche der Deponie in die Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen der Be-
bauungsplan bzw. die Ausführungsplanung regeln. 

Die Nutzung von Deponieflächen für einen Golfplatz vermindert die Inanspruchnahme anderer 
noch nicht anthropogen veränderter Flächen und ist durch die dadurch verringerte Nutzung von 
Ackerflächen aus Umweltsicht positiv zu werden. Deponieflächen können ebenso attraktiv für 
einen Golfplatz gestaltet werden. Es gibt eine Vielzahl von Golfplätzen, die in Teilen auf Deponie-
flächen erreichtet wurden, z. B. auch in Leipzig. Akzeptanzprobleme sind nicht zu befürchten. 

Dies ist zudem kein Belang der Flächennutzungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

C.21 Beachtung der Auswirkungen der Bewässerung auf  die Deponie 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung.  

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Nach 1990 sind um-
fangreiche Untersuchungen der Deponie durchgeführt worden. Im Rahmen einer Gefährdungs-
abschätzung im Jahr 1992 konnte der Eintrag von belasteten Grundwässern in den Hufeisensee 
belegt werden. Im Rahmen der im Ergebnis dessen begonnenen Sicherungsmaßnahmen wurde 
auf dieser Altablagerung eine Oberflächenabdichtung aufgebracht. Im Rahmen der über einen 
Zeitraum von 10 Jahren durchgeführten Untersuchungen wurden das Setzungsverhalten, bzw. 
durch die Lysimetermessungen, der Wasserhaushalt der Oberflächenabdichtung kontrolliert und 
in Berichten dokumentiert. Daher konnten die Maßnahmen der Nachsorge im Jahr 2007 einge-
stellt werden. Durch fortlaufende Untersuchungen des Grund- und Oberflächenwassers kann 
gezeigt werden, dass eine Gefährdung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. 

Mit der Errichtung des Golfplatzes auf der Deponie sind Geländemodellierungen zulässig, die nur 
durch einen Bodenauftrag erfolgen können. Es ist unzulässig, in die Deponieabdeckung einzu-
greifen. Der kleinflächige Bodenauftrag kann zu einer Porenraumverdichtung und damit kurzzei-
tigen „Auspressen“ von Deponieabwässern in den Hufeisensee kommen. Diese Erscheinung ist 
gemäß Gutachten nur über einen zeitlich sehr kurzen Zeitraum zu erwarten. Im Rahmen eines 
bau- und betriebsbegleitenden Untersuchungsprogrammes ist der Austrag aus der Deponie wei-
terhin zu kontrollieren. Das System der Oberflächenentwässerung der Deponie ist zu erhalten. 
Eine Beregnung der Golfbahnen findet nicht regelmäßig, sondern nur bei Bedarf entsprechend 
dem Wasserbedarf der Golfrasenflächen statt, eine signifikante Erhöhung des Oberflächenwas-
serabflusses von der Deponie ist daher nicht zu erwarten. Eingriffe in den Deponiekörper finden 
demnach nicht statt, damit ist ein sachgerechter Umgang mit der Deponie abgesichert. Ab 2014 
werden dem Hufeisensee turnusgemäß Wasserproben entnommen und diese entsprechend 
überprüft (in einem vierwöchigen Rhythmus in der Badesaison).  

Einer Darstellung der Deponie im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung als Golfanlage 
steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Ob und welche Bereiche der Deponie in die 
Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen der Bebauungsplan bzw. die Ausführungsplanung 
regeln. 
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Die Auswirkungen einer Bewässerung der Deponie sind kein Belang der Flächennutzungspla-
nung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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D Zugänglichkeit und Erschließung 

D.1 Befürchtete Einschränkung der Zugänglichkeit du rch Fanggitter und Hecken 

Es wird befürchtet, dass der Zugang zum See durch Fanggitter und Hecken eingeschränkt wird. 
Es werden Gefahren für Tiere befürchtet. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Die Flächennutzungsplanänderung führt zu keinen Nutzungseinschränkungen oder Zugangsbe-
schränkungen. Der Hufeisensee ist derzeit aus Richtung Osten über die Wallendorfer Straße 
bzw. die Schkeuditzer Straße, aus dem Süden über die Straße Alte Schmiede, aus dem Westen 
über die Grenzstraße/Krienitzweg und aus dem Norden über die Käthe-Kollwitz-Straße bzw. die 
Straßen des Wohngebietes Büschdorf zu erreichen. Nach den derzeitigen planerischen Zielstel-
lungen sollen diese Verbindungen und Anknüpfungen an die umliegenden Stadtgebiete erhalten 
werden. Lediglich der derzeit als Feldweg bestehende, jedoch nicht als öffentliche Straße (ge-
mäß Straßengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt) eingestufte Kanenaer Weg wird in den Golf-
platz integriert. Ziel ist weiterhin im Hinblick auf ein sinnvolles Wegenetz eine Wegeverbindung 
zwischen dem Krienitzweg und dem Weg entlang der Bahnstrecke. Damit soll insbesondere eine 
Radwegeverbindung zwischen Grenzstraße und Alter Schmiede gesichert werden. 

Der vorgetragene Belang, die Befürchtung bezüglich Einschränkungen der Zugänglichkeit des 
Hufeisensees, ist im Flächennutzungsplan nicht regelbar, sondern erst im Bebauungsplan bzw. 
in der Ausführungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

D.2 Forderung nach Verzicht auf Absperrung des Golf platzes 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang, der Verzicht auf die Absperrung des Golfplatzes, ist im Flächennut-
zungsplan nicht regelbar, sondern erst im Bebauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

D.3 Forderung nach Zugänglichkeit für Öffentlichkei t für gesamtes Gebiet um Hufei-
sensee 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Flächennut-
zungsplanänderung führt  somit zu keinen Nutzungseinschränkungen oder Zugangsbeschrän-
kungen.  
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Nach den derzeitigen planerischen Zielstellungen in Verbindung mir dem Bebauungsplan bleiben 
für die öffentlichen Bereiche die Verbindungen und Anknüpfungen an die umliegenden Stadtge-
biete und alle Zugänge zum See erhalten und für die Öffentlichkeit nutzbar. Der Rundweg soll 
ausgebaut werden, im Randbereich des Erholungsraumes werden Stellplätze angeordnet. Die 
Zugänglichkeit zum See wird somit nicht eingeschränkt. Lediglich im Bereich des Büschdorfer 
Lochs wird die derzeit vorhandene Erreichbarkeit des Uferstreifens durch die zukünftige Golf-
platznutzung unterbrochen. Der geplante Rundweg soll dort jedoch in seiner Wegeführung dem 
derzeit vorhandenen vom Ufer zurückversetzten wilden Pfad folgen. Der derzeit als Feldweg be-
stehende, jedoch nicht als öffentliche Straße (gemäß Straßengesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt) eingestufte, Kanenaer Weg soll in den Golfplatz integriert werden. Im Hinblick auf ein 
sinnvolles Wegenetz soll zwischen dem Krienitzweg und dem Weg entlang der Bahnstrecke ein 
Verbindungsweg ausgebaut werden. Einschränkungen bezüglich der Zugänglichkeit wird es für 
den Golfplatz selbst geben. Dies trifft aber für die zur Zeit an gleicher Stelle noch landwirtschaft-
lich genutzten Flächen genauso zu. 

Der vorgetragene Belang, die Forderung nach der Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit für das 
gesamte Gebiet um den Hufeisensee, ist im Flächennutzungsplan nicht regelbar, sondern erst im 
Bebauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

D.4 Befürchtung, dass unentgeltliche (kostenfreie) Nutzung durch Vorhaben erschwert 
oder verwehrt wird 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Fragen wie kos-
tenfreie Nutzungen gehen über die Regelungsmöglichkeiten des Flächennutzungsplanes hinaus. 

Nach den derzeitigen Zielstellungen soll aber die Nutzung des Rundweges und der Badeberei-
che weiterhin unentgeltlich sein. Für Nutzungen, die einer Wartung und Kontrolle bedürfen, wie 
z. B. das Fußballgolfen, wird möglicherweise ein Nutzungsentgelt erhoben werden müssen. Die 
sportlichen Aktivitäten im Wassersportzentrum sind vereinsgeführt. Auch für den Golfplatz ist, 
unabhängig von einer Mitgliedschaft im Golfclub, für das Spielen eine Gebühr zu entrichten. 

Der vorgetragene Belang, die Befürchtung, dass eine unentgeltliche (kostenfreie) Nutzung durch 
das Vorhaben erschwert oder verwehrt wird, ist kein Belang der Flächennutzungsplanung und 
dort nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

D.5 Fehlende Überlegungen zur Besucherlenkung bei Wettkämpfen auf der Wakeboard-
Anlage 

D.6 Aussagen zur Abwasserentsorgung bei umfangreichen Nutzungen und zu deren Wirt-
schaftlichkeit und technischen Möglichkeiten fehlen 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

D.7 Forderung nach Ausschluss weiterer Stellplätze 

Schaffung weiterer Stellplätze angesichts der guten Anbindung an ÖPNV ausschließen, Park-
plätze an vorhandene Erschließung anordnen. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang, die Forderung nach Ausschluss weiterer Stellplätze, ist kein Belang 
der Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar, sondern erst im Bebauungsplan bzw. in der 
Ausführungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

D.8 Forderung nach Einschränkung der Ausweisung von  Badebereichen 

Planunterlagen kann Ausdehnung der Badestrände nicht entnommen werden, diese sind im 
Nord- und Westbereich stark einzuschränken. 

Problem der Übernutzung durch Badebesucher, anfallender Müll führt zu Umweltskandal 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Mit der Festle-
gung bestimmter Nutzungsbereiche schon im Flächennutzungsplan soll die bisher ungeordnete 
Nutzung am Hufeisensee im Interesse von Natur- und Landschaft geregelt werden. So werden 
zum Beispiel an drei Uferabschnitten Badebereiche dargestellt, die heute bereits intensiv genutzt 
werden, obwohl der See kein Badegewässer ist. Die Beschränkung auf drei Badebereichen dient 
der Umsetzung des Entwicklungsziels, entsprechend andere Teilbereiche zu schonen, um eine 
ungestörte Entwicklung der Ufervegetation zu gewährleisten. 

Erst mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die Badebereiche am See dann lagemäßig 
und konkret festgesetzt werden. Damit wird der maximal möglichen Rahmen vorgegeben, inner-
halb dessen die Objektplanung die genaue Abgrenzung bestimmt. 

Die Neuordnung der Badebereiche dient nicht dem Ziel, zusätzliche Badegäste anzuziehen. Be-
reits jetzt ist der Hufeisensee ein intensiv genutztes obwohl kein öffentlich zugelassenes, Bade-
gewässer, gleichwohl ist dessen Nutzung in einigen Bereichen nicht ausreichend sicher. Unter-
stützt wird die Feststellung, dass die Badebereiche nicht bewirtschaftet werden sollen, um auch 
zukünftig das kostenfreie Baden im Hufeisensee zu gewährleisten. Gegenwärtig besteht ein Ent-
sorgungsproblem der durch die Badenden hinterlassenen Abfälle in den Uferbereichen. Im Rah-
men der Neuordnung soll durch die Aufstellung und regelmäßige Leerung von Papierkörben die-
se Thematik in Angriff genommen werden. Allerdings sollte es auch im Interesse eines jeden 
Nutzers sein, anfallenden Müll selbst zu entsorgen. Dies ist jedoch kein Belang der Flächennut-
zungsplanung und dort nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

D.9 Hinweise zur Herstellung von Wegen und Straßen 

Folgende Forderungen werden vorgebracht: Befestigung von Wegen mit Asphalt und Beton aus-
schließen, Verbindung zur Reide belassen, keine weiteren Erschließungsstraßen zulassen, Ver-
hinderung der Befahrbarkeit des Rundweges, Einschränkung der Breite des Weges. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang, die Art der Befestigung von Wegen und Straßen zu regeln und Be-
schränkungen bezüglich der Erschließung vorzunehmen,  geht darüber hinaus und ist in der Flä-
chennutzungsplanung nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

D.10 Forderung nach Verzicht auf Errichtung einer B rücke 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist in der Flächennutzungsplanung nicht regelbar, sondern erst im Be-
bauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

D.11 Forderung nach Lenkung der Besucherströme 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist in der Flächennutzungsplanung nicht regelbar. 

Für den Besucherverkehr sollen im Wesentlichen die bestehenden Erschließungssysteme ge-
nutzt werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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D.12 Forderung nach Parkverbot in Grünflächen 

D.13 Forderung nach Sperrung und Rückbau der Käthe-Kollwitz-Straße 

D.14 Unzureichende Ausführungen unter Punkt 6.5 der Begründung 

D.15 fehlende Aussagen in Begründung, wie „wildes“ Parken verhindert werden soll 

D.16 Wunsch nach Einbeziehung von Flächen östlich der Wallendorfer Straße für das Parken 

D.17 Forderung nach Maßnahmen, die im Wohnpark Hufeisensee ein Anstieg des Parkauf-
kommens verhindern 

D.18 Forderung nach Schaffung eines kostenlosen und frei zugänglichen Spiel- und Bolzplat-
zes im nördlichen Teil des Plangebietes 

D.19 Forderung nach Ausführung des Rundweges am Ufer des Hufeisensee und von Maß-
nahmen zum Ausschluss des motorisierten Verkehrs 

D.20 Fehlende Anbindung des TG 5 

D.21 Forderung nach uneingeschränkter Zufahrt zum Grundstück Krienitzweg 11 

D.22 Forderung nach Erreichbarkeit über den Hochweg 

D.23 Forderung nach Beibehaltung der Nutzungsrechte für die von den Vereinen  
genutzte Land- und Wasserfläche 

D.24 Hinweise zur Schkeuditzer Straße 

D.25 Vorschlag, den Verbindungsweg zwischen Alter Schmiede und Wassersportzentrum für 
den KFZ-Verkehr auszubauen 

D.26 Vorschlag den WSC Halle e.V. an das öffentliche Abwassernetz anzuschließen 

D.27 Befürchtung, dass die an der Schkeuditzer Straße vorgesehenen Parkflächen nicht aus-
reichen 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

D.28 Frage nach Regelung des Zugangs zu den Uferber eichen für Angler 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist in der Flächennutzungsplanung nicht regelbar. 

Änderungen des Zugangs zu den Uferbereichen für Angler können sich nur im Bereich des 
Büschdorfer Lochs ergeben, da hier Uferbereiche in den Golfplatz einbezogen werden. Diese 
kann erst im Bebauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung geregelt werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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D.29 Forderung, den vorhandenen Rundweg besser nutz bar zu gestalten 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist in der Flächennutzungsplanung nicht regelbar, sondern erst im Be-
bauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung.  

Dort können Regelungen zu Ausbaustandards getroffen werden, die eine bessere und barriere-
freie Nutzbarkeit ermöglichen, insbesondere eine für Radfahrer und Fußgänger ausreichende 
Wegebreite und eine wetterunabhängige Befestigung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

D.30 Forderung nach geeigneten Parkmöglichkeiten, u m dadurch Rettungswege freizu-
halten 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist in der Flächennutzungsplanung nicht regelbar, sondern erst im Be-
bauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung. 

 Dort können Regelungen zu öffentlichen Parkplätzen, zu Rettungswegen und zur Absicherung 
von Wegen gegen wildes Parken und deren wetterunabhängige Befestigung getroffen werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant.  

 

D.31 Forderung nach für Fahrräder nutzbarem Rundweg  
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist in der Flächennutzungsplanung nicht regelbar, sondern erst im Be-
bauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung.  

Dort können Regelungen zu Ausbaustandards getroffen werden, die eine bessere und barriere-
freie Nutzbarkeit ermöglichen, insbesondere eine für Radfahrer und Fußgänger ausreichende 
Wegebreite und eine wetterunabhängige Befestigung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

D.32 Forderung, Weg nur für Ver- und Entsorgungsfah rzeuge freizugeben 
Stellungnahme der Verwaltung: 
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Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist in der Flächennutzungsplanung nicht regelbar, sondern erst im Be-
bauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung.  

Dort können Regelungen zu Zufahrtregelungen und die Anordnung von öffentlichen Parkplätzen 
getroffen werden. Der Rundweg ist als Rad- und Fußweg vorgesehen. In Teilabschnitten können 
Rettungs-, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge fahren, nur die Zufahrt zum Wasserskizentrum bleibt 
für den Kfz-Verkehr nutzbar, weiterer motorisierter Verkehr ist nicht beabsichtigt. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

D.33 Forderung nach kostenfreiem Parken auf der Süd ost- und Nordostseite des Sees 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist in der Flächennutzungsplanung nicht regelbar, sondern erst im Be-
bauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung.  

Dort können Regelungen zu Lage und Größe der öffentlichen Parkplätze und die Absicherung 
von Wegen gegen wildes Parken getroffen werden. Ob öffentliche Parkplätze kostenpflichtig be-
wirtschaftet werden, ist nicht relevant für die Bauleitplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

D.34 Frage, wo Parkplätze geschaffen werden sollen 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist in der Flächennutzungsplanung nicht regelbar, sondern erst im Be-
bauungsplan bzw. in der Ausführungsplanung. 

Dort können Regelungen zu Lage und Größe der öffentlichen Parkplätze und die Absicherung 
von Wegen gegen wildes Parken getroffen werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

D.35 Forderung zur Aufhebung des "Betreten verboten " am Hufeisensee 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist in der Flächennutzungsplanung nicht regelbar. 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

97 

 

Die in der Flächennutzungsplanänderung dargestellten Badebereiche sollen infolge der sich an-
schließenden Planungen und Maßnahmen zum Betreten und Baden freigegeben werden. Die 
Betretungsverbote der übrigen Uferbereiche bleiben nach heutigem Erkenntnisstand bestehen, 
um die Standsicherheit der Böschungen zu sichern und eine Gefährdung von Menschen auszu-
schließen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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E Wakeboard-Anlage/Wassersportzentrum 

E.1 Befürchtete Einschränkungen durch Wakeboard-Anl age 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes sieht als Teil des planerischen Gesamtkonzeptes für 
den Freizeit- und Erholungsraum am Hufeisensee auf der Innenkippe eine Sonderbaufläche mit 
der Zweckbestimmung Wassersport vor, um dem bereits bestehenden Wassersportzentrum die 
Möglichkeit der Erweiterung einzuräumen. Ziel des Wassersportzentrums ist es, sich als Leis-
tungszentrum zu etablieren. Im Hinblick auf eine mittelfristig in Aussicht gestellte olympische Dis-
ziplin „Wakeboard“ könnte das Angebot des Wasserskiclubs, der seit vielen Jahren sehr erfolg-
reich an nationalen und internationalen Wettkämpfen teilnimmt, auf dieser Fläche auch durch ein 
solche Anlage ergänzt werden. Die Erreichbarkeit der Wassersportanlage ist über die vorhande-
nen Erschließungssysteme gewährleistet. Der Rundweg um den See wird durch diese Planung 
nicht in Frage gestellt. Die derzeit vorliegenden gutachterlichen Untersuchungen stehen der 
Ausweisung einer Wassersportanlage auf der Innenkippe nicht entgegen.  

Die Errichtung der Wassersportanlagen bzw. einer Wakeboard-Anlage auf der Innenkippe am 
Hufeisensee ist nur über weitere Planungen möglich. Dort müssen konkrete Regelungen zur An-
lage selbst, zu den dafür in Anspruch zu nehmenden Flächen sowie zur Wegeführung getroffen 
werden und dort sind die konkreten Auswirkungen einer solchen Anlage untersucht werden. 

Dies ist kein Belang der Flächennutzungsplanung. Im Zuge der Flächennutzungsplanänderung 
sind somit keine Einschränkungen durch die Darstellung der Sonderbaufläche zu erwarten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

E.2 Gelände der Innenkippe ungeeignet 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Flächennutzungsplan sind die ehemaligen Braunkohlentagebauflächen am Hufeisensee mit 
dem Hinweis auf besondere bauliche Vorkehrungen bei einer Bebauung gekennzeichnet worden. 
Die vorliegenden Stellungnahmen und Gutachten stellen die Nutzung, auch die bauliche Nut-
zung, des Areals am Hufeisensee einschließlich der Innenkippe grundsätzlich nicht in Frage. 
Seitens des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt sind im Rahmen der 
Beteiligung keine Hinweise eingegangen, die eine Bebauung grundsätzlich ausschließen. Es 
wurde die Empfehlung ausgesprochen, im Zuge konkreter Planungen für Bauvorhaben Bau-
grundgutachten zu erstellen, um die eventuell notwendigen Vorkehrungen festzulegen. Dies ist 
jedoch nicht Gegenstand der Flächennutzungsplanung. 

Gemäß den gutachterlichen Aussagen ist die Innenkippe für eine bauliche Entwicklung nicht un-
geeignet. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

E.3 Notwendigkeit einer Anlage am Hufeisensee 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Stadt Halle (Saale) ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional 
bedeutsame großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt besteht ein zunehmender Bedarf an viel-
fältigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Die sportliche und spielerische Betätigung des 
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Einzelnen in großflächigen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert erreicht. Dienstleis-
tungsangebote und Infrastruktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst werden. Dem dient die 
planerische Sicherung eines Golfplatzes, die Schaffung der Möglichkeit der weiteren Entwicklung 
des Wassersports sowie weiterer Sport- und Freizeitnutzungen am Hufeisensee im Rahmen des 
Flächennutzungsplanes. 

Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen, exis-
tierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind deshalb die Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbe-
stimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt. Mit der Änderung 
des Flächennutzungsplanes sollen diese Nutzungsoptionen unter Einbeziehung von Ackerflä-
chen um den Golfsport erweitert werden. Gleichzeitig wurde eine Neuordnung der einzelnen 
Nutzungsmöglichkeiten vorgenommen (Badestellen, Camping). 

Ziel für das bestehende Wassersportzentrum ist es, sich als Leistungszentrum zu etablieren. Im 
Hinblick auf eine mittelfristig in Aussicht gestellte olympische Disziplin „Wakeboard“ könnte das 
Angebot des Wasserskiclubs, der seit vielen Jahren sehr erfolgreich an nationalen und internati-
onalen Wettkämpfen teilnimmt, auf dieser Fläche auch durch ein solche Anlage ergänzt werden. 

Die Erweiterung des Wassersportzentrums ist neben der Golfanlage ein wesentlicher Bestandteil 
des geplanten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch die mit weiteren Nutzungen 
wie Baden und Camping die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die Einwohner 
und Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

E.4 Gefährdung der Umwelt durch Errichtung der Wakeboard-Anlage auf Deponie 

E.5  Einschränkung der ökologischen Funktion durch Wakeboard/Wassersport auf Innenkip-
pe/Zentralbereich Hufeisensee 

E.6  Forderung nach räumlicher Verlagerung der Wakeboard-Anlage aufgrund realisierter A/E-
Maßnahmen auf Innenkippe und Erhalt der A/E-Maßnahmen 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

E.7 Forderung nach Verzicht der Wakeboard-Anlage au f der Innenkippe 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Stadt Halle (Saale) ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional 
bedeutsame großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt besteht ein zunehmender Bedarf an viel-
fältigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Die sportliche und spielerische Betätigung des 
Einzelnen in großflächigen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert erreicht. Dienstleis-
tungsangebote und Infrastruktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst werden. Dem dient die 
planerische Sicherung eines Golfplatzes, die Schaffung der Möglichkeit der weiteren Entwicklung 
des Wassersports sowie weiterer Sport- und Freizeitnutzungen am Hufeisensee im Rahmen des 
Flächennutzungsplanes. 

Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen, exis-
tierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind deshalb die Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbe-
stimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt. Mit der Änderung 
des Flächennutzungsplanes sollen diese Nutzungsoptionen unter Einbeziehung von Ackerflä-
chen um den Golfsport erweitert werden. Gleichzeitig wurde eine Neuordnung der einzelnen 
Nutzungsmöglichkeiten vorgenommen (Badestellen, Camping). 
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Ziel für das bestehende Wassersportzentrum ist es, sich als Leistungszentrum zu etablieren. Im 
Hinblick auf eine mittelfristig in Aussicht gestellte olympische Disziplin „Wakeboard“ könnte das 
Angebot des Wasserskiclubs, der seit vielen Jahren sehr erfolgreich an nationalen und internati-
onalen Wettkämpfen teilnimmt, auf dieser Fläche auch durch ein solche Anlage ergänzt werden. 

Die Erweiterung des Wassersportzentrums ist neben der Golfanlage ein wesentlicher Bestandteil 
des geplanten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch die mit weiteren Nutzungen 
wie Baden und Camping die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die Einwohner 
und Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Die bisher vorliegenden Stellungnahmen und Gutachten stellen die Nutzung, auch die bauliche 
Nutzung, des Areals am Hufeisensee einschließlich der Innenkippe grundsätzlich nicht in Frage. 
Seitens des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt sind im Rahmen der 
Beteiligung keine Hinweise eingegangen, die eine Bebauung grundsätzlich ausschließen. Es 
wurde die Empfehlung ausgesprochen, im Zuge konkreter Planungen für Bauvorhaben Bau-
grundgutachten zu erstellen, um die eventuell notwendigen Vorkehrungen festzulegen. 

Die Errichtung der Anlage ist derzeit an die Entscheidung geknüpft, ob Wakeboard olympisch 
wird. Das ist vorerst nicht zu erwarten. Es besteht dennoch kein Grund, auf die Darstellung einer 
Sonderbaufläche für eine Wassersportanlage auf der Innenkippe im Flächennutzungsplan zu 
verzichten, da dies die langfristige Entwicklungsabsicht dokumentiert. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

E.8 Befürchtete statische Probleme auf der Innenkip pe durch Wakeboard-Anlage 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Flächennutzungsplan sind die ehemaligen Braunkohlentagebauflächen am Hufeisensee mit 
dem Hinweis auf besondere bauliche Vorkehrungen bei einer Bebauung gekennzeichnet worden. 
Die bisher vorliegenden Stellungnahmen und Gutachten stellen aber die Nutzung, auch die bau-
liche Nutzung, des Areals einschließlich der Innenkippe grundsätzlich nicht in Frage. Seitens des 
Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt sind im Rahmen der Beteiligung kei-
ne Hinweise eingegangen, die eine Bebauung grundsätzlich ausschließen. 

Im Rahmen der Bebauungsplanung und insbesondere in der Objektplanung sind Baugrundgut-
achten erforderlich, um die notwendigen Vorkehrungen festzulegen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

E.9 Fehlen gutachterlicher Stellungnahmen zur Statik und wirtschaftlichen Betrieb 

E.10 Befürchtete Beeinträchtigungen z. B. des Rotmilans durch Sportveranstaltungen 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

E.11  Störung der Rotmilan-Horste durch Wakeboard-A nlage 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
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Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für die Änderung des Flächennutzungsplanes, noch de-
taillierter im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan, sind die vorhandenen Vegetationsstruktu-
ren bewertet sowie die vorkommenden Tiere erfasst worden. Auf dieser Grundlage ist ermittelt 
worden, in welchem Umfang Natur und Landschaft durch die geplanten Vorhaben beeinträchtigt 
werden können. Die notwendigen Maßnahmen zur Minimierung, zur Vermeidung und zum Aus-
gleich gehen jedoch über die Betrachtungsebene des Flächennutzungsplanes hinaus und müs-
sen im Bebauungsplanverfahren geregelt werden bzw. sind im Zuge der Realisierung der kon-
kreten Vorhaben umzusetzen. Im Ergebnis der Bewertung wurde festgestellt, dass die im Zuge 
der Umsetzung der Planung beeinträchtigten Schutzgüter ausgeglichen werden können. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

E.12 Befürchtete Beeinträchtigung von Tieren durch Wakeboard-Anlage 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 
Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für die Änderung des Flächennutzungsplanes, noch de-
taillierter im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan, sind die vorhandenen Vegetationsstruktu-
ren bewertet sowie die vorkommenden Tiere erfasst worden. Auf dieser Grundlage ist ermittelt 
worden, in welchem Umfang Natur und Landschaft durch die geplanten Vorhaben beeinträchtigt 
werden können. Die notwendigen Maßnahmen zur Minimierung, zur Vermeidung und zum Aus-
gleich gehen jedoch über die Betrachtungsebene des Flächennutzungsplanes hinaus und müs-
sen im Bebauungsplanverfahren geregelt werden bzw. sind im Zuge der Realisierung der kon-
kreten Vorhaben umzusetzen. Im Ergebnis der Bewertung wurde festgestellt, dass die im Zuge 
der Umsetzung der Planung beeinträchtigten Schutzgüter ausgeglichen werden können. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

E.13 Wo soll Ersatz für Ausgleichsmaßnahmen HES ges chaffen werden. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Im Bereich der Halbinsel, der sogenannten Innenkippe sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
für den Bau der HES (Haupterschließungsstraße Gewerbegebiet Halle-Ost) umgesetzt worden. 
Sie liegen zum Teil im Bereich der in der Flächennutzugsplanänderung dargestellten Sonderbau-
fläche. Ob und welche Bereiche davon tatsächlich für die Errichtung der Wassersportanlage bzw. 
für Wakeboard in Anspruch genommen werden, ist erst im Bebauungsplan bzw. in der Ausfüh-
rungsplanung zu regeln. 
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Nach den derzeitigen planerischen Überlegungen können die Ausgleichsmaßnahmen, sollten 
diese Bereiche in Anspruch genommen werden, auf der Innenkippe an einem anderen Standort 
angeordnet werden. Das ist im Flächennutzungsplan nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

E.14 Auswirkungen der Wasserentnahme für Wakeboard auf Deponie nicht untersucht 

E.15 Einwand gegen die Bezeichnung „Wassersportzentrum“ 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachter Belang und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

E.16 Befürchtete Auswirkungen der Wakeboard-Anlage hinsichtlich Lärm, Schmutz und 
Verkehrsaufkommen 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Im Zuge der Realisierung einer solchen Anlage, z. B. über einen Bebauungsplan sind die erfor-
derlichen Gutachten zu erarbeiten, um negative Auswirkungen des Wassersportbetriebes durch 
Festsetzungen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Im Flächennutzungsplan sind solche Regelun-
gen nicht möglich. 

Die Voraussetzungen für eine solche Entwicklung sind aber gegeben, um das Verkehrsaufkommen 
zu bewältigen. Der Planbereich ist straßenseitig bereits sehr gut erschlossen. Im Nordwesten wird 
das Plangebiet von der Europachaussee begrenzt, an die über den östlichen Abschnitt der 
Grenzstraße eine direkte Anbindung besteht. Im Hinblick auf den ÖPNV gibt es ebenfalls eine 
gute Anbindung des Erholungsraumes. Die nächstgelegenen Haltestellen befinden sich u. a. in 
der Delitzscher Straße (Straßenbahn) sowie in Büschdorf, Kanena und an der Leipziger Chaus-
see (Bus). Relevant für die ÖPNV-Erschließung ist außerdem der S-Bahnhaltepunkt Halle-
Messe. 

Damit sind die Voraussetzungen gegeben, zusätzlichen Kfz-Verkehr zu bewältigen. Regelung 
zur Neuordnung und Leitung der Verkehrsströme sollen mit dem Bebauungsplan getroffen wer-
den. Der Erholungsraum soll dadurch aber nicht zusätzlich zerschnitten und beeinträchtigt wer-
den. 

Hinsichtlich der Lärmsituation weist das Schallgutachten die Einhaltung der Richtwerte für die 
angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen aus. Insofern sind auch Abgas- und Feinstaubbe-
lastungen zu vernachlässigen. Zudem sollen Stellplätze an den Zugängen zum Erholungsraum 
eingeordnet werden, um den Erholungsraumselbst weitestgehend vom Verkehr freizuhalten. 

Die gutachterlichen Untersuchungen stehen der Darstellung einer Sonderbaufläche Wassersport 
auf der Innenkippe nicht entgegen. Aussagen bzw. Regelungen zu den Auswirkungen einer kon-
kreten Nutzung dieser Fläche, z. B. für eine Wassersportanlage, sind kein Belang für den Flä-
chennutzungsplan. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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E.17 Zweifel an Notwendigkeit und wirtschaftlicher Tragfähigkeit 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Stadt Halle (Saale) ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional 
bedeutsame großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt besteht ein zunehmender Bedarf an viel-
fältigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Die sportliche und spielerische Betätigung des 
Einzelnen in großflächigen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert erreicht. Dienstleis-
tungsangebote und Infrastruktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst werden. Dem dient die 
planerische Sicherung eines Golfplatzes, die Schaffung der Möglichkeit der weiteren Entwicklung 
des Wassersports sowie weiterer Sport- und Freizeitnutzungen am Hufeisensee im Rahmen des 
Flächennutzungsplanes. 

Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen, exis-
tierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind deshalb die Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbe-
stimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt. Mit der Änderung 
des Flächennutzungsplanes sollen diese Nutzungsoptionen unter Einbeziehung von Ackerflä-
chen um den Golfsport erweitert werden. Gleichzeitig wurde eine Neuordnung der einzelnen 
Nutzungsmöglichkeiten vorgenommen (Badestellen, Camping). 

Ziel für das bestehende Wassersportzentrum ist es, sich als Leistungszentrum zu etablieren. Im 
Hinblick auf eine mittelfristig in Aussicht gestellte olympische Disziplin „Wakeboard“ könnte das 
Angebot des Wasserskiclubs, der seit vielen Jahren sehr erfolgreich an nationalen und internati-
onalen Wettkämpfen teilnimmt, auf dieser Fläche auch durch ein solche Anlage ergänzt werden. 

Die Erweiterung des Wassersportzentrums ist neben der Golfanlage ein wesentlicher Bestandteil 
des geplanten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch die mit weiteren Nutzungen 
wie Baden und Camping die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die Einwohner 
und Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Verschiedene Nutzungen sind hinsichtlich ihrer Machbarkeit untersucht worden sind. Für die Prü-
fung der Plausibilität der Errichtung einer Wakeboard-Anlage sind bereits realisierte Vorhaben 
zugrunde gelegt worden.  

Wirtschaftlichkeit ist jedoch kein Belang der Bauleitplanung. Das unternehmerische Risiko trägt 
der jeweilige Investor. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde teilweise bereits berücksichtigt. 
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F Boden und Altbergbau 

F.1 Forderung zum Erhalt wertvoller Böden am Hufeis ensee 

Wertvolle Schwarzerdeflächen um den Hufeisensee weiterhin für Landwirtschaft nutzen, 
Schwarzerdeflächen werden einfach vernichtet 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Insbesondere mit der Darstellung der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage wer-
den Ackerflächen überplant, auf denen überwiegend noch natürlich gewachsener Boden an-
steht. Dieser wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Demgegenüber steht das Planungsziel der 
Stadt, zur Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner der Stadt und der Einwohner der 
Region um das Oberzentrum Halle in räumlicher Nähe zu den dichtbewohnten Stadtbereichen 
einen Freizeit- und Erholungsraum am Hufeisensee zu schaffen, für den es innerhalb des 
Stadtgebiets keine Standortalternativen gibt. Zur Erreichung dieses Zieles ist die Flächeninan-
spruchnahme notwendig. 
Vor dem Hintergrund des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sind die Darstellungen von 
Bauflächen auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränkt worden. Sonderbauflächen 
werden nur im vergleichsweise geringen Umfang, z. B. für die im Zusammenhang mit dem Golf-
sport stehenden Gebäude, für die Erweiterung der Wassersportanlage und für den Campingplatz 
im Flächennutzungsplan dargestellt. In diesen Bereichen kommt es zu Versiegelungen und damit 
zum Verlust von Boden. Planerische Zielsetzung ist es, den für die Baufeldfreimachung abzutra-
genden Oberboden im Bereich des Golfplatzes für die Geländemodellierung wieder einzubauen, 
so dass er im Plangebiet erhalten wird. 

Im Bereich der Innenkippe, auf der eine Sonderbaufläche für den Wassersport dargestellt wird, 
ist der Boden von geringerer Qualität, da es sich hier um Kippboden handelt. 

Gemäß der Zielsetzung, einen Freizeit- und Erholungsraum am Hufeisensee zu schaffen, kann 
auf  die Inanspruchnahme der landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht verzichtet werden.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

F.2 Befürchtete Setzungsprozesse, die Neubebauung a usschließen 

Hufeisensee ist Altbergbaugebiet, Setzungsprozesse können noch nicht abgeschlossen sein, so 
dass Neubebauung inakzeptabel ist. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Flächennutzungsplan sind die ehemaligen Braunkohlentagebauflächen am Hufeisensee mit 
dem Hinweis auf besondere bauliche Vorkehrungen bei einer Bebauung gekennzeichnet worden. 
Die bisher vorliegenden Stellungnahmen und Gutachten stellen die Nutzung, auch die bauliche 
Nutzung, des Areals einschließlich der Innenkippe aber grundsätzlich nicht in Frage. Seitens des 
Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt sind im Rahmen der Beteiligung kei-
ne Hinweise eingegangen, die eine Bebauung grundsätzlich ausschließen. 

Im Rahmen der Bebauungsplanung und insbesondere in der Objektplanung sind Baugrundgut-
achten erforderlich, um die notwendigen Vorkehrungen, z. B. bei Untergrundveränderungen, 
festzulegen. 
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Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

F.3 Befürchteter Verlust der dauerhaften Standfesti gkeit der Uferböschungen beson-
ders im Bereich der Innenkippe durch Wakeboard-Anla ge 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Flächennutzungsplan sind die ehemaligen Braunkohlentagebauflächen am Hufeisensee mit 
dem Hinweis auf besondere bauliche Vorkehrungen bei einer Bebauung gekennzeichnet worden. 
Die bisher vorliegenden Stellungnahmen und Gutachten stellen die Nutzung, auch die bauliche 
Nutzung, des Areals einschließlich der Innenkippe grundsätzlich nicht in Frage. Seitens des Lan-
desamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt sind im Rahmen der Beteiligung keine 
Hinweise eingegangen, die eine Bebauung grundsätzlich ausschließen. 

Im Rahmen der Bebauungsplanung und insbesondere in der Objektplanung sind Baugrundgut-
achten erforderlich, um die notwendigen Vorkehrungen, z. B. bei Untergrundveränderungen, 
festzulegen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

F.4 Kritik an zusätzlicher Bodenversiegelung durch Wege, Stellflächen, Wartungsflä-
chen und Bauflächen 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Vor dem Hintergrund des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sind die Darstellungen 
von Bauflächen im Flächennutzungsplan beschränkt worden. Sonderbauflächen werden im 
Flächennutzungsplan nur im vergleichsweise geringen Umfang für die im Zusammenhang mit 
dem Golfsport stehenden Gebäude, die Wassersportanlage und den Campingplatz dargestellt. 
In diesen Bereichen kommt es zu Versiegelungen und damit zum Verlust von Boden. Demge-
genüber steht das Planungsziel der Stadt, zur Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner 
der Stadt und der Einwohner der Region um das Oberzentrum Halle in räumlicher Nähe zu den 
dichtbewohnten Stadtbereichen einen Freizeit- und Erholungsraum am Hufeisensee zu schaf-
fen, für den es innerhalb des Stadtgebiets keine Standortalternativen gibt. Zur Erreichung die-
ses Zieles ist die Flächeninanspruchnahme auch für Bauflächen im Zusammenhang mit den 
vorgesehenen Nutzungen Golf und Wassersport sowie zur Erschließung der Anlagen notwen-
dig. 
Im Bebauungsplan oder in den Ausführungsplanungen können weitere Festsetzungen zur Redu-
zierung der Versiegelung getroffen werden (z. B. im Hinblick auf die Befestigung der Wege und 
der Stellflächen). Dies ist aber außerhalb der Regelungsmöglichkeiten des Flächennutzungspla-
nes. 

Die Darstellung der Bauflächen ist in dem gebotenen Umfang erforderlich. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

F.5 Prüfung der Kennzeichnung von Bodenbelastungen im Bauleitplan 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Flächennutzungsplan sind die ehemaligen Braunkohlentagebauflächen am Hufeisensee mit 
dem Hinweis auf besondere bauliche Vorkehrungen bei einer Bebauung gekennzeichnet worden. 
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Dies schließt auch den Bereich der Deponie mit ein. Die Kennzeichnung kleinerer Flächen, die 
nachrichtlich aus dem Altlastenkataster des Fachbereiches Umwelt übernommen werden, ist 
maßstabsbedingt den weiteren Planungen (Bebauungsplan, Ausführungsplanung) vorbehalten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits teilweise berücksichtigt. 

 

F.6 Befürchtete irreversible Verdichtung durch Einsatz von schwerem Gerät 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachter Belang und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

F.7 Befürchteter Verlust der Bodenqualität 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächen-
nutzungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen 
Bebauungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Insbe-
sondere mit der Darstellung der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage werden 
Ackerflächen überplant, auf denen überwiegend noch natürlich gewachsener Boden ansteht. 
Dieser wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Demgegenüber steht das Planungsziel der Stadt, 
zur Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner der Stadt und der Einwohner der Region 
um das Oberzentrum Halle in räumlicher Nähe zu den dichtbewohnten Stadtbereichen einen 
Freizeit- und Erholungsraum am Hufeisensee zu schaffen, für den es innerhalb des Stadtge-
biets keine Standortalternativen gibt. Zur Erreichung dieses Zieles ist die Flächeninanspruch-
nahme notwendig. 
Vor dem Hintergrund des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sind die Darstellungen von 
Bauflächen auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränkt worden. Sonderbauflächen 
werden nur im vergleichsweise geringen Umfang für die im Zusammenhang mit dem Golfsport 
stehenden Gebäude, die Wassersportanlage und den Campingplatz im Flächennutzungsplan 
dargestellt. In diesen Bereichen kommt es zu Versiegelungen und damit zum Verlust von Boden 
bzw. der Bodenqualität.  

Planerische Zielsetzung ist es, den für die Baufeldfreimachung abzutragenden Oberboden im 
Bereich des Golfplatzes für die Geländemodellierung wieder einzubauen, so dass er im Plange-
biet erhalten wird und seine Funktion als Pflanzenstandort und für den Wasserhaushalt weiterhin 
ausüben kann. 

Im Bereich der Innenkippe, auf der eine Sonderbaufläche für den Wassersport dargestellt wird, 
ist der Boden von geringerer Qualität, da es sich hier um Kippboden handelt. 

Der befürchtete Verlust der Bodenqualität wurde durch die Beschränkung der Ausweisung von 
Bauflächen berücksichtigt. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

F.8 Unzureichende Untersuchungen des geplanten Wegeverlaufs 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachter Belang und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 
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F.9 Frage nach der Sicherheit hinsichtlich Nutzbark eit Hufeisensee gegenüber Osen-
dorfer See 

Streichung des Tagebaurestsees Osendorfer See als Baugebiet, ist Hufeisensee sicherer trotz 
Deponie? 

Stellungnahme der Verwaltung: 

In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saale) sind die ehemali-
gen Bergbauflächen am Hufeisensee und am Osendorfer See mit dem Hinweis auf besondere 
bauliche Vorkehrungen bei einer Bebauung gekennzeichnet worden. Der Flächennutzungsplan 
stellt Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbestimmungen, 
u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dar. Flächen für den Golfsport wurden im Flä-
chennutzungsplan bisher im Bereich westlich des Osendorfer Sees dargestellt. Baugebiete im 
engeren Sinn (Wohnbau-, Gewerbe- oder Sonderbauflächen) wurden in beiden Bereichen nicht 
dargestellt. 

Die bisher vorliegenden Stellungnahmen und Gutachten stellen eine Nutzung, auch eine bauli-
che Nutzung, einschließlich der Innenkippe am Hufeisensee jedoch nicht in Frage. 

Der Verzicht auf die Darstellung einer Grünfläche mit Versorgungsfunktion und der Zweckbe-
stimmung Golfanlage am Osendorfer See zugunsten einer solchen Darstellung am Hufeisensee 
erfolgt aber nicht aus Sicherheitsaspekten und aufgrund der Bergbauproblematik. Die Flächen 
am Osendorfer See wären unter heutigen Gesichtspunkten für eine wirtschaftlich zu betreibende 
Golfanlage zu klein und stehen zudem für diese Nutzung aus eigentumsrechtlichen Gründen 
nicht mehr zur Verfügung. Die Situation ist hingegen am Hufeisensee anders, so dass das Vor-
haben Golfplatz dort eine größere Realisierungschance hat. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

F.10 Befürchtung der Beeinträchtigung des Schutzgut es Boden 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Insbesondere mit der Darstellung der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage wer-
den Ackerflächen überplant, auf denen überwiegend noch natürlich gewachsener Boden an-
steht. Dieser wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Demgegenüber steht das Planungsziel der 
Stadt, zur Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner der Stadt und der Einwohner der 
Region um das Oberzentrum Halle in räumlicher Nähe zu den dichtbewohnten Stadtbereichen 
einen Freizeit- und Erholungsraum am Hufeisensee zu schaffen, für den es innerhalb des 
Stadtgebiets keine Standortalternativen gibt. Zur Erreichung dieses Zieles ist die Flächeninan-
spruchnahme notwendig. 
Vor dem Hintergrund des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sind die Darstellungen von 
Bauflächen auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränkt worden. Sonderbauflächen 
werden nur im vergleichsweise geringen Umfang für die im Zusammenhang mit dem Golfsport 
stehenden Gebäude im Flächennutzungsplan dargestellt. In diesen Bereichen kommt es zu Ver-
siegelungen und damit zum Verlust von Boden. Planerische Zielsetzung ist es, den für die Bau-
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feldfreimachung abzutragenden Oberboden im Bereich des Golfplatzes für die Geländemodellie-
rung wieder einzubauen, so dass er im Plangebiet erhalten wird. 

Im Bereich der Innenkippe, auf der eine Sonderbaufläche für den Wassersport dargestellt wird, 
ist der Boden von geringerer Qualität, da es sich hier um Kippboden handelt. 

Die befürchtete Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden wurde durch die Beschränkung der 
Ausweisung von Bauflächen berücksichtigt. 

 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird bereits berücksichtigt. 
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G Nutzbarkeit des Hufeisensees für Allgemeinheit 

G.1 Befürchtete Einschränkungen für viele durch Gol fnutzung für wenige 
Der Hufeisensee wird durch Jogger, Angler, Surfer und Radfahrer genutzt, die durch den Golf-
platz eingeschränkt werden. Der Hufeisensee ist familienfreundlich. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Gemäß dem planerischen Zielkonzept können alle Erholungssuchenden den See über das vor-
handene Straßen und Wegenetz erreichen, das mit der Planung nicht eingeschränkt wird. Der 
Rundweg um den See wird erhalten und soll ausgebaut werden, um die Nutzbarkeit auch für 
Menschen mit Einschränkungen der Beweglichkeit zu verbessern. Mit der Ausweisung von Ba-
debereichen mit Liegewiesen, den Golfplatz und die Wassersportanlagen soll die Attraktivität des 
Erholungsraumes für die Einwohner der Stadt erhöht werden. 

Durch die Anlage des geplanten Golfplatzes auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche westlich des 
Sees und der Deponie ist keine Einschränkung für die Allgemeinheit verbunden, da auch bisher 
beide Flächen der Öffentlichkeit nicht zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung standen. 

Der vorgetragene Belang, die Befürchtung von Einschränkungen durch die Golfnutzung, ist aber 
kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

G.2 Zweifel an Familienfreundlichkeit bei großfläch iger Golfplatznutzung 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Gemäß planerischem Zielkonzept wird das Ziel verfolgt, die bereits vorhandenen Nutzungen im 
Erholungsraum zu ordnen, langfristig zu sichern und neue Nutzungen vorzubereiten. Die Famili-
enfreundlichkeit ergibt sich nicht zuletzt aus der Vielfältigkeit der künftigen Freizeitmöglichkeiten 
über Golf hinaus. 

Der vorgetragenen Zweifel an der Familienfreundlichkeit großflächiger Golfnutzung und von Ein-
schränkungen durch die Golfnutzung, sind im Flächennutzungsplan aber nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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G.3 Ablehnung der Baumaßnahmen durch einen Investor  

Ablehnung und Bedenken gegen den Bau eines Golfplatzes, Hotels, Wakeboard-Anlage, Park-
plätze und Asphaltweg am Hufeisensee durch einen Investor. Vorrang einer Privatinvestition vor 
anderen öffentlichen Belangen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen, existierte als planerische Überle-
gung schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saale) 
sind deshalb die Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbe-
stimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt. 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass es durchaus üblich ist, dass solche planerischen 
Ziele im Zuge von privaten Investitionen umgesetzt werden. Dies dient der Aktivierung eines um-
fassenden Erholungs- und Freizeitpotenzials und stellt damit eine erhebliche Aufwertung des 
Halleschen Ostens dar und befördert wesentliche öffentliche Belange und Entwicklungsziele. 

Der vorgetragene Belang ist aber kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regel-
bar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

G.4  Freizügige Nutzung des Sees für das Freizeitsc hwimmen durch Planungen nicht 
mehr möglich 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant.  

G.5  Vorwurf der Vertreibung von Badegästen durch private Investitionen 

G.6  Hinweis zum Aufstellen von Verbotsschildern am See 

G.7 Erheblicher Planungsaufwand steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu prognostizierten 
Nutzerzahlen des Golfplatzes 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 
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G.8 Wunsch nach kostenloser Badenutzung sowie Siche rung durch Rettungsschwim-
mer 

Möglichkeit zum naturnahen, unentgeltlichen Baden auf Dauer, Rettungsschwimmer soll Bade-
stelle betreuen und als Platzmeister auf Ordnung achten 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

G.9 Kein Verkauf öffentlicher Grünflächen an private Investoren 

G.10 Forderung nach Verzicht auf Bootsanlegemöglichkeit im Nordwesten 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

G.11 Forderung nach familienfreundlicher Umgestaltu ng der Innenkippe 

Halbinsel als beruhigtes Gebiet belassen und parkähnlich gestalten (Picknick, Ballspiel, Querwe-
ge, Rundweg, Schlittenhügel usw.). 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes sieht auf der Innenkippe eine Sonderbaufläche mit 
der Zweckbestimmung Wassersport vor, um dem bereits bestehenden Wassersportzentrum die 
Möglichkeit der Erweiterung einzuräumen. Ziel des Wassersportzentrums ist es, sich als Leis-
tungszentrum zu etablieren. Im Hinblick auf eine mittelfristig in Aussicht gestellte olympische Dis-
ziplin „Wakeboard“ könnte das Angebot des Wasserskiclubs, der seit vielen Jahren sehr erfolg-
reich an nationalen und internationalen Wettkämpfen teilnimmt, auf dieser Fläche auch durch ein 
solche Anlage ergänzt werden. 

Dies ist ein Beitrag zur Aktivierung eines umfassenden Erholungs- und Freizeitpotenzials und 
stellt damit eine erhebliche Aufwertung des Halleschen Ostens dar und befördert wesentliche 
öffentliche Belange und Entwicklungsziele für den Bereich. Die Familienfreundlichkeit ergibt sich 
nicht zuletzt auch aus der Vielfältigkeit der künftigen Freizeitmöglichkeiten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

G.12  Forderung nach der Zulässigkeit des Tauchens im gesamten See 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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H Hotel, Golfplatz, Camping 

H.1  Zweifel an Notwendigkeit neuer Hotelkapazitäte n 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächen-
nutzungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Be-
bauungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Änderung 
des Flächennutzungsplanes dient der Darstellung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Golfanlage auf der Westseite des Sees. Diese Golfanlage ist ein wesentlicher Bestandteil des 
geplanten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch den mit weiteren Nutzungen wie 
Baden und Wassersport die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die Einwohner 
und Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Teil der Planung ist die Darstellung von Sonderbauflächen für die im Zusammenhang mit dem 
Golfsport stehenden Gebäude im Sinne des Planungsziels Schaffung der Voraussetzungen für 
die Zulässigkeit von Bauvorhaben für die Freizeit- und Erholungsnutzung, z. B. eines Camping-
platzes und Freibades, eines Wassersportzentrums mit Vereins-, Trainings- und Wettkampfstät-
ten sowie Gastronomie und Übernachtung, eines Golfplatzes mit Clubhaus einschließlich Gast-
ronomie und Übernachtung. 

Das Hotel ist in Verbindung mit dem Golfclub und dem Clubhaus zu sehen. Ziel ist es, neben den 
Golfern aus der Stadt Halle (Saale) und der unmittelbaren Umgebung auch Golftouristen von 
außerhalb zu gewinnen. Durch den Standort und die Verknüpfung der Nutzungen ist neben den 
wirtschaftlichen Vorteilen für Gastronomie, Hotel und Golfclub auch eine Erhöhung der Attraktivi-
tät des Erholungsraumes zu sehen. Die Gastronomie bietet die Möglichkeit, ganzjährig eine gast-
ronomische Versorgung am Hufeisensee anzubieten, was auch z. B. Spaziergängern und Rad-
fahrern zugutekommen kann. 

Welche Gebäude mit welchen Kapazitäten errichtet werden können, regelt jedoch nicht der Flä-
chennutzungsplan, sondern dies setzt der Bebauungsplan fest. Der Flächennutzungsplan be-
schränkt sich auf die Darstellung einer Sonderbaufläche Golf.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

H.2  Zweifel an Unrentabilität eines 18-Loch-Golfpl atzes 

Warum ist ein kleiner Golfplatz wirtschaftlich nicht rentabel? Bereits 18-Loch-Anlage ausrei-
chend. Muss es unbedingt größenwahnsinnige 27-Loch-Anlage sein? 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Änderung des 
Flächennutzungsplanes dient der Darstellung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung Gol-
fanlage auf der Westseite des Sees. Diese Golfanlage ist ein wesentlicher Bestandteil des ge-
planten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch den mit weiteren Nutzungen wie Ba-
den und Wassersport die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die Einwohner und 
Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Der Flächennutzungsplan schafft somit die Voraussetzungen für die Einordnung eines Golfplat-
zes in diesem Landschaftsraum. Die vorhandenen Flächen lassen die Realisierung eines 18- und 
sogar eines 27-Loch-Golfplatzes zu. Die Entscheidung darüber, ob ein 18- oder ein 27-Loch-
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Golfplatz wirtschaftlich ist, wird jedoch nicht im Flächennutzungsplanverfahren getroffen. Den-
noch soll zur Erläuterung Folgendes ausgeführt werden: 

Eine 27-Loch-Anlage stellt eine optimale Betriebsgröße für eine zukunftsfähige Golfanlage dar. 
Die Kombination von 3 x 9 Löchern bietet Abwechslung und macht den Golfpark besonders at-
traktiv. So kann beispielsweise auf 18 Löchern ein Turnier gespielt werden, und gleichzeitig kön-
nen andere Golfer auf den weiteren 9 Löchern ihre Privatrunden spielen. 27 Löcher bieten daher 
den größten Kunden-Nutzen und genießen eine höhere Nachfrage als 18 Löcher oder nur 9 Lö-
cher. Der Deutsche Golfverband (DGV) hat ermittelt, dass Golfanlagen mit 27 Löchern in den 
letzten Jahren den höchsten Zuwachs an neuen Mitgliedern hatten. 

Auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind 27 Löcher interessant: Man hat 150 % der Kapazitä-
ten eines 18-Löcher-Platzes, braucht aber nur 2 Mitarbeiter mehr in der Platzpflege. 27-Löcher-
Plätze sind in der Regel wirtschaftlich stabiler als 18-Löcher-Plätze. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

H.3 Zweifel an Golfplatzbedarf 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Änderung des 
Flächennutzungsplanes dient der Darstellung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung Gol-
fanlage auf der Westseite des Sees. Diese Golfanlage ist ein wesentlicher Bestandteil des ge-
planten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch den mit weiteren Nutzungen wie Ba-
den und Wassersport die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die Einwohner und 
Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Grundsätzlich gehört ein Golfplatz für ein Oberzentrum wie die Stadt Halle zu einer angemesse-
nen Ausstattung an Sport- und Freizeiteinrichtungen. Ein Golfplatz im Stadtgebiet von Halle wird 
als ein wichtiger sogenannter „weicher“ Standortfaktor gesehen. Deshalb wurde bereits im seit 
1998 rechtswirksamen Flächennutzungsplan eine Fläche für eine Golfanlage vorgesehen. 

In Halle selbst besteht ebenfalls eine Nachfrage. Es gibt derzeit zahlreiche Golfer, die die Anla-
gen in Leipzig oder Meisdorf nutzen. Angesichts des an Beliebtheit gewinnenden Golfsports, der 
ab 2016 olympische Disziplin wird, wird von einer potenziellen Mitgliederzahl des Golfclubs am 
Hufeisensee von 800 Mitgliedern ausgegangen. Die Anlage eines Golfplatzes ist für die Stadt 
Halle also ein Standortfaktor, der zur Attraktivität der Stadt als Wohnort beiträgt. Gleichzeitig er-
folgt so eine Stärkung der oberzentralen Funktion.  

Ein Bedarf für eine Golfanlage besteht demnach in Halle. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

H.4 Zweifel an geplanten Vorhaben sowie deren Größe  und Wirtschaftlichkeit 

Zweifel an Größe und Ökonomie der geplanten Vorhaben, Forderung nach Prüfung der Mach-
barkeitsstudie durch Wirtschaftsexperten, Betrachtungen zur Konkurrenz zu Leipzig, wirtschaftli-
che Tragfähigkeit und Notwendigkeit für Wakeboard-Anlage wird bezweifelt. Campingplatz über-
dimensioniert. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
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Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen, exis-
tierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind deshalb die Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbe-
stimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt. Mit der Änderung 
des Flächennutzungsplanes sollen diese Nutzungsoptionen unter Einbeziehung von Ackerflä-
chen um den Golfsport erweitert werden. Gleichzeitig wurde eine Neuordnung der einzelnen 
Nutzungsmöglichkeiten vorgenommen (Badestellen, Camping). Verschiedene Nutzungen sind 
hinsichtlich ihrer Machbarkeit untersucht worden sind. So sind zum Golfplatz eine Machbarkeits-
studie und zum Campingplatz eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erarbeitet worden. Für die 
Prüfung der Plausibilität der Errichtung einer Wakeboard-Anlage sind bereits realisierte Vorha-
ben zugrunde gelegt worden. 

Seitens des Golfclubs ist eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durch einen anerkannten Wirt-
schaftsexperten erstellt worden. In dieser Betrachtung sind andere Standorte im Umkreis von 
Halle sowie die Anzahl potenzieller Golfer eingeflossen. 

Wirtschaftlichkeit ist kein Belang der Bauleitplanung. Das unternehmerische Risiko trägt der je-
weilige Investor. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

H.5 Forderung nach Verzicht auf Gästezimmer, Ferienwohnungen sowie Restaurant 

H.6 Forderung nach wirtschaftlicher Tragfähigkeit eines Campingplatzes vor Ausweisung der 
Fläche 

H.7 Forderung nach Verlagerung des Campingplatzes auf Innenkippe 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

H.8 Forderung nach Verlagerung von Golf und Fußball golf an anderen Standort  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Änderung des 
Flächennutzungsplanes dient der Darstellung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung Gol-
fanlage auf der Westseite des Sees. 

Für die Ausweisung eines Golfplatzes sind bestimmte Standortfaktoren notwendig. Zunächst sind 
der Flächenbedarf und die Verfügbarkeit dieser Flächen entscheidende Kriterien. Diese können 
am Hufeisensee erfüllt werden. Wie der Standortalternativenprüfung (Punkt 2.4 des Umweltbe-
richtes zur FNP-Änderung) zu entnehmen ist, sind weitere Standorte hinsichtlich ihrer Machbar-
keit für eine Golfplatznutzung untersucht worden. Geeignete Flächen in der Größenordnung ste-
hen im Stadtgebiet sonst nicht zur Verfügung. 

Das Fußballgolfen soll in unmittelbarer Nachbarschaft zum Golfen angeordnet werden, da sich 
Synergien hinsichtlich Betrieb und Pflege beider Nutzungen ergeben. Ein weiterer positiver Effekt 
ist die Verbindung zum Badebereich und zum Erholungsraum insgesamt. Die sportliche Betäti-
gung beim Fußballgolfen ergänzt die Erholungseignung des Bereiches. Diese Standortfaktoren 
sind in dieser Form an anderer Stelle im Stadtgebiet nicht gegeben. 

Eine Ausweisung der Nutzungen Golf und Fußballgolf an einem anderen Standort im Stadtgebiet 
von Halle ist mit den gleichen Parametern nicht möglich. 
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Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

H.9 Forderung nach Verzicht auf Golfhotel 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Änderung des 
Flächennutzungsplanes dient der Darstellung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung Gol-
fanlage auf der Westseite des Sees. Diese Golfanlage ist ein wesentlicher Bestandteil des ge-
planten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch den mit weiteren Nutzungen wie Ba-
den und Wassersport die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die Einwohner und 
Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Teil der Planung ist die Darstellung von Sonderbauflächen für die im Zusammenhang mit dem 
Golfsport stehenden Gebäude im Sinne des Planungsziels Schaffung der Voraussetzungen für 
die Zulässigkeit von Bauvorhaben für die Freizeit- und Erholungsnutzung, z. B. eines Camping-
platzes und Freibades, eines Wassersportzentrums mit Vereins-, Trainings- und Wettkampfstät-
ten sowie Gastronomie und Übernachtung, eines Golfplatzes mit Clubhaus einschließlich Gast-
ronomie und Übernachtung. 

Das Hotel ist in Verbindung mit dem Golfclub und dem Clubhaus zu sehen. Ziel ist es, neben den 
Golfern aus der Stadt Halle und der unmittelbaren Umgebung auch Golftouristen zu gewinnen. 
Durch den Standort und die Verknüpfung der Nutzungen ist neben den wirtschaftlichen Vorteilen 
für Gastronomie, Hotel und Golfclub auch eine Erhöhung der Attraktivität des Erholungsraumes 
zu sehen. Die Gastronomie bietet die Möglichkeit, ganzjährig eine gastronomische Versorgung 
am Hufeisensee anzubieten, was auch z. B. Spaziergängern und Radfahrern zugutekommen 
kann. 

Welche Gebäude mit welchen Kapazitäten errichtet werden, ist jedoch nicht dem Flächennut-
zungsplan vorbehalten, sondern dies regelt der Bebauungsplan. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

H.10 Forderung nach Verlagerung des Sondergebietes Golf 

H.11 Forderung nach baugestalterischen Festsetzungen 

H.12 befürchtete Auswirkungen des Hotels auf Beherbergungswesen der Stadt 

H.13 Forderung nach Verlagerung des TG 1 

H.14 Forderung nach Verlagerung des Hotels in Nähe von Campingplatz 

H.15 Forderung nach Verlagerung des Campingplatz innerhalb des Stadtgebietes 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 
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H.16 Zweifel an der Zahl der zu schaffenden Arbeits plätze 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

H.17 Frage, wo Flutlichtanlage stehen soll 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

H.18 Hinweis, dass die Bauhöhe des Golfhotels zu ho ch sei 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

H.19 Befürchtung des Wertverlustes von angrenzenden  Wohngebäuden durch das Golf-
hotel 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Planungsziel ist es, durch die Entwicklung des Freizeit- und Erholungsraumes mit Nutzungen wie 
Golf, Baden und Wassersport die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die Ein-
wohner und Gäste der Stadt zu erhöhen. 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächen-
nutzungsplan aber nur in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch 
einen Bebauungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist kein Belang der Flächennutzungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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H.20 Zweifel an Bedarf für Fußballgolf 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Änderung des 
Flächennutzungsplanes dient der Darstellung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung Gol-
fanlage auf der Westseite des Sees. Diese Golfanlage ist ein wesentlicher Bestandteil des ge-
planten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch den mit weiteren Nutzungen wie Ba-
den und Wassersport die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die Einwohner und 
Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Grundsätzlich gehört ein Golfplatz für ein Oberzentrum wie die Stadt Halle zu einer angemesse-
nen Ausstattung an Sport- und Freizeiteinrichtungen. Ein Golfplatz im Stadtgebiet von Halle wird 
als ein wichtiger sogenannter „weicher“ Standortfaktor gesehen. 

Fußballgolf ist ein zusätzliches Angebot, das im Bereich der im Flächennutzungsplan dargestell-
ten Golfanlage entstehen kann, aber nicht muss. Dies ist dem Bebauungsplan bzw. der Ausfüh-
rungsplanung vorbehalten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

H.21 Befürchtung von Gefahren für Fußgänger durch d en Golfbetrieb 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar. 
Dies ist dem Bebauungsplan bzw. der Ausführungsplanung vorbehalten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

H.22 Frage, was im Insolvenzfall des Investors gesc hieht 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Der vorgetragene Belang ist kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar. 

Das wirtschaftliche Risiko für die Investition Golfplatz trägt im Übrigen der Investor. Bei einer 
Insolvenz wird ein Insolvenzverwalter eingesetzt, der eine Verwertung der Grundstücke anstre-
ben wird. Für die Stadt entsteht daraus kein finanzielles Risiko. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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H.23 Frage nach der Zielgruppe für das Golfspiel 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Grundsätzlich gehört ein Golfplatz für ein Oberzentrum wie die Stadt Halle zu einer angemesse-
nen Ausstattung an Sport- und Freizeiteinrichtungen. Ein Golfplatz im Stadtgebiet von Halle wird 
als ein wichtiger sogenannter „weicher“ Standortfaktor gesehen. 

In Halle selbst besteht ebenfalls eine Nachfrage. Es gibt derzeit zahlreiche Golfer, die die Anla-
gen in Leipzig oder Meisdorf nutzen. Angesichts des an Beliebtheit gewinnenden Golfsports, der 
ab 2016 olympische Disziplin wird, wird von einer potenziellen Mitgliederzahl des Golfclubs am 
Hufeisensee von 800 Mitgliedern ausgegangen. Die Anlage eines Golfplatzes ist für die Stadt 
Halle also ein Standortfaktor, der zur Attraktivität der Stadt als Wohnort beiträgt. Gleichzeitig er-
folgt so eine Stärkung der oberzentralen Funktion. 

Der vorgetragene Belang ist kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

H.24 Forderung nach Verzicht auf Golfplatz auf der Deponie 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächen-
nutzungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Be-
bauungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstel-
lung der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst 
auch den Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzpla-
nung. Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Nach 1990 
sind umfangreiche Untersuchungen der Deponie durchgeführt worden. Die bestehende Oberflä-
chenabdichtung der Deponie darf durch Bodenprofilierungsarbeiten allerdings nicht zerstört wer-
den. Vorhandene Grundwasser- bzw. Gasmessstellen müssen erhalten bleiben. 

Das übersteigt jedoch die Regelungsmöglichkeiten des Flächennutzungsplanes. Ob und welche 
Bereiche der Deponie in die Golfplatzplanung tatsächlich einbezogen werden, müssen der Be-
bauungsplan bzw. die Ausführungsplanung regeln. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

H.25 Forderung nach Verzicht auf die Fläche östlich  des Hufeisensees für Golf 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes sieht keine Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Golfanlage östlich des Hufeisensees vor. Der Bereich zwischen Ostufer und Straße wird als Flä-
che für den Wald dargestellt. Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung endet an 
der Wallendorfer Straße. 

Entscheidungsvorschlag:   

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 
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H.26 Frage nach den Auswirkungen von Fußballgolf au f das Umfeld 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächen-
nutzungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Be-
bauungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Änderung 
des Flächennutzungsplanes dient der Darstellung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Golfanlage auf der Westseite des Sees. Diese Golfanlage ist ein wesentlicher Bestandteil des 
geplanten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch den mit weiteren Nutzungen wie 
Baden und Wassersport die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die Einwohner 
und Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Die möglichen Auswirkungen der Planung wurden einer Prüfung unterzogen, deren Ergebnisse 
im Umweltbericht dargelegt wurden. Demnach steht einer entsprechenden Nutzungsausweisung 
nichts entgegen. 

Fußballgolf ist ein zusätzliches Angebot, dass im Bereich der im Flächennutzungsplan dargestell-
ten Golfanlage entstehen kann, aber nicht muss. Dies ist dem Bebauungsplan bzw. der Ausfüh-
rungsplanung vorbehalten. Dort müssen auch die konkreten Auswirkungen betrachtet und sofern 
erforderlich entsprechende Maßnahmen festgelegt werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

H.27 Befürchtung, dass Golfplatz den landschaftsöko logischen Wert von Deponiefläche 
und Innenkippe reduziert 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Hufeisensee stellt eine Bergbaufolgelandschaft dar, die bereits großflächig durch den Men-
schen überprägt ist. Das betrifft insbesondere den See selbst und die Deponie. Aber auch die an 
den See angrenzenden Flächen wurden und werden genutzt, überwiegend landwirtschaftlich. Im 
Rahmen des Aufstellungsverfahrens für die Änderung des Flächennutzungsplanes, noch detail-
lierter im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan, sind die vorhandenen Vegetationsstrukturen 
bewertet sowie die vorkommenden Tiere erfasst worden. Auf dieser Grundlage ist ermittelt wor-
den, in welchem Umfang Natur und Landschaft durch die geplanten Vorhaben beeinträchtigt 
werden können. Im Ergebnis der Bewertung wurde festgestellt, dass beeinträchtigte Schutzgüter 
ausgeglichen werden können. 

Die notwendigen Maßnahmen zur Minimierung, zur Vermeidung und zum Ausgleich gehen je-
doch über die Betrachtungsebene des Flächennutzungsplanes hinaus, sondern müssen im Be-
bauungsplanverfahren geregelt werden und sind im Zuge der Realisierung der konkreten Vorha-
ben umzusetzen. 

Die Darstellung der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan 
umfasst auch den Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die 
Golfplatzplanung. Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen, da 
eine Gefährdung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. Der Erhalt der auf der Deponie 
festgestellten Halbtrockenrasen ergibt sich aus § 30 Bundesnaturschutzgesetz. Ob und welche 
Bereiche der Deponie in die Golfplatzplanung tatsächlich einbezogen werden, müssen der Be-
bauungsplan bzw. die Ausführungsplanung regeln. 

Der landschaftsökologische Wert der Innenkippe ist ebenso differenziert zu betrachten. Bei den 
Böden handelt es sich um Kippenböden von geringerem Wert. Schützenwerte Bereiche müssen 
natürlich berücksichtigt werden. Auf der Innenkippe realisierte Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
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men müssen im Falle einer Inanspruchnahme, z. B. für die Erweiterung der Wassersportanlage, 
an anderer Stelle realisiert werden. 

Entscheidungsvorschlag:  

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

H.28 Hinweis, Golfplatz sei überdimensioniert und F orderung nach Verzicht auf Nutzung 
Innenkippe und Deponie 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen, exis-
tierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind deshalb die Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbe-
stimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt. Mit der Änderung 
des Flächennutzungsplanes sollen diese Nutzungsoptionen unter Einbeziehung von Ackerflä-
chen um den Golfsport erweitert werden. Gleichzeitig wurde eine Neuordnung der einzelnen 
Nutzungsmöglichkeiten vorgenommen (Badestellen, Camping). Verschiedene Nutzungen sind 
hinsichtlich ihrer Machbarkeit untersucht worden sind. So sind zum Golfplatz eine Machbarkeits-
studie und zum Campingplatz eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erarbeitet worden. Für die 
Prüfung der Plausibilität der Errichtung einer Wakeboard-Anlage sind bereits realisierte Vorha-
ben zugrunde gelegt worden. 

Die vorhandenen Flächen am Hufeisensee lassen die Realisierung eines 18- und eines 27-Loch-
Golfplatzes zu. Eine 27-Loch-Anlage stellt eine optimale Betriebsgröße für eine zukunftsfähige 
Golfanlage dar. Die Kombination von 3 x 9 Löchern bietet Abwechslung und macht den Golfpark 
besonders attraktiv. So kann beispielsweise auf 18 Löchern ein Turnier gespielt werden, und 
gleichzeitig können andere Golfer auf den weiteren 9 Löchern ihre Privatrunden spielen. 27 Lö-
cher bieten daher den größten Kunden-Nutzen und genießen eine höhere Nachfrage als 18 Lö-
cher oder nur 9 Löcher. Der Deutsche Golfverband (DGV) hat ermittelt, dass Golfanlagen mit 27 
Löchern in den letzten Jahren den höchsten Zuwachs an neuen Mitgliedern hatten. 

Auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind 27 Löcher interessant: Man hat 150 % der Kapazitä-
ten eines 18-Löcher-Platzes, braucht aber nur 2 Mitarbeiter mehr in der Platzpflege. 27-Löcher-
Plätze sind in der Regel wirtschaftlich stabiler als 18-Löcher-Plätze. 

Die Darstellung der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan 
umfasst auch den Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die 
Golfplatzplanung. Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. 
Nach 1990 sind umfangreiche Untersuchungen der Deponie durchgeführt worden. 

Ob und welche Bereiche der Deponie in die Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen der 
Bebauungsplan bzw. die Ausführungsplanung regeln. 

Die bestehende Oberflächenabdichtung der Deponie darf durch Bodenprofilierungsarbeiten nicht 
zerstört werden. Vorhandene Grundwasser- bzw. Gasmessstellen müssen erhalten bleiben. Das 
übersteigt jedoch die Regelungsmöglichkeiten des Flächennutzungsplanes. Hierzu muss der 
Bebauungsplan Regelungen treffen. 

Dies gilt auch für die Bereiche der Innenkippe. Im Flächennutzungsplan sind die ehemaligen 
Braunkohlentagebauflächen am Hufeisensee mit dem Hinweis auf besondere bauliche Vorkeh-
rungen bei einer Bebauung gekennzeichnet worden. Die bisher vorliegenden Stellungnahmen 
und Gutachten stellen die Nutzung, auch die bauliche Nutzung, des Areals einschließlich der 
Innenkippe grundsätzlich nicht in Frage. Seitens des Landesamtes für Geologie und Bergwesen 
Sachsen-Anhalt sind im Rahmen der Beteiligung keine Hinweise eingegangen, die eine Bebau-
ung grundsätzlich ausschließen. 

Im Rahmen der Bebauungsplanung und insbesondere in der Objektplanung sind Baugrundgut-
achten erforderlich, um die notwendigen Vorkehrungen festzulegen. 
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Die Notwendigkeit des Verzichts auf die Darstellung der Innenkippe und der Deponie für die ge-
planten Nutzungen besteht nicht. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

H.29 Forderung, die Begehbarkeit des Golfplatzgelän des durch Wege zu gewährleisten 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird.  

Die Anlage des geplanten Golfplatzes soll im Wesentlichen auf der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che westlich des Sees und der Deponie erfolgen. Diese Flächen standen der Öffentlichkeit bisher 
nicht zur allgemeinen Nutzung zur Verfügung. 

Der vorgetragene Belang ist aber kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regel-
bar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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I Immissionsschutz 

I.1 Gefahr zunehmenden Lärms und Abgasen durch Erwe iterung Wassersport 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Im Zuge der Änderung des Flächennutzungsplanes wird eine Sonderbaufläche im Bereich der 
Innenkippe dargestellt, um dem vorhandenen Wassersportzentrum eine Möglichkeit der Erweite-
rung zu bieten. Ziel für das bestehende Wassersportzentrum ist es, sich als Leistungszentrum zu 
etablieren. Im Hinblick auf eine in Aussicht stehende olympische Disziplin „Wakeboard“ könnte 
das Angebot des Wasserskiclubs, der seit vielen Jahren sehr erfolgreich an nationalen und inter-
nationalen Wettkämpfen teilnimmt, auf dieser Fläche auch durch ein solche Anlage ergänzt wer-
den. 

Im Zuge der Realisierung einer solchen Anlage, z. B. über einen Bebauungsplan, sind die erfor-
derlichen Gutachten zu erarbeiten, um negative Auswirkungen des Wassersportbetriebes durch 
Festsetzungen zu vermeiden bzw. zu minimieren. Im Flächennutzungsplan sind solche Regelun-
gen nicht möglich. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

I.2 Befürchtung zusätzlichen KFZ-Verkehrs  

Schon geringe Mehrung des Verkehrs stellt zusätzliche Belastungen der Umwelt dar (Verlär-
mung, Abgas- und Feinstaubbelastungen, Orts- und Landschaftsbild, Flächenversiegelung). 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke.  

Der Bereich um den Hufeisensee soll als Freizeit- und Erholungsraum mit Bedeutung für das 
gesamte Stadtgebiet entwickelt werden. Das Nutzungsspektrum wird um eine Golfanlage erwei-
tert. Auch die Wassersportnutzung kann auf der Grundlage der Flächendarstellungen über einen 
Bebauungsplan erweitert werden. 

Die Voraussetzungen für eine Entwicklung an dem Standort sind günstig. Der Planbereich ist stra-
ßenseitig bereits sehr gut erschlossen. Im Nordwesten wird das Plangebiet von der Europa-
chaussee begrenzt, an die über den östlichen Abschnitt der Grenzstraße eine direkte Anbindung 
besteht. Im Hinblick auf den ÖPNV gibt es ebenfalls eine gute Anbindung des Erholungsraumes. 
Die nächstgelegenen Haltestellen befinden sich u. a. in der Delitzscher Straße (Straßenbahn) 
sowie in Büschdorf, Kanena und an der Leipziger Chaussee (Bus). Relevant für die ÖPNV-
Erschließung ist außerdem der S-Bahnhaltepunkt Halle-Messe. 

Damit sind die Voraussetzungen gegeben, zusätzlichen Kfz-Verkehr zu bewältigen. Regelung 
zur Neuordnung und Leitung der Verkehrsströme sollen mit dem Bebauungsplan getroffen wer-
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den. Der Erholungsraum soll dadurch aber nicht zusätzlich zerschnitten und beeinträchtigt wer-
den. 

Hinsichtlich der Lärmsituation weist das Schallgutachten die Einhaltung der Richtwerte für die 
angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen aus. Insofern sind auch Abgas- und Feinstaubbe-
lastungen zu vernachlässigen. Zudem sollen Stellplätze an den Zugängen zum Erholungsraum 
eingeordnet werden, um den Erholungsraum selbst weitestgehend vom Verkehr freizuhalten. 

Zwar ist eine Zunahme der Verkehrsmenge zu erwarten. Sie führt aber nicht zu einer Unzuläs-
sigkeit des Vorhabens und kann durch geeignete Maßnahmen geregelt werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird bereits berücksichtigt. 

 

I.3 Befürchtete Beeinträchtigung durch Besucherströ me und Lärmkulisse 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 

Der Bereich um den Hufeisensee soll als Freizeit- und Erholungsraum mit Bedeutung für das 
gesamte Stadtgebiet entwickelt werden. Das Nutzungsspektrum wird um eine Golfanlage erwei-
tert. Auch die Wassersportnutzung kann auf der Grundlage der Flächendarstellungen über einen 
Bebauungsplan erweitert werden. 

Der Planbereich ist straßenseitig bereits sehr gut erschlossen. Im Nordwesten wird das Plange-
biet von der Europachaussee begrenzt, an die über den östlichen Abschnitt der Grenzstraße eine 
direkte Anbindung besteht. Im Hinblick auf den ÖPNV gibt es ebenfalls eine gute Anbindung des 
Erholungsraumes. Die nächstgelegenen Haltestellen befinden sich u. a. in der Delitzscher Straße 
(Straßenbahn) sowie in Büschdorf, Kanena und an der Leipziger Chaussee (Bus). Relevant für 
die ÖPNV-Erschließung ist außerdem der S-Bahnhaltepunkt Halle-Messe. 

Damit sind die Voraussetzungen gegeben, zusätzlichen Kfz-Verkehr zu bewältigen. Regelung 
zur Neuordnung und Leitung der Verkehrsströme sollen mit dem Bebauungsplan getroffen wer-
den. Der Erholungsraum soll dadurch aber nicht zusätzlich zerschnitten und beeinträchtigt wer-
den. 

Hinsichtlich der Lärmsituation weist das Schallgutachten die Einhaltung der Richtwerte für die 
angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen aus. Insofern sind auch Abgas- und Feinstaubbe-
lastungen zu vernachlässigen. Zudem sollen Stellplätze an den Zugängen zum Erholungsraum 
eingeordnet werden, um den Erholungsraumselbst weitestgehend vom Verkehr freizuhalten. 

Für die Erholungsgärten Krienitzweg ist hinsichtlich des Schallimmissionsschutzes vom Schutz-
anspruch einer Kleingartenanlage auszugehen. Die DIN 18005 sieht einen Orientierungswert von 
55 dB tags vor, ein Nachtwert ist nicht vorgesehen, da Gärten nur am Tag genutzt werden. 

Zwar ist eine Zunahme der Besucher in dem Freizeit- und Erholungsraum zu erwarten. Dies führt 
aber nicht zu einer Unzulässigkeit des Vorhabens und kann durch geeignete Maßnahmen gere-
gelt werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird bereits berücksichtigt. 
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I.4 Befürchteter Austritt von giftigen Gasen 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke.  

Die Darstellung der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan 
umfasst auch den Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die 
Golfplatzplanung. 

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Die Deponie ist je-
doch im Rahmen umfangreicher Schutzmaßnahmen luftdicht abgedeckt worden, um ein Eindrin-
gen von Oberflächenwasser zu unterbinden. In diesem Zusammenhang sind auf der Deponie 
Messeinrichtungen und sogenannte Gasdome installiert worden. Durch den Fachbereich Umwelt 
der Stadt Halle (Saale) wurde nach Aufbringen der Abdeckung der Gasaustritt aus der Deponie 
regelmäßig kontrolliert. Die Nachsorge wurde 2007 eingestellt, da die Funktionsfähigkeit der Ab-
deckung verifiziert werden konnte. Dennoch erfolgen seitdem noch in Abständen Kontrollmes-
sungen, bei denen jedoch kein Austritt von Deponiegas erfasst wurde. 

Da mit der Errichtung eines Golfplatzes auf der Deponie in diese Abdeckung nicht eingegriffen 
wird, ist auch der Austritt von Deponiegas nicht zu erwarten. Mit der Umsetzung der Planung 
sind die vorhandenen Kontrolleinrichtungen zu erhalten. 

Ob und welche Bereiche der Deponie in die Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen aber 
der Bebauungsplan bzw. die Ausführungsplanung regeln. Dies ist nicht Sache des Flächennut-
zungsplans. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

I.5/6 Befürchtete Zunahme von Lärm- und Abgasemissi onen durch MIV, Menschenmas-
sen, Beschallung und Musik  

Verstärkung der Abgase durch höheres Besucheraufkommen, Zunahme des Lärms durch Besu-
cher, Kfz, Beschallung und Musik. 

Forderung nach Sicherheitsbereich und Anpflanzungen um die Wohnbebauung am Krienitzweg 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke.  

Der Bereich um den Hufeisensee soll als Freizeit- und Erholungsraum mit Bedeutung für das 
gesamte Stadtgebiet entwickelt werden. Das Nutzungsspektrum wird um eine Golfanlage erwei-
tert. Auch die Wassersportnutzung kann auf der Grundlage der Flächendarstellungen über einen 
Bebauungsplan erweitert werden. 

Der Erholungsraum wird bereits intensiv durch Besucher und die Wassersportler genutzt. Mit der 
Planung sollen die Nutzungen geordnet werden, um negative Auswirkungen zu reduzieren bzw. 
zu vermeiden. 

Die Schallimmissionsprognose kommt zu dem Ergebnis, dass an den maßgeblichen Immission-
sorten die Richtwerte eingehalten werden. 
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Im Bebauungsplan und in der Ausführungsplanung sind geeignete Maßnahmen festzusetzen, um 
negative Auswirkungen auf die Anwohner im Umfeld des Hufeisensees zu vermeiden. Dies ist im 
Flächennutzungsplan nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

I.7 Befürchtete Zunahme von Lichtverschmutzung durc h Beleuchtung  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung.  

Für eine Beleuchtung ist auf der Grundlage entsprechender Gutachten eine Baugenehmigung 
erforderlich. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sind in diesem Gutachten in Anwen-
dung der Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) die Auswirkungen der Beleuchtung 
auf die Umgebung zu untersuchen und die Verträglichkeit nachzuweisen. 

Der vorgetragene Belang ist aber  kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht re-
gelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

I.8 Forderung nach Beachtung von Kaltluftentstehung sgebieten  

In den Unterlagen fehlen Überlegungen und Maßnahmen zum Schutz und Erhalt von Kaltluftent-
stehungs- und -ventilationsbahnen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Umweltbericht zum Flächennutzungsplan wurde eine Analyse und Bewertung des Schutzgu-
tes Klima/Luft durchgeführt und dabei auch auf die Bedeutung der Kaltluftentstehungsgebiete 
und -ventilationsbahnen im Erholungsraum eingegangen (Umweltbericht Pkt. 2.1.2.4). 

Da die klimarelevanten Freiflächen erhalten bleiben, nur zu einem im Verhältnis zur Gesamt-
fläche kleinen Anteil Bauflächen ausgewiesen werden und die geplanten Grünflächen das 
Mikroklima positiv beeinflussen, sind durch die Planänderung keine Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Klima zu erwarten. 
 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 
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I.9 Forderung nach Schalluntersuchungen zu Auswirku ngen auf Natur  

Auch die Auswirkungen der Schallemissionen auf das Schutzgut Natur sind zu untersuchen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Zusammenhang mit den Bauleitplanverfahren sind schalltechnische Untersuchungen durch-
geführt worden. Im Ergebnis dieser Untersuchungen ist festgestellt worden, dass die Orientie-
rungswerte (an den maßgeblichen Immissionsorten) eingehalten werden. Diese Immissionsorte 
befinden sich u. a. in der Siedlung Büschdorf, am Krienitzweg sowie in Kanena. Für Tiere gibt es 
keine fest definierten Orientierungswerte. In der Literatur (z. B. Reck, H. (2001)) werden als kriti-
sche Lärmpegel für Vögel Größenordnungen von ca. 40 bis 55 dB(A) angegeben, die den für 
Menschen aufgestellten Richtwerten entsprechen. Wie eingangs ausgeführt, werden diese 
Richtwerte eingehalten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

I.10 Unklare Aussage zu Verkehrsaufkommen im Schallgutachten 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachter Belang und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

I.11 Nichtberücksichtigung von Bahnverkehr, Motocro ss in Bruckdorf u. a. Ereignissen 
in der Schallprognose  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Berechnungsvorschriften schreiben vor, dass bei Schallimmissionsprognosen die Berech-
nungen für die einzelnen Lärmarten getrennt erfolgen (z. B. Gewerbe-, Verkehrs- und Freizeit-
lärm). Auch gelten für die Ermittlung der verschiedenen Lärmarten unterschiedliche gesetzliche 
Grundlagen und Richtwerte. 

Es kann vorkommen, dass bei ungünstiger Wetterlage bestimmte Geräusche zu hören sind. 

Verkehrslärm ausgehend von der HES war jedoch nicht im vorliegenden Verfahren zu prüfen 
gewesen. Die davon ausgehenden Emissionen wurden in den jeweiligen Planfeststellungsverfah-
ren beurteilt. Es wurden Schallschutzmaßnahmen festgesetzt, die vermeiden, dass es zu unzu-
mutbaren Beeinträchtigungen der angrenzenden schutzbedürftigen Nutzungen kommt. 

Analog ist für die mindestens 4 km entfernt liegende Motocrossstrecke in Dieskau festzustellen, 
dass dem Betreiber des Wettkampf- und Trainingszentrums, dem Motorsportverein Dieskau e.V., 
umfangreiche Auflagen zum Immissionsschutz erteilt wurden. Diese wurden durch Lärmschutz-
maßnahmen und Anpassung der Wettkampf- und Trainingszeiten umgesetzt. Somit ist davon 
auszugehen, dass von dem Gelände keine unzumutbaren Störungen für den Bereich Hufeisen-
see ausgehen. Auch ist davon auszugehen, dass es sich bei den Wettkämpfen um seltene Er-
eignisse handelt, die weniger als 18mal jährlich stattfinden. 

Beim Bahnbetrieb handelt es sich um eine hinzunehmende Vorbelastung. Wie oben bereits aus-
geführt, ist dies eine andere Lärmart, die nicht berücksichtigt wird, da sie aus lärmschutzfachli-
cher Sicht nicht mit Freizeitlärm addiert werden kann. 

Im Plangebiet sind insbesondere Badestrände, Anlagen zur Wassersportnutzung, ein Golfpark 
mit Gastronomie und Beherbergungsstätte und ein Campingplatz geplant. Eine Wasserskianlage 
ist bereits auf dem östlichen Teil Hufeisensee in Betrieb und Teilbereiche von Uferzonen werden 
zurzeit als Badestellen ohne Aufsicht genutzt. 

Entsprechend wurden alle geplanten Nutzungen der Einrichtungen als Freizeit- und Erholungs-
gebiet vom Gutachter gemäß der 18. BImSchV beurteilt. Die Berechnungsergebnisse zeigen, 
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dass sowohl bei regulärem Betrieb als auch bei seltenen Ereignissen - unter Berücksichtigung 
von Wettkämpfen auf einer Wakeboard-Anlage - die maßgeblichen Immissionsrichtwerte der 
18. BImSchV an allen Immissionsorten eingehalten oder unterschritten werden. 

Zur Beurteilung der Auswirkungen von Verkehrsgeräuschen im öffentlichen Straßenverkehr wur-
de vom Gutachter die 18. BImSchV in Konkretisierung der DIN 18005 herangezogen. 

Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb der Sportanlage sind nach 
18. BImSchV Anhang 1.1. bei der Beurteilung getrennt zu betrachten und nur zu berücksichtigen, 
wenn sie nicht im Zusammenhang mit seltenen Ereignissen stehen und im Zusammenhang mit 
der Nutzung zu einer Pegelerhöhung des Verkehrslärm um 3 dB führen. 

Im vorliegenden Fall hat der Gutachter ermittelt, dass unter Berücksichtigung der Pkw-Stellplätze 
auf den Parkplätzen aufgrund der vorhandenen Verkehrsbelastung (Leipziger Chaussee und Alte 
Schmiede) bzw. der anzunehmenden Verkehrsbelastungen auf den erschließenden öffentlichen 
Straßen keine erhebliche Zunahme der Verkehrsgeräusche im Sinne der 18. BImSchV Anhang 
1.1 zu erwarten ist. 

Somit wird festgestellt, dass die Schallprognose alle Schallquellen den Vorschriften entspre-
chend berücksichtigt hat. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

I.12 Forderung nach Aufnahme des Grundstückes Krienitzweg 11 in Schallprognose als IP 
und Sicherstellung des Erholungswertes 

I.13 Forderung nach Tempolimits (50 km/h) sowie von Schallschutzmaßnahmen entlang der 
HES und der Bahnstrecke 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

I.14 Befürchtung, dass Bahnlärm den Golfbetrieb bee inträchtigen könnte 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt. Die Änderung des Flächennutzungsplanes soll an dem 
bereits heute schon für die Naherholung genutzten Hufeisensee die Entwicklung zu einem Frei-
zeit- und Erholungsraum unter Einbeziehung verschiedener Nutzungen, darunter Golf, ermögli-
chen. 

Der Geltungsbereich der FNP-Änderung „Teilfläche Hufeisensee“, in dem ein Golfplatz möglich 
ist, liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gewerbe- und Industriegebiet Halle-Ost und wird im 
Wesentlichen begrenzt von der Europachaussee (HES) im Nordwesten sowie von der Bahnstre-
cke im Südwesten. Trotz Schallschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Straße muss also 
mit Vorbelastungen gerechnet werden, die aber auch für die derzeitige Naherholungsnutzung 
besteht. Der Standort ist aber ungeachtet dessen geeignet für die Anlage eines Golfplatzes. Die 
Nutzung Golf wird nicht in Frage gestellt. Der Golfplatz hat keinen besonderen Schutzanspruch 
in Bezug auf Lärm. 

Ob Golfspieler sich angesichts des Umgebungslärms an diesem Standort beeinträchtigt fühlen 
oder nicht, ist kein Belang der Flächennutzungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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I.15 Befürchtung der Verlärmung durch nächtliches G olfspielen 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 

Der Bereich um den Hufeisensee soll als Freizeit- und Erholungsraum mit Bedeutung für das 
gesamte Stadtgebiet entwickelt werden. Das Nutzungsspektrum wird um eine Golfanlage erwei-
tert. Auch die Wassersportnutzung kann auf der Grundlage der Flächendarstellungen über einen 
Bebauungsplan erweitert werden. 

Der Erholungsraum wird bereits intensiv durch Besucher und die Wassersportler genutzt. Mit der 
Planung sollen die Nutzungen geordnet werden. 

Die Schallimmissionsprognose kommt zu dem Ergebnis, dass an den maßgeblichen Immission-
sorten die Richtwerte eingehalten werden. 

Im Bebauungsplan und in der Ausführungsplanung sind geeignete Maßnahmen festzusetzen, um 
negative Auswirkungen auf die Anwohner im Umfeld des Hufeisensees zu vermeiden. In dem 
Zusammenhang müssen auch Regelungen zum Zeitraum des Golfbetriebes getroffen werden. 
Dies ist kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nächtliches Golfspielen nicht vorgesehen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

I.16 Befürchtung der Verlärmung durch die Nutzungen  im Golfclub 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung.  

Der Bereich um den Hufeisensee soll als Freizeit- und Erholungsraum mit Bedeutung für das 
gesamte Stadtgebiet entwickelt werden. Das Nutzungsspektrum wird um eine Golfanlage erwei-
tert. Auch die Wassersportnutzung kann auf der Grundlage der Flächendarstellungen über einen 
Bebauungsplan erweitert werden. 

Der Erholungsraum wird bereits intensiv durch Besucher und die Wassersportler genutzt. Mit der 
Planung sollen die Nutzungen geordnet werden. 

Die Schallimmissionsprognose kommt zu dem Ergebnis, dass an den maßgeblichen Immission-
sorten die Richtwerte eingehalten werden. 

Im Bebauungsplan und in der Ausführungsplanung sind geeignete Maßnahmen festzusetzen, um 
negative Auswirkungen auf die Anwohner im Umfeld des Hufeisensees zu vermeiden. 

Dies ist kein Belang der Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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I.17 Befürchtung der Verlärmung durch ständiges Ras enmähen 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke.  

Der Bereich um den Hufeisensee soll als Freizeit- und Erholungsraum mit Bedeutung für das 
gesamte Stadtgebiet entwickelt werden. Die im Zusammenhang mit den Planungen erstellte 
Schallimmissionsprognose kommt zu dem Ergebnis, dass an den maßgeblichen Immissionsorten 
die Richtwerte eingehalten werden. 

Der vorgetragene Belang, die befürchtete Verlärmung durch Rasenmähen, ist kein Belang der 
Flächennutzungsplanung und dort nicht regelbar. 

Im Bebauungsplan und in der Ausführungsplanung sind geeignete Maßnahmen festzusetzen, um 
negative Auswirkungen auf die Anwohner im Umfeld des Hufeisensees zu vermeiden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

I.18 Befürchtung der Verlärmung durch Badegäste 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung.  

Der Bereich um den Hufeisensee soll als Freizeit- und Erholungsraum mit Bedeutung für das 
gesamte Stadtgebiet entwickelt werden. Mit der Festlegung bestimmter Nutzungsbereiche schon 
im Flächennutzungsplan soll die bisher ungeordnete Nutzung am Hufeisensee im Interesse von 
Natur- und Landschaft geregelt werden. So werden zum Beispiel an drei Uferabschnitten Bade-
bereiche dargestellt, die heute bereits intensiv genutzt werden, obwohl der See kein Badege-
wässer ist.  

Die im Zusammenhang mit den Planungen erstellte Schallimmissionsprognose kommt zu dem 
Ergebnis, dass an den maßgeblichen Immissionsorten die Richtwerte eingehalten werden. 

Im Bebauungsplan und in der Ausführungsplanung sind, sofern erforderlich, weitere geeignete 
Maßnahmen festzusetzen, um negative Auswirkungen auf die Anwohner im Umfeld des Hufei-
sensees zu vermeiden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

I.19 Befürchtung der Verlärmung durch Campingplatzn utzung 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
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Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung.  

Der Bereich um den Hufeisensee soll als Freizeit- und Erholungsraum mit Bedeutung für das 
gesamte Stadtgebiet entwickelt werden. Dazu gehört auch die Möglichkeit der Einordnung eines 
Campingplatzes. Der Flächennutzungsplan sieht dafür einen Standort bei Kanena an der Süd-
ostecke des Sees vor. 

Die durchgeführte Schallimmissionsprognose für von den geplanten Nutzungen ausgehende 
Emissionen kommt zu dem Ergebnis, dass an den maßgeblichen Immissionsorten die Richtwerte 
eingehalten werden. 

Im Bebauungsplan und in der Ausführungsplanung sind, sofern erforderlich, weitere geeignete 
Maßnahmen festzusetzen, um negative Auswirkungen auf die Anwohner im Umfeld des Hufei-
sensees zu vermeiden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 
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J Wohn- und Lebensqualität 

J.1 Befürchtete Beeinträchtigung der Wohn- und Erho lungsfunktion durch Erweiterung 
der Freizeitnutzung  

Beeinträchtigung der Wohnqualität im Osten der Stadt und insbesondere im Umfeld des Hufei-
sensees durch großmaßstäblichen Ausbau der Freizeitaktivitäten. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung.  

Der Bereich um den Hufeisensee soll als Freizeit- und Erholungsraum mit Bedeutung für das 
gesamte Stadtgebiet entwickelt werden. Das Nutzungsspektrum im FNP bestehend aus Wasser-
sport, Zeltplatz und Badestelle/Freibad wird um eine Golfanlage erweitert. Die Wassersportnut-
zung kann auf der Grundlage der Flächendarstellungen über einen Bebauungsplan deutlich er-
weitert werden. 

In einer Schallimmissionsprognose ist untersucht worden, ob Beeinträchtigungen schutzbedürfti-
ger Nutzungen durch die Nutzungen im Erholungsraum hervorgerufen werden. Im Ergebnis der 
Untersuchungen ist festzustellen, dass damit keine Zunahme der Geräuschbelastungen verbun-
den ist. Demnach kann auch keine Beeinträchtigung der Wohnqualität daraus abgeleitet werden. 

Hinsichtlich der Zufahrten zum Erholungsraum werden die vorhandenen tangierenden Straßen 
genutzt. Die Zufahrt Europachaussee/Grenzstraße wird durch die Konzentration von Freizeitakti-
vitäten am Westufer (Golfen, Baden) mehr genutzt werden, als das derzeit erfolgt. Dennoch wer-
den die Richtwerte eingehalten. 

In puncto Lebensqualität wird davon ausgegangen, dass die angedachten Maßnahmen eher 
qualitätssteigernd (bessere Wege, vielfältiges Erholungsangebot) wirken. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

J.2 Vorwurf der Unterstützung eines Prestigeobjekte s durch die Stadt bei allgemeiner 
Abnahme des Lebensniveaus in der Stadt  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Das geplante Vorhaben deckt sich mit gesamtstädtischen Entwicklungsabsichten, da ein Golf-
platz die Funktion der Stadt als Oberzentrum stärken kann. 

Die Aussage zur allgemeinen Abnahme des Lebensniveaus ist nicht belegt und auch nicht zutref-
fend. So ist das Bruttoinlandsprodukt in der Stadt Halle von 18.375 €/Erwerbstätigen im Jahr 
1991 auf 45.700 €/Erwerbstätigen im Jahr 2011 gestiegen. Im gleichen Zeitraum stieg das Ar-
beitnehmerentgelt von 13.839 €/Arbeitnehmer auf 29.582 €/Arbeitnehmer gestiegen (Quelle: 
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Strukturkompass) 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 
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J.3 Befürchtete Wertminderung der Grundstücke aufgr und befürchteter Vergiftung des 
Hufeisensees  

Wer entschädigt Eigentümer, wenn Grundstück durch vergifteten Hufeisensee an Wert verliert? 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Rahmen von Sicherungsmaßnahmen wurde auf der Deponie eine Oberflächenabdichtung 
aufgebracht. Über einen Zeitraum von 10 Jahren wurden Untersuchungen zum Setzungsverhal-
ten durchgeführt und der Wasserhaushalt der Oberflächenabdichtung durch Lysimetermessun-
gen kontrolliert und in Berichten dokumentiert. Aufgrund der Messergebnisse konnten die Maß-
nahmen der Nachsorge im Jahr 2007 eingestellt werden. Durch fortlaufende Untersuchungen 
des Grund- und Oberflächenwassers kann gezeigt werden, dass eine Gefährdung von Schutzgü-
tern derzeit nicht gegeben ist. 

Einer Nutzung der Flächen auf der Deponie steht, sofern die Abdichtung nicht verletzt wird, 
nichts entgegen. 

Im Rahmen der Umweltprüfung sind alle Schutzgüter hinsichtlich der Auswirkungen, die sich aus 
der Umsetzung der Planung ergeben können, abgeprüft worden. Die Ergebnisse sind im Um-
weltbericht zur Begründung dargestellt. 

Die prognostizierten Auswirkungen führen nicht zu einer Beeinträchtigung der Wasserqualität 
des Hufeisensees. Eine Wertminderung der Grundstücke ist demzufolge nicht zu befürchten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

J.4 Befürchteter  Verlust eines Rückzugs- und Erholungsortes durch ge plante Nutzun-
gen  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Hufeisensee ist eine bereits großflächig durch den Menschen überprägte Bergbaufolgeland-
schaft. Auch die an den See angrenzenden Flächen wurden und werden genutzt, überwiegend 
landwirtschaftlich. Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für eine intensivere 
Form der Naherholung zu erschließen, existierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen 
Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saale) sind deshalb die Flächen um den Hufeisensee als 
Grünflächen mit verschiedenen Zweckbestimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wasser-
sportanlage, dargestellt. Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes sollen diese Nutzungsop-
tionen unter Einbeziehung von Ackerflächen um den Golfsport erweitert werden. Gleichzeitig 
wurde eine Neuordnung der einzelnen Nutzungsmöglichkeiten vorgenommen (Badestellen, 
Camping). Die vorgesehenen Nutzungen sind so ausgerichtet, dass sie sich in die vorgefundene, 
anthropogen geprägte Umgebung landschaftsverträglich einfügen. 

Das Ufer des Sees, der Rundweg, die Wald- und Gehölzflächen sowie die vorhandenen Wasser-
sporteinrichtungen bleiben erhalten und sollen weiterhin frei zugänglich sein. Das Nutzungskon-
zept sieht neben intensiv genutzten Bereichen auch ruhige Bereiche vor. Somit steht allen Besu-
chern weiterhin der See als Rückzugs- und Erholungsort offen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

J.5 Fehlende wirtschaftliche Effekte  

Wirtschaftliche Effekte positiver Art zurzeit nicht erkennbar, Annahme nur spekulativ, genauere 
Bezifferung und Prognose wäre sinnvoll. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
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Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Konkrete wirtschaftliche Auswirkungen gehen von der Flächennutzungsplanänderung nicht aus. 

In der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wird aber darauf hingewiesen, dass die 
Entwicklung des Erholungsraumes Hufeisensee auf der Grundlage dieser Änderung zu einer 
Attraktivitätssteigerung und damit Stärkung des Oberzentrums Halle führen soll. Als sogenannter 
„weicher Standortfaktor“ sollen die auf der Grundlage der FNP-Änderung geplanten Maßnahmen 
die Stadt Halle auch für Wirtschaftsansiedlungen sowie als Wohnstandort attraktiver machen. 

Zu den zu erwartenden wirtschaftlichen Effekten liegt ein Gutachten des Instituts für Strukturpoli-
tik und Wirtschaftsförderung gGmbH (isw) vom Oktober 2013[1] vor. Dieses kommt zu dem Er-
gebnis, dass allein durch die Golfanlage und ihr unmittelbares Umfeld (unter Einschluss eines 
eventuellen Hotelneubaus) etwa 60 Beschäftigte gebunden werden können, von denen etwa 
zwei Drittel vollbeschäftigt sein sollten. Der Gutachter schätzt ein, dass diese direkt geschaffenen 
Arbeitsplätze vollständig in Sachsen-Anhalt bzw. im regionalen Umfeld des Standortes verortet 
sein werden. 

Über die direkten Beschäftigungswirkungen hinaus ergeben sich durch den Bezug von Waren 
und Dienstleistungen sowie durch den privaten Verbrauch der Beschäftigten des Golfplatzes 
über alle wirtschaftlichen Verflechtungsstufen hinweg weitere Beschäftigungseffekte. Diese wer-
den als indirekte (Vorleistungen) bzw. induzierte (privater Verbrauch) Effekte bezeichnet. 

Durch indirekte und induzierte Effekte ist mit 40 weiteren Beschäftigten zu rechnen, die auf 
Grund der Vorleistungs- und Konsumstrukturen zu etwa 60 % Sachen-Anhalt bzw. dem regiona-
len Umfeld von Halle zugeordnet werden können. Damit werden allein durch Golfanlage und Ho-
tel insgesamt etwa 80 bis 90 Beschäftigte in Sachsen-Anhalt bzw. dem regionalen Umfeld von 
Halte gebunden, was einem mittleren Unternehmen entspricht. 

Bei beiden Effekten handelt es sich um dauerhafte Effekte. Hinzu kommen einmalige Effekte in 
der Bauphase (hier lagen dem Gutachter nur Angaben für den Golfplatz vor). Danach beträgt die 
direkte Beschäftigungsbindung bei einer zweijährigen Bauzeit etwa 60 bis 65 Beschäftigte, von 
denen etwa 35 bis 40, d. h. ein annähernd mittelgroßer Baubetrieb, auf Sachsen-Anhalt entfallen. 
Auch hier ergeben sich über die erforderlichen Vorleistungen weitere ca. 50 Beschäftigte, die zu 
etwa 60 bis 70 % in Sachsen-Anhalt anzusiedeln sind. 

Der Gutachter schätzt des Weiteren ein, dass, wenn weitere Einrichtungen und Anlagen realisiert 
werden, nicht nur die bloßen hier dargestellten Effekte zu erwarten sind, sondern ggf. auch eine 
weitere, zusätzliche Verstärkung durch Kombination der Einrichtungen untereinander sowie mit 
anderen Kultur- und Freizeitmöglichkeiten in Halle und seinem engeren und weiteren Umland. 
Diese sogenannten katalytischen Effekte entziehen sich freilich einer quantitativen Bewertung, 
wie insbesondere touristische Analysen zeigen, sind sie in ihrer Bedeutung jedoch nicht zu un-
terschätzen. 

Darüber hinaus sind weitere katalytische Effekte zu erwarten, die vor allem aus Imageeffekten 
und allgemeinen Standorteffekten resultieren auch für gewerbliche Ansiedlungen stellen weiche 
Standortfaktoren wie Golfplatz und weitere Freizeitmöglichkeiten ein wichtiges Argument dar. 

Entscheidungsvorschlag:  

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
                                                
[1] „Regionalwirtschaftliche Effekte eines Freizeit- und Erholungsraums mit Golfplatz am Hufeisensee“, 
Halle (S.), 23.10.2013 
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J.6 Forderung nach Sicherheitsabstand 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachter Belang und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

J.7 Befürchtete Beeinträchtigung der Erholungsnutzu ng durch Golfplatz  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Hufeisensee ist eine bereits großflächig durch den Menschen überprägte Bergbaufolgeland-
schaft. Auch die an den See angrenzenden Flächen wurden und werden genutzt, überwiegend 
landwirtschaftlich. Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für eine intensivere 
Form der Naherholung zu erschließen, existierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen 
Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saale) sind deshalb die Flächen um den Hufeisensee als 
Grünflächen mit verschiedenen Zweckbestimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wasser-
sportanlage, dargestellt. Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes sollen diese Nutzungsop-
tionen unter Einbeziehung von Ackerflächen um den Golfsport erweitert werden. Gleichzeitig 
wurde eine Neuordnung der einzelnen Nutzungsmöglichkeiten vorgenommen (Badestellen, 
Camping). Die vorgesehenen Nutzungen sind so ausgerichtet, dass sie sich in die vorgefundene, 
anthropogen geprägte Umgebung landschaftsverträglich einfügen. 

Das Ufer des Sees, der Rundweg, die Wald- und Gehölzflächen sowie die vorhandenen Wasser-
sporteinrichtungen bleiben erhalten und sie sollen weiterhin frei zugänglich sein. Das Nutzungs-
konzept sieht neben intensiv genutzten Bereichen auch ruhige Bereiche vor. Somit steht allen 
Besuchern weiterhin der See als Rückzugs- und Erholungsort offen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 
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K Landwirtschaft 

K.1 Forderung nach Vermeidung der Inanspruchnahme v on Ackerland 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Stadt Halle (Saale) ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional 
bedeutsame großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt besteht ein zunehmender Bedarf an viel-
fältigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Die sportliche und spielerische Betätigung des 
Einzelnen in großflächigen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert erreicht. Dienstleis-
tungsangebote und Infrastruktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst werden. Dem dient die 
planerische Sicherung eines Golfplatzes sowie weiterer Sport- und Freizeitnutzungen am Hufei-
sensee im Rahmen des Flächennutzungsplanes. 

In der Begründung zu Pkt. 5.5.4.1. des REP wird darauf hingewiesen, dass bei Planungen zur 
Errichtung dieser Anlagen die festgelegten Entwicklungsziele der jeweiligen Gebiete zu beachten 
sind. Des Weiteren seien Planungen zur Errichtung von Spezialsportarten (z. B. Golf, Tennis, 
Motocross) zur Erhöhung der Angebotsvielfalt in der Region besonders zu berücksichtigen, da 
sie einen überörtlichen Charakter haben. Geeignete Standorte sind solche, die außerhalb von 
Vorranggebieten für Natur und Landschaft, Landwirtschaft und Forstwirtschaft liegen und sich in 
das bestehende Landschaftsbild einpassen. Das ist gegeben. 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte ist der Standort für die geplante Nutzung, auch wenn 
dafür teilweise landwirtschaftliche Nutzfläche genutzt wird, gut geeignet. Dafür sprechen auch 
weitere Faktoren, wie ein vorhandenes Angebot an sonstigen Grünflächen, die vorhandene Inf-
rastruktur und gute Erreichbarkeit des Hufeisensees etc. Durch die Einbeziehung der Deponie-
fläche in die Planung, werden weniger Ackerflächen in Anspruch genommen, als dies an ande-
ren Standorten der Fall wäre. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

K.2 Nicht ausreichende Würdigung agrarstruktureller  Belange 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Stadt Halle (Saale) ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional 
bedeutsame großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt besteht ein zunehmender Bedarf an viel-
fältigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Die sportliche und spielerische Betätigung des 
Einzelnen in großflächigen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert erreicht. Dienstleis-
tungsangebote und Infrastruktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst werden. Dem dient die 
planerische Sicherung eines Golfplatzes sowie weiterer Sport- und Freizeitnutzungen am Hufei-
sensee im Rahmen des Flächennutzungsplanes. 

In der Begründung zu Pkt. 5.5.4.1. des REP wird darauf hingewiesen, dass bei Planungen zur 
Errichtung dieser Anlagen die festgelegten Entwicklungsziele der jeweiligen Gebiete zu beachten 
sind. Des Weiteren seien Planungen zur Errichtung von Spezialsportarten (z. B. Golf, Tennis, 
Motocross) zur Erhöhung der Angebotsvielfalt in der Region besonders zu berücksichtigen, da 
sie einen überörtlichen Charakter haben. Geeignete Standorte sind solche, die außerhalb von 
Vorranggebieten für Natur und Landschaft, Landwirtschaft und Forstwirtschaft liegen und sich in 
das bestehende Landschaftsbild einpassen. Das ist gegeben. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass der geplante Golfplatz einen weichen Standortfaktor bildet, der 
zur Attraktivität der Stadt als Wohnort beiträgt und der Verbesserung der Lebensqualität der Ein-
wohner der Stadt und der Einwohner der Region dient. Gleichzeitig erfolgt eine Stärkung der 
Funktion der Stadt als Oberzentrum. 
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Die Errichtung eines Golfplatzes ist mit einer großen Flächeninanspruchnahme verbunden, die 
auf Altstandorten im Stadtgefüge aus verschiedensten Gründen (z. B. Eigentum) nicht realisier-
bar war. Geeignete Flächen in vergleichbarer Größe stehen, so zeigten Voruntersuchungen in 
den vergangenen Jahren, nicht zur Verfügung. 

Zur Sicherung landwirtschaftlicher und agrarstruktureller Belange ist im Bebauungsplanverfahren 
eine frühzeitige Einbeziehung der vor Ort wirtschaftenden landwirtschaftlichen Unternehmen er-
folgt. Im Hinblick auf die mögliche Entwicklung wurden die Pachtverträge auf Kurzzeitpachtver-
träge umgestellt. Dem hauptsächlich betroffenen Unternehmen wurden auch bereits im Jahr 
2011 mit Blick auf mögliche (oder bevorstehende) Veränderungen Ersatzflächen mit einer Fläche 
von ca. 72,5 ha zur Verfügung gestellt. Damit wurde von Seiten der Stadt versucht, die negativen 
Auswirkungen für den betroffenen Landwirt abzufangen. Die Stadt sucht nach weiteren Ersatz-
flächen innerhalb des Stadtgebietes. Mit der Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-
Saalkreis mbH & Co. KG wurden Möglichkeiten ausgelotet, bestehende Pachtverträge für Flä-
chen innerhalb des Industriegebietes Star Park zeitlich an die Vorstellungen des betroffenen 
Landwirtschaftsbetriebes in Bezug auf Fruchtfolge anzupassen. 

Ebenso wird versucht, Pachtverträge für Flächen innerhalb des Plangebietes entsprechend der 
Projektumsetzungsphasen anzupassen. Da derzeit beabsichtigt ist, das Projekt in zwei Phasen 
zu realisieren, ergeben sich für einzelne landwirtschaftliche Flächen längere Nutzungsmöglich-
keiten. 

Der Ausgleich für die mit der Umsetzung des Bebauungsplanes verbundenen Eingriffe wird in-
nerhalb des Plangebietes festgesetzt, so dass dafür keine zusätzlichen Flächen, auch keine 
landwirtschaftlichen Flächen, in Anspruch genommen werden. 

Zudem laufen Verhandlungen mit der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt, um dem Landwirt die 
Zupachtung weiterer Flächen bzw. einen Flächentausch zu ermöglichen. 

Des Weiteren wird über das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd (ALFF 
Süd) geprüft, inwieweit über die Förderung des ländlichen Wegebaus, Pachtflächen des o. g. 
Landwirtschaftsbetriebes besser erschlossen werden können, um die Ertragssituation des Be-
triebes zu verbessern (Zufahrt mit schwerem gerät für die Zuckerrübenernte). 

Somit wurden die agrarstrukturellen Belange für den FNP ausreichend berücksichtigt. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

K.3 Befürchtete Existenzgefährdung des Landwirtscha ftsbetriebes 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Die derzeit landwirtschaftlich genutzten Flächen werden nicht durch die Flächennutzungsplanän-
derung, sondern erst mit der Umsetzung der Planung für diese Nutzung nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. 

Zur Sicherung landwirtschaftlicher und agrarstruktureller Belange ist deshalb im Bebauungsplan-
verfahren eine frühzeitige Einbeziehung der vor Ort wirtschaftenden landwirtschaftlichen Unter-
nehmen erfolgt. Erste Gespräche wurden bereits im Jahr 2011 geführt. Im Hinblick auf die mögli-
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che Entwicklung wurden die Pachtverträge auf Kurzzeitpachtverträge umgestellt. Dem haupt-
sächlich betroffenen Unternehmen wurden auch bereits im Jahr 2011 mit Blick auf mögliche (o-
der bevorstehende) Veränderungen Ersatzflächen mit einer Fläche von ca. 72,5 ha zur Verfü-
gung gestellt. Damit wurde von Seiten der Stadt versucht, die negativen Auswirkungen für den 
betroffenen Landwirt abzufangen. Die Stadt sucht nach weiteren Flächen innerhalb des Stadtge-
bietes. Mit der Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG wurden 
Möglichkeiten ausgelotet, bestehende Pachtverträge für Flächen innerhalb des Industriegebietes 
Star Park zeitlich an die Vorstellungen des betroffenen Landwirtschaftsbetriebes in Bezug auf 
Fruchtfolge anzupassen. 

Ebenso wird versucht, Pachtverträge für Flächen innerhalb des Plangebietes entsprechend der 
Projektumsetzungsphasen anzupassen. Da derzeit beabsichtigt ist, das Projekt in zwei Phasen 
zu realisieren, ergeben sich für einzelne landwirtschaftliche Flächen längere Nutzungsmöglich-
keiten. 

Der Ausgleich für die mit der Umsetzung des Bebauungsplanes verbundenen Eingriffe wird in-
nerhalb des Plangebietes festgesetzt, so dass dafür keine zusätzlichen Flächen, auch keine 
landwirtschaftlichen Flächen, in Anspruch genommen werden. 

Zudem laufen Verhandlungen mit der Landgesellschaft Sachsen-Anhalt, um dem Landwirt die 
Zupachtung weiterer Flächen bzw. einen Flächentausch zu ermöglichen. 

Des Weiteren wird durch das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd (ALFF 
Süd) geprüft, inwieweit über die Förderung des ländlichen Wegebaus, Pachtflächen des o. g. 
Landwirtschaftsbetriebes besser erschlossen werden können, um die Ertragssituation des Be-
triebes zu verbessern (Zufahrt mit schwerem Gerät für die Zuckerrübenernte). 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird bereits berücksichtigt. 
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L Planverfahren/Planungsrecht 

L.1 Fehlende Voraussetzungen der Erforderlichkeit 
Voraussetzung der Erforderlichkeit der Planung gemäß § 1 BauGB fehlen, da im Stadtgebiet 
ausreichende Möglichkeiten für Sport, Freizeit und Erholung vorhanden sind. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für eine intensivere Form der Naherho-
lung zu erschließen, existierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungs-
plan der Stadt Halle (Saale) sind deshalb die Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit 
verschiedenen Zweckbestimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, darge-
stellt. Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes sollen diese Nutzungsoptionen unter Einbe-
ziehung von Ackerflächen um den Golfsport erweitert werden. Gleichzeitig wird eine Neuordnung 
der einzelnen Nutzungsmöglichkeiten vorgenommen (z. B. Badestellen, Camping). 

Aus planungsrechtlicher Sicht ist das gesamte Areal des Hufeisensees als Außenbereich im Sin-
ne des § 35 BauGB einzuordnen. Demzufolge sind die Errichtung eines Golfplatzes mit den da-
zugehörigen Einrichtungen, der Bau eines Campingplatzes und eines Freibades sowie eine mög-
liche Erweiterung oder Neuordnung des Wassersportzentrums in der gegenwärtigen planungs-
rechtlichen Situation nicht möglich. 

Seitens der Wassersportler gibt es seit langem Bemühungen, die teils sanierungsbedürftigen 
Gebäude durch Neubebauung zu ersetzen. Voraussetzung dafür ist auch hier die Schaffung von 
Planungsrecht. 

Zudem ist seitens der Golfpark Hufeisensee GmbH & Co. KG das Ansinnen an die Stadt heran-
getragen worden, am Hufeisensee einen Golfplatz zu errichten. 

Die Stadt will außerdem das „wilde“ Baden am See ordnen und den vorhandenen Rundweg aus-
zubauen. Aus vorgenannten Gründen ergibt sich hier für die Stadt das Erfordernis, planerisch 
tätig zu werden und über ein Bebauungsplanverfahren die planungsrechtlichen Grundlagen zur 
Umsetzung der vorgenannten Vorhaben zu schaffen. 

Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (Entwicklungsgebot gemäß 
§ 8 Abs. 2 BauGB). In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind zwar Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbestim-
mungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt, reichen jedoch insbe-
sondere wegen der Einbeziehung des Golfsportes nicht mehr aus. Flächen für den Golfsport 
waren im Flächennutzungsplan bisher nur im Bereich westlich des Osendorfer Sees dargestellt, 
wären aber für eine wirtschaftlich zu betreibende Golfanlage unter heutigen Gesichtspunkten zu 
klein und stehen zudem für diese Nutzung aus eigentumsrechtlichen Gründen nicht zur Verfü-
gung. Am Hufeisensee gäbe es hingegen ausreichend geeignete Flächen auch für eine 27-Loch-
Golfanlage, wie eine Machbarkeitsstudie belegte. Deshalb soll diese Nutzung das bisher im Flä-
chennutzungsplan vorgesehene Nutzungsspektrum am Hufeisensee erweitern. Im Gegenzug soll 
die Nutzung Golfanlage am Osendorfer See nicht mehr dargestellt werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.2 Forderung nach Prüfung aller geplanten Vorhaben auf Zulässigkeit nach § 35 BauGB 
(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachter Belang und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 
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L.3 Hinweis auf mögliche Abwägungsfehler durch Fehl einschätzungen und Abwä-
gungsdisproportionalität 

In der vorgeschlagenen Bauleitplanung besteht die Gefahr mindestens eines Abwägungsfehlers, 
da im Zuge der Bauleitplanung die Bedeutung von Belangen verkannt (Abwägungsfehleinschät-
zung) und in der Folge öffentliche und private Belange unverhältnismäßig ausgeglichen (Abwä-
gungsdisproportionalität) wurden. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Nach § 1 Absatz VII BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und priva-
ten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Das aus dem Rechtsstaats-
prinzip des Artikel 20 Absatz III GG abgeleitete Abwägungsgebot ist kennzeichnend für jede 
rechtsstaatliche Planung und verpflichtet auch die planende Gemeinde bei der Aufstellung des 
Flächennutzungsplans, von Bebauungsplänen und anderen Satzung nach dem BauGB. 

Gleichzeitig steht das Abwägungsgebot aber mit der in § 2 Absatz I Satz 1 BauGB niedergeleg-
ten Gestaltungsfreiheit bei der Aufstellung der Bauleitpläne in engem Zusammenhang, wonach 
Bauleitpläne von den Gemeinden in eigener Verantwortung aufzustellen sind, sobald und soweit 
es erforderlich ist. 

Die Anforderungen, die an den Abwägungsvorgang zu stellen sind, sind seit langem durch 
höchstrichterliche Rechtsprechung des BVerwG (Urt. V. 12.12.1969 Az 4 C 105.68) geklärt. Das 
Abwägen als Vorgang besteht danach aus der Ermittlung und der Zusammenstellung der berühr-
ten Belange einerseits und sodann der anschließenden Gewichtung des so ermittelten und zu-
sammengestellten Abwägungsmaterials. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden die berührten Belange ermittelt und zusammen-
gestellt. Diese Belange wurden, dem Rechtsstaatsprinzip des Artikel 20 Absatz III GG folgend 
die öffentlichen und privaten Belange gerecht gegeneinander und untereinander abzuwägen, 
gewichtet. Die Ergebnisse fanden dahingehend Eingang in die Planung, dass zwischen wider-
streitenden Belangen ein angemessener Ausgleich hergestellt wurde. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird bereits berücksichtigt. 

 

L.4 Verletzung des Gebotes der Konfliktbewältigung 

Bei der vorgeschlagenen Bauleitplanung zum Gebiet auf und um den Hufeisensee werden 
Grundsätze der ordnungsgemäßen Planung verletzt, da absehbare Konflikte in Kauf genommen 
werden. Dem Gebot der Konfliktbewältigung kann auch durch spätere Planungen und Genehmi-
gungen nicht entsprochen werden. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Das in § 1 Abs. 6 BauGB enthaltene Gebot der Konfliktbewältigung gibt der Gemeinde, die sich 
dazu entschlossen hat, die bauliche Nutzung bestimmter Flächen öffentlich-rechtlich in der Hand-
lungsform eines Bauleitplans städtebaulich zu entwickeln und zu ordnen, auf, einen durch diese 
Planung ausgelösten Konflikt unterschiedlicher Nutzungsinteressen mit dem ihr durch das Bau-
gesetzbuch zur Verfügung gestellten städtebaurechtlichen Instrumentarium zu bewältigen, soweit 
dies planungsrechtlich zulässig und im Einzelfall möglich ist. 

Das Gebot der Konfliktbewältigung ist Folge des Abwägungsgebots aus § 1 Abs. 7 BauGB und 
verlangt, dass die durch Regelungen in den Bauleitplänen zurechenbar verursachten Konflikte 
grundsätzlich auch durch den Plan im Wege eines gerechten Ausgleichs der berührten Belange 
selbst gelöst werden. Im Rahmen der Bauleitplanung wurden alle öffentlichen und privaten Be-
lange und möglichen Konflikte ermittelt und gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegeneinander und unter-
einander gerecht abgewogen. 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

140 

 

Von einer abschließenden Konfliktbewältigung darf die Gemeinde Abstand nehmen, wenn die 
Durchführung der als notwendig erkannten Konfliktlösungsmaßnahmen außerhalb des Pla-
nungsverfahrens auf der Stufe der Verwirklichung der Planung sichergestellt ist. 
 
Mit dem Flächennutzungsplan wird die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osen-
dorfer See in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch den Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Der Bebauungsplan kann ebenso »planerische Zurückhaltung« üben und einzelne Problemlö-
sungen auf die nachgelagerte Vollzugsebene (Bsp. Artenschutzfachliches Monitoring, wasser-
rechtliches Genehmigungsverfahren von Steganlagen etc.) verlagern. Dem Gebot der Konflikt-
bewältigung ist in entsprechendem Maße Rechnung getragen worden 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird bereits berücksichtigt. 

 

L.5 Gefahr eines Verfahrensfehlers aufgrund ungenüg ender Informationen zu Risiken 
zur Umnutzung der Deponie und der Innenkippe 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan umfasst auch den 
Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die Golfplatzplanung. 

Die gesamte ehemalige Bergbaulandschaft am Hufeisensee einschließlich Deponie wird im Flä-
chennutzungsplan als Fläche, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen 
äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Natur-
gewalten erforderlich sind, sowie Flächen unter denen der Bergbau umgeht oder die für den Ab-
bau von Mineralien bestimmt sind dargestellt. 

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Nach 1990 sind um-
fangreiche Untersuchungen der Deponie durchgeführt worden, die zu dem Ergebnis kamen, 
dass eine Gefährdung von Schutzgütern derzeit nicht gegeben ist. Die bestehende Oberflächen-
abdichtung der Deponie darf aber durch Bodenprofilierungsarbeiten nicht zerstört werden. 

Ob und welche Bereiche der Deponie allerdings in die Golfplatzplanung einbezogen werden, 
regelt nicht der Flächennutzungsplan. Sondern dies müssen der Bebauungsplan bzw. die Aus-
führungsplanung regeln. 

Nach den derzeitigen Planungen sollen mit der Umsetzung des Bebauungsplanes auf der Depo-
nie Spielbahnen für Golf angelegt werden. Bei der Errichtung dieser Spielbahnen ist es nicht zu-
lässig, in die Deponieabdichtung einzugreifen. Darauf wird im Bebauungsplan hingewiesen. Es 
werden in der Begründung unter den Punkten 7.1.2 und 7.3.1 auf die Deponie hinsichtlich der 
Kennzeichnung als Altlast bzw. auf die Nutzungseinschränkung hingewiesen. 

Zur Deponie liegen Gutachten und Messergebnisse aus dem Monitoring nach der Abdichtung 
vor. Die zuständigen Behörden sind um Stellungnahme im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
gebeten worden. Die Ergebnisse sind in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt, finden 
sich als Hinweis auf dem Bebauungsplan sowie in der Begründung wieder und standen in der 
Öffentlichkeitsbeteiligung zur Verfügung. Insofern ist die Öffentlichkeit umfassend informiert wor-
den. 
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Die Prüfung, inwieweit ein Baugrund tragfähig ist bzw. welche Maßnahmen dafür notwendig sind, 
obliegt dem jeweiligen Vorhabenträger im Rahmen der Umsetzung seines Vorhabens. Der Be-
bauungsplan schafft lediglich den bauplanungsrechtlichen Rahmen für die Realisierung des Bau-
vorhabens.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

L.6 Verletzung des Grundsatzes des sparsamen Umgang s mit Grund und Boden 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Stadt Halle (Saale) ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional 
bedeutsame großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt besteht ein zunehmender Bedarf an viel-
fältigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Die sportliche und spielerische Betätigung des 
Einzelnen in großflächigen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert erreicht. Dienstleis-
tungsangebote und Infrastruktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst werden. Dem dient die 
planerische Sicherung eines Golfplatzes sowie weiterer Sport- und Freizeitnutzungen am Hufei-
sensee im Rahmen des Flächennutzungsplanes. 

Flächen für den Golfsport werden seit In-Kraft-Treten des Flächennutzungsplanes darin darge-
stellt, bisher aber im Bereich westlich des Osendorfer Sees. Diese Flächen wären für eine wirt-
schaftlich zu betreibende Golfanlage unter heutigen Gesichtspunkten zu klein und stehen zudem 
für diese Nutzung aus eigentumsrechtlichen Gründen nicht zur Verfügung. Am Hufeisensee gäbe 
es hingegen ausreichend geeignete Flächen auch für eine 27-Loch-Golfanlage, wie eine Mach-
barkeitsstudie belegte. Deshalb soll diese Nutzung das bisher im Flächennutzungsplan vorgese-
hene Nutzungsspektrum am Hufeisensee erweitern. Im Gegenzug soll die Nutzung Golfanlage 
am Osendorfer See nicht mehr dargestellt werden. 

Golfen und Fußballgolfen sind Sportarten mit einem großen Flächenbedarf. Für den Golfplatz an 
sich gibt es Richtwerte für den Flächenbedarf. Demnach sind für eine 18-Loch-Anlage durch-
schnittlich 100 ha notwendig (vgl. Bezirksregierung Düsseldorf: Golfplätze - Orientierungsrahmen 
für Standortbeurteilungen). Bei der geplanten Anlage sollen 27 Löcher realisiert werden mit einer 
Flächeninanspruchnahme von ca. 95 ha. Dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden wurde somit entsprochen. 

Dem Gebot des sparsamen Umganges mit Grund und Boden gem. § 1a Abs. 2 BauGB wird in 
der vorliegenden Planung auch dadurch Rechnung getragen, dass der Anteil der im Zusammen-
hang mit den Sportanlagen notwendigen Bauflächen begrenzt wurde. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird bereits berücksichtigt. 

 

L.7 Forderung nach Verbot von Motorbooten 

Die Nutzung von Motorbooten über das gegenwärtige Maß hinaus ist auszuschließen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke.  

Der Belang, die Nutzung von Motorbooten zu regeln bzw. auszuschließen, ist kein Belang der 
Flächennutzungsplanung.  

Entscheidungsvorschlag: 
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Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

L.8 Forderung nach Ausschluss eines Golfplatzes und  Campingplatzes 

Hinweis zu Pkt. 3.3 der Begründung: Golfplatz und Campingplatz sind aus planungs- und bau-
rechtlichen Gründen auszuschließen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen, exis-
tierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind deshalb die Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbe-
stimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt. Mit der Änderung 
des Flächennutzungsplanes sollen diese Nutzungsoptionen unter Einbeziehung von Ackerflä-
chen dort auch um den Golfsport, der bisher am Osendorfer See vorgesehen war, erweitert wer-
den. Gleichzeitig wurde eine Neuordnung der einzelnen Nutzungsmöglichkeiten vorgenommen 
(Badestellen, Camping). 

Die Stadt Halle (Saale) trägt damit dem Bedarf an diesen Nutzungen im Stadtgebiet, die zudem 
wichtige Funktionen als „weiche Standortfaktoren“ und zur Stärkung der oberzentralen Funktion 
der Stadt erfüllen, Rechnung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.9 Forderung nach Beteiligung anerkannter Umweltve rbände und der Öffentlichkeit 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Eine Beteiligung der Öffentlichkeit hat im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß den Vor-
gaben des Baugesetzbuches stattgefunden.  

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand am 
28.11.2012 in den Räumen der Halle Messe in Bruckdorf eine öffentliche Bürgerversammlung 
statt, die sowohl den Bebauungsplan als auch die Flächennutzungsplanänderung zum Inhalt 
hatte. 

Als ein weiterer Schritt zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden die Planunterlagen 
zum Flächennutzungsplan nach Bekanntmachung im Amtsblatt am 13.02.2013 vom 21.02.2012 
bis zum 07.03.2012 im Technischen Rathaus zur Einsichtnahme ausgelegt. 

Auch der vom Stadtrat beschlossene Entwurf der Flächennutzungsplanänderung wurde nach 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale) am 16.10.2013 vom 28.10.2013 bis 
29.11.2013 im Technischen Rathaus öffentlich ausgelegt. Im Rahmen dieser öffentlichen Ausle-
gung konnte die Öffentlichkeit auch Einsicht in die vorliegenden umweltrelevanten Stellungnah-
men und Gutachten nehmen. In diesem Zusammenhang hatten auch die anerkannten Umwelt-
verbände Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

L.10 Hinweis zum städtebaulichen Zielkonzept 

Städtebauliches Zielkonzept unzulässig, da Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz sowie Land- 
und Forstwirtschaft nicht berücksichtigt werden. 

Stellungnahme der Verwaltung: 
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Planerisches Ziel der Stadt Halle (Saale) ist es, das Potenzial des Hufeisensees und der ihn um-
gebenden Flächen zu nutzen und den See als Erholungsraum insbesondere für die Bevölkerung 
im Osten von Halle, aber auch als Raum mit stadtweiter Anziehungskraft zu entwickeln. Bereits 
in dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saale) waren Flächen um 
den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbestimmungen, u. a. Zeltplatz, Bade-
platz und Wassersportanlage, dargestellt worden. Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes 
sollen diese Nutzungsoptionen unter Einbeziehung von Ackerflächen dort auch um den Golf-
sport, der bisher am Osendorfer Seevorgesehen war, erweitert werden. Gleichzeitig wurde eine 
Neuordnung der einzelnen Nutzungsmöglichkeiten vorgenommen (Badestellen, Camping). 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für die Änderung des Flächennutzungsplanes, noch de-
taillierter im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan, sind die vorhandenen Vegetationsstruktu-
ren bewertet sowie die vorkommenden Tiere erfasst worden. Auf dieser Grundlage ist ermittelt 
worden, in welchem Umfang Natur und Landschaft durch die geplanten Vorhaben beeinträchtigt 
werden können. Die notwendigen Maßnahmen zur Minimierung, zur Vermeidung und zum Aus-
gleich gehen jedoch über die Betrachtungsebene des Flächennutzungsplanes hinaus und müs-
sen im Bebauungsplanverfahren geregelt werden bzw. sind im Zuge der Realisierung der kon-
kreten Vorhaben umzusetzen. Im Ergebnis der Bewertung wurde festgestellt, dass die im Zuge 
der Umsetzung der Planung beeinträchtigten Schutzgüter ausgeglichen werden können. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind im Umweltbericht in der Begründung zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes zusammengefasst dargestellt worden 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.11 Hinweise zu Kennzeichnungen, nachrichtliche Übernahmen und Hinweise 

L.12 Hinweise zu Zielen des Umweltschutzes 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

L.13 Hinweise zur Umweltprüfung 

Angaben bestätigen nur den bestehenden Arten- und Strukturreichtum und die klimatische Be-
deutung des Gebietes. Die daraus getroffenen Bewertungen werden als Grundlage für eine 
Rechtfertigung der Bebauungsplanung herangezogen. Auf Beeinträchtigung, Störung oder Zer-
störung von Natur und Landschaft wird hingegen in der Umweltprüfung nicht eingegangen. Damit 
besteht ein Widerspruch zwischen Analyse und Bewertung. Forderung nach Einschränkung des 
Badens und Beibehaltung der gegenwärtigen Wassersportnutzungen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Grundlage der Umweltprüfung ist eine Analyse und eine Bewertung der Ausgangssituation. Erst 
in einem zweiten Schritt werden die Auswirkungen ermittelt. Insofern besteht hier kein Wider-
spruch. 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 18. Juli 2012 den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungs-
plan und am 24.10.2012 den Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
mit dem Ziel gefasst, das Potenzial des Hufeisensees und der ihn umgebenden Flächen zu nut-
zen und den See als Erholungsraum insbesondere für die Bevölkerung im Osten von Halle, aber 
auch als Raum mit stadtweiter Anziehungskraft zu entwickeln. Dem entsprechen die Darstellun-
gen des Flächennutzungsplanes und die Festsetzungen des Bebauungsplanes. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 
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L.14 Forderung zur Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachter Belang und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

L.15 Forderung nach Ausschluss von Golf und Fußball golf 

Eine Nutzung der Flächen für den Golfsport, für Fußballgolfen o.ä. sollte ausgeschlossen wer-
den. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen, exis-
tierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind deshalb die Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbe-
stimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt. Mit der Änderung 
des Flächennutzungsplanes sollen diese Nutzungsoptionen unter Einbeziehung von Ackerflä-
chen dort auch um den Golfsport, der bisher am Osendorfer Seevorgesehen war, erweitert wer-
den. Gleichzeitig wurde eine Neuordnung der einzelnen Nutzungsmöglichkeiten vorgenommen 
(Badestellen, Camping). 

Die Stadt Halle (Saale) trägt damit dem Bedarf an diesen Nutzungen im Stadtgebiet, die zudem 
wichtige Funktionen als „weiche Standortfaktoren“ und zur Stärkung der oberzentralen Funktion 
der Stadt erfüllen, Rechnung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.16 Forderung nach ergebnisoffen geführtem Bebauungsplanverfahren 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachter Belang und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

L.17 Forderung nach Abstimmung mit umliegenden Geme inden 

Aufgrund überregionaler Bedeutung sind nicht nur unmittelbar anliegende Gemeinden am Ver-
fahren zu beteiligen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB hat eine Gemeinde den Bauleitplan mit den Nachbargemeinden abzu-
stimmen. Das ist parallel zur Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt. Die Umlandgemeinden Lands-
berg, Petersberg, Salzatal, Schkopau und Teutschenthal sowie der Landkreis Saalekreis wurden 
beteiligt und haben keine Einwände vorgebracht. Da die Nachbargemeinden der Stadt Halle 
(Saale) im Rahmen der Gemeindegebietsreform sehr groß geworden sind, sie mehr als das Ge-
biet des ehemaligen Saalkreises abdecken und Schkopau, Landsberg und Kabelsketal unmittel-
bar an den Freistaat Sachsen angrenzen, wurden damit nicht nur die im unmittelbaren Umfeld 
der Stadt gelegenen Orte beteiligt, sondern das Gebiet, für das eine Betroffenheit vorliegen 
könnte, erfasst. 

Aufgrund der überregionalen Bedeutung der Entwicklung des Raumes hat eine raumordnerische 
Abstimmung mit den dafür zuständigen Behörden (Landesverwaltungsamt, Regionale Planungs-
gemeinschaft) stattgefunden. Damit wurde der überregionalen Bedeutung des Vorhabens ent-
sprochen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 
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L.18 Fehlende frühzeitige Bürgerbeteiligung 

Es wurden Verfahrensschritte ausgelassen. Es wurde keine frühzeitige Bürgerbeteiligung durch-
geführt. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand am 
28.11.2012 in den Räumen der Halle Messe in Bruckdorf eine öffentliche Bürgerversammlung 
statt, die sowohl den Bebauungsplan als auch die Flächennutzungsplanänderung zum Inhalt 
hatte. 

Als ein weiterer Schritt zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden die Planunterlagen 
zum Flächennutzungsplan nach Bekanntmachung im Amtsblatt am 13.02.2013 vom 21.02.2012 
bis zum 07.03.2012 im Technischen Rathaus zur Einsichtnahme ausgelegt. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

L.19 Forderung nach Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

L.20 Hinweis auf Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vor Satzungsbeschluss 

L.21 Forderung nach Ausweisung der Hinweises 1, 7 und 8 als Auflage 

L.22 Forderung nach vollständiger Wiedergabe der Hinweise 7 und 8 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

L.23 Forderung nach Ausweisung Golf am Osendorfer S ee 

Variantenabwägung unzureichend, Verfügbarkeit und Erweiterung gegeben, Artenschutz und 
Wasser am Osendorfer See kein Problem 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die bisher im Flächennutzungsplan für eine Golfplatznutzung ausgewiesene Fläche am Osen-
dorfer See gehört einem privaten Eigentümer, der sie landwirtschaftlich nutzt. Es handelt sich 
demzufolge um eine bestehende, eigentumsrechtlich gesicherte Nutzung. Seitens des Eigentü-
mers besteht auch mittelfristig keinerlei Verkaufsabsicht. 

Gegen den Standort am Osendorfer See sprechen außerdem die geringere Größe und die un-
günstigere Verkehrserschließung und demzufolge die schlechtere Erreichbarkeit aus dem Stadt-
gebiet. 

Aus den vorgenannten Gründen ist der Standort im Rahmen der Standortalternativenprüfung 
(siehe auch Begründung zum Flächennutzungsplan, Umweltbericht Punkt 2.4) ausgeschlossen 
worden. Demzufolge ist für den Standort Osendorfer See keine vertiefende artenschutzrechtliche 
Untersuchung erforderlich gewesen. 

Die Aussage, dass es sich um eine weniger wertvolle Landschaft handelt, kann daher weder 
bestätigt noch verneint werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.24 Hinweis auf Einschränkung der Jagdrechte 

Tiefgreifende Gebietsveränderung behindert Pächter in Jagdrechten erheblich. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Die Jagdrechte sind kein Belang, der für den Flächennutzungsplan relevant ist. Erst durch die 
Realisierung der Vorhaben, z. B. des Golfplatzes, wird die Jagdausübung auf den Golfplatzflä-
chen eingeschränkt werden, da nach § 7 Landesjagdgesetz (LJagdG) Sportplätze zu den befrie-
deten Bereichen zählen, wo die Jagdausübung unzulässig ist. Da auch nach Aussage der unte-
ren Jagdbehörde kein Rechtsanspruch auf ein Jagdrecht und keine Entschädigungspflicht be-
steht, sind die daraus resultierenden Einschränkungen der Jagd hinzunehmen.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

L.25 Befürchtete Konflikte zwischen Angler und Bootsverleih 

L.26 Forderung nach Festsetzung von Bauflächen an den Badebereichen 

L.27 Fehlende Bewertung von Aufgrabungen und Aufschüttungen 

L.28 Forderung nach Ergänzung der Festsetzung 6.3 

L.29 Forderung nach Änderung der Pflanzqualität 

L.30 Fehlende Einbindung der Bürger 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 

L.31 Fehlende Alternativenplanung 

Es wurde keine ernste, unvoreingenommene und anlassunabhängige Alternativplanung durchge-
führt. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Zusammenhang mit der Änderung des Flächennutzungsplanes sind Standortalternativen für 
die Anlage eines Golfplatzes und für die Wakeboard-Anlage untersucht worden. Das Ergebnis 
steht in der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes im Umweltbericht unter Punkt 
2.4.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde berücksichtigt. 

 

L.32 Planungsrechtliche Einordnung Krienitzweg 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachter Belang und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 
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L.33 Fehlende Aussage zur künftigen Nutzung der im alten FNP noch der Landwirtschaft 
zugewiesenen Flächen  

Stellungnahme der Verwaltung:  

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes gemäß § 8 Abs. 2 BauGB konkreti-
siert wird. Die neuen Nutzungsdarstellungen für die bisher im Flächennutzungsplan als Flächen 
für die Landwirtschaft dargestellten Flächen am Hufeisensee sind dem Änderungsplan, der Be-
standteil der Vorlage zur Änderung des Flächennutzungsplanes ist, zu entnehmen. 

Erläutert werden diese Änderungen im Punkt 5.2 der Begründung zur Flächennutzungsplanände-
rung „Geänderte Darstellungen im Flächennutzungsplan“. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde berücksichtigt. 

 

L.34 Forderung nach bürgernaher und allgemeinverstä ndlicher Auslegung der Planun-
terlagen 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand am 
28.11.2012 in den Räumen der Halle Messe in Bruckdorf eine öffentliche Bürgerversammlung 
statt, die sowohl den aufzustellenden Bebauungsplan als auch die Flächennutzungsplanände-
rung am Hufeisensee und Osendorfer See zum Inhalt hatte. Dort wurden die Planungen erläu-
tert. 

Als ein weiterer Schritt zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden die Planunterlagen 
zum Flächennutzungsplan nach Bekanntmachung im Amtsblatt am 13.02.2012 vom 21.02.2012 
bis zum 07.03.2012 im Technischen Rathaus zur Einsichtnahme ausgelegt. Zu den Planunterla-
gen wurden Erläuterungen gegeben, wenn dies gewünscht wurde. 

Auch der vom Stadtrat beschlossene Entwurf der Flächennutzungsplanänderung wurde nach 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale) am 16.10.2013 vom 28.10.2013 bis 
29.11.2013 im Technischen Rathaus öffentlich ausgelegt. Im Rahmen dieser öffentlichen Ausle-
gung konnte die Öffentlichkeit auch Einsicht in die vorliegenden umweltrelevanten Stellungnah-
men und Gutachten nehmen. 

Zu den Planunterlagen wurde auf Wunsch der Bürger Erläuterungen gegeben. 

Der gesetzlichen Verpflichtung zur Öffentlichkeitsbeteiligung wurde damit entsprochen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde berücksichtigt. 

 

L.35 Hinweis, dass Gutachten nicht ausreichend berü cksichtigt wurden 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für die Änderung des Flächennutzungsplanes, noch de-
taillierter im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan, sind gutachterliche Untersuchungen in die 
Planung eingeflossen. So wurden z. B. die vorhandenen Vegetationsstrukturen bewertet sowie 
die vorkommenden Tiere erfasst worden. Auf dieser Grundlage ist ermittelt worden, in welchem 
Umfang Natur und Landschaft durch die geplanten Vorhaben beeinträchtigt werden können. Die 
notwendigen Maßnahmen zur Minimierung, zur Vermeidung und zum Ausgleich gehen jedoch 
über die Betrachtungsebene des Flächennutzungsplanes hinaus und müssen im Bebauungs-
planverfahren geregelt werden bzw. sind im Zuge der Realisierung der konkreten Vorhaben um-
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zusetzen. Im Ergebnis der Bewertung wurde festgestellt, dass die im Zuge der Umsetzung der 
Planung beeinträchtigten Schutzgüter ausgeglichen werden können. 

Desweiteren wurden Gutachten und Stellungnahmen zur Einbeziehung der Deponie in die Pla-
nungen und zur Nutzung der ehemaligen bergbaulich genutzten Flächen ausgewertet.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind im Umweltbericht in der Begründung zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes zusammengefasst dargestellt worden 

Einer Nutzung des Areals am Hufeisensee und am Osendorfer See stehen die gutachterlichen 
Aussagen nicht entgegen. Hinweise aus den Stellungnahmen und Gutachten in Bezug auf die 
konkret geplanten Maßnahmen müssen in den Festsetzungen des Bebauungsplanes bzw. in der 
Ausführungsplanung konkretisiert werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde berücksichtigt. 

 

L.36 Hinweis auf vorliegende ältere Gutachten, die beachtet werden sollten 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für die Änderung des Flächennutzungsplanes, noch de-
taillierter im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan, sind gutachterliche Untersuchungen in die 
Planung eingeflossen. So wurden z. B. die vorhandenen Vegetationsstrukturen bewertet sowie 
die vorkommenden Tiere erfasst worden. Auf dieser Grundlage ist ermittelt worden, in welchem 
Umfang Natur und Landschaft durch die geplanten Vorhaben beeinträchtigt werden können. Die 
notwendigen Maßnahmen zur Minimierung, zur Vermeidung und zum Ausgleich gehen jedoch 
über die Betrachtungsebene des Flächennutzungsplanes hinaus und müssen im Bebauungs-
planverfahren geregelt werden bzw. sind im Zuge der Realisierung der konkreten Vorhaben um-
zusetzen. Im Ergebnis der Bewertung wurde festgestellt, dass die im Zuge der Umsetzung der 
Planung beeinträchtigten Schutzgüter ausgeglichen werden können. 

Desweiteren wurden Gutachten und Stellungnahmen zur Einbeziehung der Deponie in die Pla-
nungen und zur Nutzung der ehemaligen bergbaulich genutzten Flächen ausgewertet.  

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind im Umweltbericht in der Begründung zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes zusammengefasst dargestellt worden 

Einer Nutzung des Areals am Hufeisensee und am Osendorfer See stehen die gutachterlichen 
Aussagen nicht entgegen. Hinweise aus den Stellungnahmen und Gutachten in Bezug auf die 
konkret geplanten Maßnahmen müssen in den Festsetzungen des Bebauungsplanes bzw. in der 
Ausführungsplanung konkretisiert werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde berücksichtigt. 

 

L.37 Hinweis, dass laut FNP eine andere als Golfnut zung auf der Deponie nicht zulässig 
ist 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Nutzungsmöglichkeiten der Deponie sind stark eingeschränkt. Zum einen rührt diese Ein-
schränkung von der problematischen ehemaligen Nutzung als Deponie her. Zum anderen ist die 
Lage im Außenbereich gemäß § 35 BauGB dafür ausschlaggebend. Der Flächennutzungsplan 
hat die Deponie bisher als sonstige Grünfläche dargestellt. Dies beschränkt die Nutzung im We-
sentlichen auf extensive Weidewirtschaft, so wie sie gegenwärtig praktiziert wird. 
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Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes wird die Deponie als Teil einer Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Golfanlage dargestellt. Das erweitert das derzeitige Nutzungsspektrum um 
die Möglichkeit, die Deponie in eine Sportanlage, in diesem Fall einen Golfplatz, einzubeziehen. 

Dieser Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Die bestehende 
Oberflächenabdichtung der Deponie darf allerdings durch Bodenprofilierungsarbeiten nicht zer-
stört werden. Vorhandene Grundwasser- bzw. Gasmessstellen müssen erhalten bleiben. Außer-
dem sind die sich in der Zwischenzeit herausgebildeten § 30 Biotope zu beachten. Dies gilt aber 
auch bei einer Nutzung als Sportfläche. Doch ob und welche Bereiche der Deponie in die Golf-
platzplanung einbezogen werden, müssen der Bebauungsplan bzw. die Ausführungsplanung 
regeln.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde berücksichtigt. 

 

L.38  Hinweis darauf, dass schon der FNP alle Auswi rkungen zu untersuchen hat 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan gemäß § 5 BauGB in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der 
durch einen Bebauungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. 
Erst der Bebauungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung 
der Grundstücke. Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die 
Darstellung der Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen 
können im Flächennutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht 
auf konkrete Auswirkungen hin untersucht. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.39 Hinweis, dass der Vergleich der Planungsvarian ten nicht ausreichend ist 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Zusammenhang mit der Änderung des Flächennutzungsplanes sind Standortalternativen für 
die Anlage eines Golfplatzes und für die Wakeboard-Anlage untersucht worden. Das Ergebnis 
steht in der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes im Umweltbericht unter Punkt 
2.4.  

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.40 Forderung nach Verzicht auf Wakeboard-Anlage u nd Minimierung Golfplatz 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Änderung des 
Flächennutzungsplanes dient der Darstellung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golf-
anlage auf der Westseite des Sees sowie der Erweiterung des bereits vorhandenen Wasser-
sportzentrums, z. B. durch eine Wakeboard-Anlage. 

Sowohl die Golfanlage als auch die Erweiterung des Wassersportzentrums sind wesentliche Be-
standteile des geplanten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch die mit weiteren 
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Nutzungen wie Baden und Camping die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die 
Einwohner und Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Die Stadt Halle (Saale) ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional 
bedeutsame großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt besteht ein zunehmender Bedarf an viel-
fältigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Die sportliche und spielerische Betätigung des 
Einzelnen in großflächigen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert erreicht. Dienstleis-
tungsangebote und Infrastruktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst werden. Dem dient die 
planerische Sicherung eines Golfplatzes sowie weiterer Sport- und Freizeitnutzungen am Hufei-
sensee im Rahmen des Flächennutzungsplanes. 

Die vorhandenen Flächen am Hufeisensee lassen die Realisierung eines 18- und eines 27-Loch-
Golfplatzes zu. Die Entscheidung darüber, ob ein 18- oder ein 27-Loch-Golfplatz wirtschaftlich 
ist, wird jedoch nicht im Flächennutzungsplanverfahren getroffen. Dennoch soll zur Erläuterung 
Folgendes ausgeführt werden: 

Eine 27-Loch-Anlage stellt eine optimale Betriebsgröße für eine zukunftsfähige Golfanlage dar. 
Die Kombination von 3 x 9 Löchern bietet Abwechslung und macht den Golfpark besonders at-
traktiv. So kann beispielsweise auf 18 Löchern ein Turnier gespielt werden, und gleichzeitig kön-
nen andere Golfer auf den weiteren 9 Löchern ihre Privatrunden spielen. 27 Löcher bieten daher 
den größten Kunden-Nutzen und genießen eine höhere Nachfrage als 18 Löcher oder nur 9 Lö-
cher. Der Deutsche Golfverband (DGV) hat ermittelt, dass Golfanlagen mit 27 Löchern in den 
letzten Jahren den höchsten Zuwachs an neuen Mitgliedern hatten. 

Auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind 27 Löcher interessant: Man hat 150 % der Kapazitä-
ten eines 18-Löcher-Platzes, braucht aber nur 2 Mitarbeiter mehr in der Platzpflege. 27-Löcher-
Plätze sind in der Regel wirtschaftlich stabiler als 18-Löcher-Plätze. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.41 Vorwurf, dass ein naturschutzfachlich-, gewäss er- und abfalltechnisch hochsensib-
les Gebiet nicht beachtet wird 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Belange des Natur- und Gewässerschutzes sowie die Auswirkungen der möglichen Einbe-
ziehung der Deponie wurden im Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan und im Aufstel-
lungsverfahren zum Bebauungsplan berücksichtigt. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in 
den Umweltberichten dargelegt. Grundlage für die Umweltberichte waren in Auftrag gegebene 
Gutachten u. a. zu Flora und Fauna, sowie Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentli-
cher Belange. 

Im Zuge der Planungen sind die vorhandenen Vegetationsstrukturen bewertet sowie die vor-
kommenden Tiere erfasst worden. Auf dieser Grundlage ist ermittelt worden, in welchem Umfang 
Natur und Landschaft durch die geplanten Vorhaben beeinträchtigt werden können. Die notwen-
digen Maßnahmen zur Minimierung, zur Vermeidung und zum Ausgleich gehen jedoch über die 
Betrachtungsebene des Flächennutzungsplanes hinaus, sondern müssen im Bebauungsplanver-
fahren geregelt werden und sind im Zuge der Realisierung der konkreten Vorhaben umzusetzen. 
Im Ergebnis der Bewertung wurde festgestellt, dass die beeinträchtigten Schutzgüter ausgegli-
chen werden können. 

Dem Naturschutz wird im Rahmen der Planung eine vorrangige Bedeutung beigemessen. Früh-
zeitig sind floristische und faunistische Sonderuntersuchungen durchgeführt worden sind, um 
Eingriffe in sensible Naturbereiche zu vermeiden. Im Bebauungsplan sind aus Sicht des Natur-
schutzes wertvolle Flächen (Wald, § 30 Biotope …) als zu erhalten zu kennzeichnen und bereits 
realisierte Ausgleichsmaßnahmen nachrichtlich zu übernehmen. Auch hinsichtlich des Vorkom-
mens geschützter Tierarten sind Maßnahmen zum Erhalt der Populationen im Planungsraum im 
Bebauungsplan zu regeln. Mit einem vielschichtigen Maßnahmenpaket wird den Belangen von 
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Natur und Landschaft in der Bebauungsplanung und später auch in der konkreten Ausführungs-
planung gebührend Rechnung getragen werden. 

Für den geplanten Golfplatz wird eine naturnahe Gestaltung angestrebt, so dass im Ergebnis der 
Umsetzung der Planung sogar eine größere Artenvielfalt zu erwarten ist, als im Bestand und in 
der angrenzenden Kulturlandschaft vorhanden. Es gibt heute in Deutschland bereits mehr als 
100 ökologisch zertifizierte Golfplätze. So wachsen beispielsweise auf dem Golfplatz Hubbelrath 
(Nordrhein-Westfalen) 18 Rote-Liste-Pflanzen. (Quelle: National Geographic Deutschland, Heft 
10/2012, Seite(n) 24 bis 30). 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.42 Forderung nach einem Volksentscheid zu der Pla nung 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes und zur Aufstellung des Bebauungs-
planes werden auf der Grundlage der im Baugesetzbuch enthaltenen Verfahrensvorschriften 
einschließlich der erforderlichen Beteiligung der Öffentlichkeit durchgeführt. In einem zweistufi-
gen Beteiligungsverfahren (frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und Beteiligung zum Ent-
wurf der Planung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB) wird der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung gegeben. So ist es auch in den Verfahren zur Änderung des Flächennutzungs-
planes Nr. 23 und zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 158 gewesen. Volksentscheide sind 
keine Vorgabe des Baugesetzbuches. 

Der Stadtrat hat die Aufstellungsbeschlüsse für die beiden Verfahren gefasst und die Entwürfe 
der Planungen zur öffentlichen Auslegung bestimmt. Der Stadtrat wird nach derzeitigem Kennt-
nisstand auch die Abwägung der zu diesen Vorhaben eingegangenen Stellungnahmen sachge-
recht vornehmen und die abschließende Entscheidung zu den Planungen treffen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.43 Vorschlag, Sportarten vom Osendorfer See an de n Hufeisensee zu verlagern 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Am Hufeisensee sollen über die Flächennutzungsplanänderungen Voraussetzungen geschaffen 
werden, dass sich dort ein Freizeit- und Erholungsraum für verschiedene Sport- und Freizeitnut-
zungen etablieren kann. Ob es in dem Zusammenhang Verlagerungen von Sportarten vom O-
sendorfer See an den Hufeisensee geben kann, ist kein Belang, der für den Flächennutzungs-
plan relevant ist. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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L.44 Vorwurf der falschen Flächenbilanzierung im FN P 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die unter Punkt 6 der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplanes enthaltene Flä-
chenbilanz stellt die Veränderung bezüglich der Flächendarstellungen im FNP - bisher und ge-
plant - gegenüber. Dieser Gegenüberstellung mit Flächenzugewinn und Flächenverlust allein aus 
der zeichnerischen Darstellung heraus ist richtig widergegeben. Es handelt sich nicht um eine 
Bilanzierung im Sinne eine Eingriff- und Ausgleichsbilanzierung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.45 Forderung nach Herausnahme der Innenkippe und der Deponie aus der Darstellung 
als Grünfläche mit Zweckbestimmung Golfplatz 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Stadt Halle (Saale) ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional 
bedeutsame großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt besteht ein zunehmender Bedarf an viel-
fältigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Die sportliche und spielerische Betätigung des 
Einzelnen in großflächigen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert erreicht. Dienstleis-
tungsangebote und Infrastruktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst werden. Dem dient die 
planerische Sicherung eines Golfplatzes sowie weiterer Sport- und Freizeitnutzungen am Hufei-
sensee im Rahmen des Flächennutzungsplanes. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes dient der Darstellung einer Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Golfanlage im Wesentlichen auf der Westseite des Sees. Die Flächendarstel-
lung Grünfläche umfasst aber auch Teile der Innenkippe. Damit ist für die Golfplatzplanung die 
Möglichkeit gegeben, auch diese Bereiche einzubeziehen, falls es erforderlich ist. Für einen Aus-
schluss der Golfplatznutzung auf der Innenkippe gab es keinen sachlichen Grund. 

Die Golfanlage ist ein wichtiger Bestandteil des geplanten Freizeit- und Erholungsraumes Hufei-
sensee, durch den mit weiteren Nutzungen wie Baden und Wassersport die Attraktivität des Be-
reiches um den Hufeisensee für die Einwohner und Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Welche Bereiche der am Hufeisensee dargestellten Grünfläche für die Golfanlage tatsächlich 
benötigt werden, wird in der Bebauungsplanung bzw. in der Ausführungsplanung festgelegt. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.46 Vorwurf der unzureichenden und fehlerhaften In teressenabwägung bei der 
Planaufstellung 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Nach § 1 Absatz VII BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und priva-
ten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Das aus dem Rechtsstaats-
prinzip des Artikel 20 Absatz III GG abgeleitete Abwägungsgebot ist kennzeichnend für jede 
rechtsstaatliche Planung und verpflichtet auch die planende Gemeinde bei der Aufstellung des 
Flächennutzungsplans, von Bebauungsplänen und anderen Satzung nach dem BauGB. 

Gleichzeitig steht das Abwägungsgebot aber mit der in § 2 Absatz I Satz 1 BauGB niedergeleg-
ten Gestaltungsfreiheit bei der Aufstellung der Bauleitpläne in engem Zusammenhang, wonach 
Bauleitpläne von den Gemeinden in eigener Verantwortung aufzustellen sind, sobald und soweit 
es erforderlich ist. 
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Die Anforderungen, die an den Abwägungsvorgang zu stellen sind, sind seit langem durch 
höchstrichterliche Rechtsprechung des BVerwG (Urt. V. 12.12.1969 Az 4 C 105.68) geklärt. Das 
Abwägen als Vorgang besteht danach aus der Ermittlung und der Zusammenstellung der berühr-
ten Belange einerseits und sodann der anschließenden Gewichtung des so ermittelten und zu-
sammengestellten Abwägungsmaterials. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden die berührten Belange ermittelt und zusammen-
gestellt. Diese Belange wurden, dem Rechtsstaatsprinzip des Artikel 20 Absatz III GG folgend 
die öffentlichen und privaten Belange gerecht gegeneinander und untereinander abzuwägen, 
gewichtet. Die Ergebnisse fanden dahingehend Eingang in die Planung, dass zwischen wider-
streitenden Belangen ein angemessener Ausgleich hergestellt wurde. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird berücksichtigt. 

 

L.47 Hinweis auf unzureichende Prognose der zu erwa rtenden Umweltauswirkungen 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Bauleitplanung ist die Notwendigkeit zur Betrachtung der einzelnen Schutzgüter impliziert. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen sind im Umweltbericht dargelegt. Frühzeitig sind floristische 
und faunistische Sonderuntersuchungen durchgeführt worden sind, um Eingriffe in sensible Na-
turbereiche zu vermeiden. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes, noch detaillierter im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan, sind die 
vorhandenen Vegetationsstrukturen bewertet sowie die vorkommenden Tiere erfasst worden. Auf 
dieser Grundlage ist ermittelt worden, in welchem Umfang Natur und Landschaft durch die ge-
planten Vorhaben beeinträchtigt werden können. Die notwendigen Maßnahmen zur Minimierung, 
zur Vermeidung und zum Ausgleich gehen jedoch über die Betrachtungsebene des Flächen-
nutzungsplanes hinaus, sondern müssen im Bebauungsplanverfahren geregelt werden und sind 
im Zuge der Realisierung der konkreten Vorhaben umzusetzen. Im Ergebnis der Bewertung wur-
de festgestellt, dass die beeinträchtigten Schutzgüter ausgeglichen werden können. Im Zuge der 
Planungen wurden weitere Gutachten und Untersuchungen zum Schallschutz, zur Deponie zur 
Standsicherheit der Böschungen usw. berücksichtigt, sofern dies auf der Ebene des Flächennut-
zungsplanes möglich war. 

Weitergehende Untersuchungen zu den Auswirkungen konkreter Planungen sind dem Bebau-
ungsplan und der Ausführungsplanung vorbehalten. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde berücksichtigt. 

 

L.48 Vorwurf, die Planungen seien überdimensioniert  
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächen-
nutzungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Be-
bauungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Änderung 
des Flächennutzungsplanes dient der Darstellung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Golfanlage auf der Westseite des Sees sowie der Erweiterung des bereits vorhandenen Wasser-
sportzentrums, z. B. durch eine Wakeboard-Anlage. 

Sowohl die Golfanlage als auch die Erweiterung des Wassersportzentrums sind wesentliche Be-
standteile des geplanten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch die mit weiteren 
Nutzungen wie Baden und Camping die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die 
Einwohner und Gäste der Stadt erhöht werden soll. 
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Die Stadt Halle (Saale) ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional 
bedeutsame großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt besteht ein zunehmender Bedarf an viel-
fältigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Die sportliche und spielerische Betätigung des 
Einzelnen in großflächigen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert erreicht. Dienstleis-
tungsangebote und Infrastruktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst werden. Dem dient die 
planerische Sicherung eines Golfplatzes sowie weiterer Sport- und Freizeitnutzungen am Hufei-
sensee im Rahmen des Flächennutzungsplanes. 

Die dargestellten Flächen für Golf und für eine mögliche Wakeboard-Anlage orientieren sich an 
dem Flächenbedarf vergleichbarer Anlagen. 

Die vorhandenen Flächen am Hufeisensee lassen die Realisierung eines 18- und eines 27-Loch-
Golfplatzes zu. Die Entscheidung darüber, ob ein 18- oder ein 27-Loch-Golfplatz wirtschaftlich 
ist, wird jedoch nicht im Flächennutzungsplanverfahren getroffen. Dennoch soll zur Erläuterung 
Folgendes ausgeführt werden: 

Eine 27-Loch-Anlage stellt eine optimale Betriebsgröße für eine zukunftsfähige Golfanlage dar. 
Die Kombination von 3 x 9 Löchern bietet Abwechslung und macht den Golfpark besonders at-
traktiv. So kann beispielsweise auf 18 Löchern ein Turnier gespielt werden, und gleichzeitig kön-
nen andere Golfer auf den weiteren 9 Löchern ihre Privatrunden spielen. 27 Löcher bieten daher 
den größten Kunden-Nutzen und genießen eine höhere Nachfrage als 18 Löcher oder nur 9 Lö-
cher. Der Deutsche Golfverband (DGV) hat ermittelt, dass Golfanlagen mit 27 Löchern in den 
letzten Jahren den höchsten Zuwachs an neuen Mitgliedern hatten. 

Auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind 27 Löcher interessant: Man hat 150 % der Kapazitä-
ten eines 18-Löcher-Platzes, braucht aber nur 2 Mitarbeiter mehr in der Platzpflege. 27-Löcher-
Plätze sind in der Regel wirtschaftlich stabiler als 18-Löcher-Plätze. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.49 Forderung Herausnahme der Deponie und der Inne nkippenfläche 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Stadt Halle (Saale) ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional 
bedeutsame großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt besteht ein zunehmender Bedarf an viel-
fältigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Die sportliche und spielerische Betätigung des 
Einzelnen in großflächigen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert erreicht. Dienstleis-
tungsangebote und Infrastruktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst werden. Dem dient die 
planerische Sicherung eines Golfplatzes sowie weiterer Sport- und Freizeitnutzungen am Hufei-
sensee im Rahmen des Flächennutzungsplanes. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes dient der Darstellung einer Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Golfanlage im Wesentlichen auf der Westseite des Sees. Die Flächendarstel-
lung Grünfläche umfasst aber auch die Deponie und Teile der Innenkippe. Damit ist für die Golf-
platzplanung die Möglichkeit gegeben, auch diese Bereiche einzubeziehen, falls dies erforderlich 
ist. Für einen Ausschluss der Golfplatznutzung auf der Innenkippe oder auf der Deponie gab es 
keinen sachlichen Grund. Gutachterlicherseits wurde die Einbeziehung dieser Bereiche nicht 
ausgeschlossen. 

Die Golfanlage ist ein wichtiger Bestandteil des geplanten Freizeit- und Erholungsraumes Hufei-
sensee, durch den mit weiteren Nutzungen wie Baden und Wassersport die Attraktivität des Be-
reiches um den Hufeisensee für die Einwohner und Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Welche Bereiche der am Hufeisensee dargestellten Grünfläche für die Golfanlage tatsächlich 
benötigt werden, entscheidet sich in der konkreteren Bebauungsplanung bzw. in der Ausfüh-
rungsplanung. 
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Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.50 Hinweis auf Problem der Nachbarschaft der Fläc hennutzungen Industrie und Erho-
lung 

Stellungnahme der Verwaltung: 

In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan wird eine Grünfläche mit Versorgungs-
funktion und der Zweckbestimmung Zeltplatz, Badeplatz/Freibad und Wassersportanlage auf der 
Westseite des Hufeisensees dargestellt. Durch die Trasse der HES getrennt schlossen sich 
nordwestlich davon gewerbliche Bauflächen zur Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebie-
tes Halle-Ost an. Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes wird der Bereich der Grünfläche 
mit Versorgungsfunktion erweitert, um westlich des Hufeisensees unter Einbeziehung von land-
wirtschaftlich genutzten Flächen einen Golfplatz anlegen zu können. 

Die gewerblichen Bauflächen wurden zu großen Teilen mit dem Bebauungsplan Nr. 146 „Gewer-
begebiet Grenzstraße – Europachaussee (HES)“ überplant. Dieser Bebauungsplan ist rechtskräf-
tig. Die bestehenden Rechte werden durch die Änderung des Flächennutzungsplanes nicht in 
Frage gestellt. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 146 wurden die schutzbedürftigen Nutzungen im 
Umfeld berücksichtigt. Die jetzt geplanten Nutzungen für Freizeit und Erholung am Hufeisensee 
sind keinesfalls sensibler als die bestehenden Nutzungen. Die Ausübung aller zulässigen Nut-
zungen sowie der benannte Entwicklungsspielraum im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 146 „Gewerbegebiet Grenzstraße - Europachaussee (HES)“sind nicht gefährdet. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde berücksichtigt. 

 

L.51 Forderung nach Darstellung einer Gewerbe-/bzw.  Industriefläche für einzelne Flur-
stücke im Geltungsbereich 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der 1998 in Kraft getretene Flächennutzungsplan stellt den Bereich, in dem die genannten Flur-
stücke liegen, als Fläche für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbesei-
tigung, Zweckbestimmung Wasser, und als sonstige Grünfläche mit der Zweckbestimmung Ver-
kehrsbegleitgrün dar. Über die Flurstücke verlief die Vorhaltetrasse der Haupterschließungsstra-
ße für die Gewerbegebiete Halle Ost (HES). 

Bei den angegebenen Flurstücken handelt es sich um Flächen im Außenbereich gemäß § 35 
BauGB. Dort sind Ver- und Entsorgungsanlagen zulässig, eine gewerbliche Nutzung jedoch 
nicht. Im Flächennutzungsplan wurde deshalb auf die Darstellung als gewerbliche Baufläche 
verzichtet. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.52 Forderung nach Verzicht auf Beschränkung der Z ahl der Badestellen 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Mit der Festle-
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gung bestimmter Nutzungsbereiche schon im Flächennutzungsplan soll die bisher ungeordnete 
Nutzung am Hufeisensee im Interesse von Natur- und Landschaft geregelt werden. So werden 
zum Beispiel an drei Uferabschnitten Badebereiche dargestellt, die heute bereits intensiv genutzt 
werden, obwohl der See kein Badegewässer ist. Die Beschränkung auf drei Badebereichen dient 
der Umsetzung des Entwicklungsziels, entsprechend andere Teilbereiche zu schonen, um eine 
ungestörte Entwicklung der Ufervegetation zu gewährleisten. 

Das Baden soll an ausgewählten, standsicheren Uferabschnitten gemäß Untersuchungen des 
Landesamtes für Geologie und Bergwesen zugelassen werden. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die Badebereiche am See geordnet und konkret 
festgesetzt werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.53 Vorschlag zur Anlage eines Baum-und Buschstrei fens zwischen Landwirtschafts-
flächen und See 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Darstellung 
einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golf lässt in der konkreten Ausgestaltung, z. B. über 
den Bebauungsplan, auch die Anlage eines Baum- und Buschstreifens zu, wenn dieser erforder-
lich und sinnvoll sein sollte. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.54 Forderung zur Aufstellung von Müllbehältern an  den Zufahrtstraßen zum See 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung.  

Das Aufstellen von Müllbehältern ist kein Belang, der für den Flächennutzungsplan relevant ist. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

L.55 Frage, ob eine Infrastruktur für Badegäste vor gesehen ist 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung.  
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Die Bereitstellung von Infrastruktur für die Badegäste ist kein Belang, der für den Flächennut-
zungsplan relevant ist. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

L.56 Ablehnung des Aufbaus eines Wassersportzentrum s 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen, exis-
tierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind deshalb die Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbe-
stimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt. Der Ausbau der be-
reits bestehenden Wassersportmöglichkeiten am Hufeisensee ist also Teil des planerischen Ziel-
konzeptes, das vom Stadtrat mit den Beschlüssen zur Aufstellung des Bebauungsplanes und zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes bestätigt wurde. Damit soll eine Konzentration des Was-
sersports am Ostufer der Innenkippe ermöglicht und planungsrechtlich gesichert werden. 

Seitens der Wassersportler gibt es zudem seit langem Bemühungen, die teils sanierungsbedürf-
tigen Gebäude durch Neubebauung zu ersetzen. Voraussetzung dafür ist auch hier die Schaf-
fung von Planungsrecht. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes sieht deshalb auf der Innenkippe eine Sonderbauflä-
che mit der Zweckbestimmung Wassersport vor, um dem bereits bestehenden Wassersportzent-
rum die Möglichkeit der Erweiterung einzuräumen. Ziel des Wassersportzentrums ist es, sich als 
Leistungszentrum zu etablieren. Im Hinblick auf eine mittelfristig in Aussicht gestellte olympische 
Disziplin „Wakeboard“ könnte das Angebot des Wasserskiclubs, der seit vielen Jahren sehr er-
folgreich an nationalen und internationalen Wettkämpfen teilnimmt, auf dieser Fläche auch durch 
ein solche Anlage ergänzt werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

L.57 Feststellung, dass die bisherige Darstellung i m FNP ausreichend ist 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Aus planungsrechtlicher Sicht ist das gesamte Areal des Hufeisensees als Außenbereich im Sin-
ne des § 35 BauGB einzuordnen. Demzufolge sind die Errichtung eines Golfplatzes mit den da-
zugehörigen Einrichtungen, der Bau eines Campingplatzes und eines Freibades sowie eine mög-
liche Erweiterung oder Neuordnung des Wassersportzentrums in der gegenwärtigen planungs-
rechtlichen Situation nicht möglich. 

Seitens der Wassersportler gibt es seit langem Bemühungen, die teils sanierungsbedürftigen 
Gebäude durch Neubebauung zu ersetzen. Voraussetzung dafür ist auch hier die Schaffung von 
Planungsrecht. 

Zudem ist seitens der Golfpark Hufeisensee GmbH & Co. KG das Ansinnen an die Stadt heran-
getragen worden, am Hufeisensee einen Golfplatz zu errichten.  

Die Stadt will außerdem das „wilde“ Baden am See ordnen und den vorhandenen Rundweg aus-
zubauen. Aus vorgenannten Gründen ergibt sich hier für die Stadt das Erfordernis, planerisch 
tätig zu werden und über ein Bebauungsplanverfahren die planungsrechtlichen Grundlagen zur 
Umsetzung der vorgenannten Vorhaben zu schaffen. 

Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (Entwicklungsgebot gemäß 
§ 8 Abs. 2 BauGB). In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind zwar Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbestim-
mungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt, reichen jedoch insbe-
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sondere wegen der Einbeziehung des Golfsportes nicht mehr aus. Flächen für den Golfsport 
waren im Flächennutzungsplan bisher nur im Bereich westlich des Osendorfer Sees dargestellt, 
wären aber für eine wirtschaftlich zu betreibende Golfanlage unter heutigen Gesichtspunkten zu 
klein und stehen zudem für diese Nutzung aus eigentumsrechtlichen Gründen nicht zur Verfü-
gung. Am Hufeisensee gäbe es hingegen ausreichend geeignete Flächen auch für eine 27-Loch-
Golfanlage, wie eine Machbarkeitsstudie belegte. Deshalb soll diese Nutzung das bisher im Flä-
chennutzungsplan vorgesehene Nutzungsspektrum am Hufeisensee erweitern. Im Gegenzug soll 
die Nutzung Golfanlage am Osendorfer See nicht mehr dargestellt werden. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist erforderlich. 

Entscheidungsvorschlag:  

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.58 Forderung nach ergebnisoffenem FNP-Änderungsve rfahren 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Für die Stadt Halle ergibt sich gemäß § 1 Abs. 3 BauGB die Notwendigkeit zur Durchführung 
eines Bauleitplanverfahrens, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist. Ein ergebnisoffener Ansatz kann gemäß den Vorgaben des BauGB bei der 
Aufstellung eines Bauleitplanes nicht gewählt werden, da der Aufstellung ein Planungserfordernis 
zugrunde liegen muss. Das Planungserfordernis ergab sich in diesem Fall aus der Schaffung von 
Baurecht für verschiedene geplante und bereits vorhandene Sport- und Freizeitnutzungen sowie 
aus der Notwendigkeit der der städtebaulichen Ordnung im Erholungsraum.  

Dazu hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 18. Juli 2012 den Aufstellungsbeschluss zum Bebau-
ungsplan mit dem Ziel gefasst, das Potenzial des Hufeisensees und der ihn umgebenden Flä-
chen zu nutzen und den See als Erholungsraum insbesondere für die Bevölkerung im Osten von 
Halle, aber auch als Raum mit stadtweiter Anziehungskraft zu entwickeln.  

Bereits im bestehenden rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Halle ist der Hufeisensee 
für Freizeit, Erholung, Camping und Wassersport vorgesehen. Die Änderung des Flächennut-
zungsplanes ist u. a. erforderlich, um das vorhandene Nutzungsspektrum um die Möglichkeit 
einer Golfanlage zu erweitern 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.59 Hinweis auf fehlende Nachweise des Nutzens für  die Bürger der Stadt 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Sowohl die Golfanlage als auch die Erweiterung des Wassersportzentrums sind wesentliche Be-
standteile des geplanten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch die mit weiteren 
Nutzungen wie Baden und Camping die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die 
Einwohner und Gäste der Stadt erhöht werden soll. Damit wird den planerischen Überlegungen 
gefolgt, das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen. Schon in dem 1998 in 
Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saale) sind die Flächen um den Hufei-
sensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbestimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und 
Wassersportanlage, dargestellt worden. 

Die Stadt Halle (Saale) ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional 
bedeutsame großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt aber auch in der Region besteht ein zu-
nehmender Bedarf an vielfältigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Die sportliche und spie-
lerische Betätigung des Einzelnen in großflächigen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert 
erreicht. Dienstleistungsangebote und Infrastruktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst wer-
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den. Dem dient die planerische Sicherung eines Golfplatzes sowie weiterer Sport- und Freizeit-
nutzungen am Hufeisensee im Rahmen des Flächennutzungsplanes. 

Grundsätzlich gehört ein Golfplatz für ein Oberzentrum wie die Stadt Halle zu einer angemesse-
nen Ausstattung an Sport- und Freizeiteinrichtungen. Ein Golfplatz im Stadtgebiet von Halle wird 
als ein wichtiger sogenannter „weicher“ Standortfaktor gesehen. 

In Halle selbst besteht zudem eine Nachfrage. Es gibt derzeit zahlreiche Golfer, die die Anlagen 
in Leipzig oder Meisdorf nutzen. Angesichts des an Beliebtheit gewinnenden Golfsports, der ab 
2016 olympische Disziplin wird, wird von einer potenziellen Mitgliederzahl des Golfclubs am Huf-
eisensee von 800 Mitgliedern ausgegangen. Die Anlage eines Golfplatzes ist für die Stadt Halle 
also ein Standortfaktor, der zur Attraktivität der Stadt als Wohnort beiträgt. Gleichzeitig erfolgt so 
eine Stärkung der oberzentralen Funktion. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.60 Keine Notwendigkeit einer erneuten FNP-Änderun g am Hufeisensee 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Aus planungsrechtlicher Sicht ist das gesamte Areal des Hufeisensees als Außenbereich im Sin-
ne des § 35 BauGB einzuordnen. Demzufolge sind die Errichtung eines Golfplatzes mit den da-
zugehörigen Einrichtungen, der Bau eines Campingplatzes und eines Freibades sowie eine mög-
liche Erweiterung oder Neuordnung des Wassersportzentrums in der gegenwärtigen planungs-
rechtlichen Situation nicht möglich. 

Seitens der Wassersportler gibt es seit langem Bemühungen, die teils sanierungsbedürftigen 
Gebäude durch Neubebauung zu ersetzen. Voraussetzung dafür ist auch hier die Schaffung von 
Planungsrecht. 

Zudem ist seitens der Golfpark Hufeisensee GmbH & Co. KG das Ansinnen an die Stadt heran-
getragen worden, am Hufeisensee einen Golfplatz zu errichten. 

Die Stadt will außerdem das „wilde“ Baden am See ordnen und den vorhandenen Rundweg aus-
zubauen. Aus vorgenannten Gründen ergibt sich hier für die Stadt das Erfordernis, planerisch 
tätig zu werden und über ein Bebauungsplanverfahren die planungsrechtlichen Grundlagen zur 
Umsetzung der vorgenannten Vorhaben zu schaffen. 

Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln (Entwicklungsgebot gemäß 
§ 8 Abs. 2 BauGB). In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind zwar Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbestim-
mungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt, reichen jedoch insbe-
sondere wegen der Einbeziehung des Golfsportes nicht mehr aus. Flächen für den Golfsport 
waren im Flächennutzungsplan bisher nur im Bereich westlich des Osendorfer Sees dargestellt, 
wären aber für eine wirtschaftlich zu betreibende Golfanlage unter heutigen Gesichtspunkten zu 
klein und stehen zudem für diese Nutzung aus eigentumsrechtlichen Gründen nicht zur Verfü-
gung. Am Hufeisensee gäbe es hingegen ausreichend geeignete Flächen auch für eine 27-Loch-
Golfanlage, wie eine Machbarkeitsstudie belegte. Deshalb soll diese Nutzung das bisher im Flä-
chennutzungsplan vorgesehene Nutzungsspektrum am Hufeisensee erweitern. Im Gegenzug soll 
die Nutzung Golfanlage am Osendorfer See nicht mehr dargestellt werden. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist erforderlich. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 
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L.61 Forderung, die beabsichtigten Nutzungen auf ei n erträgliches Maß zurückzu-
schrauben 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächen-
nutzungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Be-
bauungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Die Änderung 
des Flächennutzungsplanes dient der Darstellung einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Golfanlage auf der Westseite des Sees sowie der Erweiterung des bereits vorhandenen Wasser-
sportzentrums, z. B. durch eine Wakeboard-Anlage. 

Sowohl die Golfanlage als auch die Erweiterung des Wassersportzentrums sind wesentliche Be-
standteile des geplanten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch die mit weiteren 
Nutzungen wie Baden und Camping die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die 
Einwohner und Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Die Stadt Halle (Saale) ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional 
bedeutsame großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt besteht ein zunehmender Bedarf an viel-
fältigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Die sportliche und spielerische Betätigung des 
Einzelnen in großflächigen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert erreicht. Dienstleis-
tungsangebote und Infrastruktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst werden. Dem dient die 
planerische Sicherung eines Golfplatzes sowie weiterer Sport- und Freizeitnutzungen am Hufei-
sensee im Rahmen des Flächennutzungsplanes. 

Die dargestellten Flächen für Golf und für eine mögliche Wakeboard-Anlage orientieren sich an 
dem Flächenbedarf vergleichbarer Anlagen. Gemäß den Aussagen des Umweltberichtes sind die 
dargestellten Nutzungsmöglichkeiten an diesem Standort verträglich. 

Die vorhandenen Flächen am Hufeisensee lassen die Realisierung eines 18- und eines 27-Loch-
Golfplatzes zu. Die Entscheidung darüber, ob ein 18- oder ein 27-Loch-Golfplatz wirtschaftlich 
ist, wird jedoch nicht im Flächennutzungsplanverfahren getroffen. Dennoch soll zur Erläuterung 
Folgendes ausgeführt werden: 

Eine 27-Loch-Anlage stellt eine optimale Betriebsgröße für eine zukunftsfähige Golfanlage dar. 
Die Kombination von 3 x 9 Löchern bietet Abwechslung und macht den Golfpark besonders at-
traktiv. So kann beispielsweise auf 18 Löchern ein Turnier gespielt werden, und gleichzeitig kön-
nen andere Golfer auf den weiteren 9 Löchern ihre Privatrunden spielen. 27 Löcher bieten daher 
den größten Kunden-Nutzen und genießen eine höhere Nachfrage als 18 Löcher oder nur 9 Lö-
cher. Der Deutsche Golfverband (DGV) hat ermittelt, dass Golfanlagen mit 27 Löchern in den 
letzten Jahren den höchsten Zuwachs an neuen Mitgliedern hatten. 

Auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind 27 Löcher interessant: Man hat 150 % der Kapazitä-
ten eines 18-Löcher-Platzes, braucht aber nur 2 Mitarbeiter mehr in der Platzpflege. 27-Löcher-
Plätze sind in der Regel wirtschaftlich stabiler als 18-Löcher-Plätze. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.62 Forderung nach Darstellung der Nutzung der Beb auung für die Bevölkerung 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Nutzen der Planungen am Hufeisensee und Osendorfer See sind in der Begründung zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes darlegt worden. Sowohl die Golfanlage als auch die Er-
weiterung des Wassersportzentrums sind wesentliche Bestandteile des geplanten Freizeit- und 
Erholungsraumes Hufeisensee, durch die mit weiteren Nutzungen wie Baden und Camping die 
Attraktivität des Bereiches um den Hufeisensee für die Einwohner und Gäste der Stadt erhöht 
werden soll. Damit wird den planerischen Überlegungen gefolgt, das Areal am Hufeisensee für 
die Naherholung zu erschließen. Schon in dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan 
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der Stadt Halle (Saale) sind die Flächen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen 
Zweckbestimmungen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt worden. 

Die Stadt Halle (Saale) ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional 
bedeutsame großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt aber auch in der Region besteht ein zu-
nehmender Bedarf an vielfältigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Die sportliche und spie-
lerische Betätigung des Einzelnen in großflächigen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert 
erreicht. Dienstleistungsangebote und Infrastruktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst wer-
den. Dem dient die planerische Sicherung eines Golfplatzes sowie weiterer Sport- und Freizeit-
nutzungen am Hufeisensee im Rahmen des Flächennutzungsplanes. 

Grundsätzlich gehört ein Golfplatz für ein Oberzentrum wie die Stadt Halle zu einer angemesse-
nen Ausstattung an Sport- und Freizeiteinrichtungen. Ein Golfplatz im Stadtgebiet von Halle wird 
als ein wichtiger sogenannter „weicher“ Standortfaktor gesehen. 

In Halle selbst besteht zudem eine Nachfrage. Es gibt derzeit zahlreiche Golfer, die die Anlagen 
in Leipzig oder Meisdorf nutzen. Angesichts des an Beliebtheit gewinnenden Golfsports, der ab 
2016 olympische Disziplin wird, wird von einer potenziellen Mitgliederzahl des Golfclubs am Huf-
eisensee von 800 Mitgliedern ausgegangen. Die Anlage eines Golfplatzes ist für die Stadt Halle 
also ein Standortfaktor, der zur Attraktivität der Stadt als Wohnort beiträgt. Gleichzeitig erfolgt so 
eine Stärkung der oberzentralen Funktion. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde berücksichtigt. 

 

L.63 Forderung, Abfallbehälter und Rastplätze/Bänke  am Rundweg aufzustellen 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Das Aufstellen von Abfallbehältern oder Bänken ist kein Belang, der für den Flächennutzungs-
plan relevant ist. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

L.64 Forderung nach Berücksichtigung der Bürgerinte ressen 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Eine der Öffentlichkeit hat gemäß den Vorgaben des Baugesetzbuches stattgefunden.  

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB fand am 
28.11.2012 in den Räumen der Halle Messe in Bruckdorf eine öffentliche Bürgerversammlung 
statt, die sowohl den Bebauungsplan als auch die Flächennutzungsplanänderung zum Inhalt 
hatte. 

Als ein weiterer Schritt zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wurden die Planunterlagen 
zum Flächennutzungsplan nach Bekanntmachung im Amtsblatt am 13.02.2012 vom 21.02.2012 
bis zum 07.03.2012 im Technischen Rathaus zur Einsichtnahme ausgelegt. 
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Auch der vom Stadtrat beschlossene Entwurf der Flächennutzungsplanänderung wurde nach 
Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Halle (Saale) am 16.10.2013 vom 28.10.2013 bis 
29.11.2013 im Technischen Rathaus öffentlich ausgelegt. Im Rahmen dieser öffentlichen Ausle-
gung konnte die Öffentlichkeit auch Einsicht in die vorliegenden umweltrelevanten Stellungnah-
men und Gutachten nehmen. Bis zum Ende der Auslegungsfrist konnten die Bürger Stellung-
nahmen zu den Planungen einreichen und dort ihre Interessen kundtun. 

Nach § 1 Absatz VII BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und priva-
ten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Das aus dem Rechtsstaats-
prinzip des Artikel 20 Absatz III GG abgeleitete Abwägungsgebot ist kennzeichnend für jede 
rechtsstaatliche Planung und verpflichtet auch die planende Gemeinde bei der Aufstellung des 
Flächennutzungsplans, von Bebauungsplänen und anderen Satzung nach dem BauGB. 

Gleichzeitig steht das Abwägungsgebot aber mit der in § 2 Absatz I Satz 1 BauGB niedergeleg-
ten Gestaltungsfreiheit bei der Aufstellung der Bauleitpläne in engem Zusammenhang, wonach 
Bauleitpläne von den Gemeinden in eigener Verantwortung aufzustellen sind, sobald und soweit 
es erforderlich ist. 

Die Anforderungen, die an den Abwägungsvorgang zu stellen sind, sind seit langem durch 
höchstrichterliche Rechtsprechung des BVerwG (Urt. V. 12.12.1969 Az 4 C 105.68) geklärt. Das 
Abwägen als Vorgang besteht danach aus der Ermittlung und der Zusammenstellung der berühr-
ten Belange einerseits und sodann der anschließenden Gewichtung des so ermittelten und zu-
sammengestellten Abwägungsmaterials. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden die berührten Belange ermittelt und zusammen-
gestellt. Diese Belange wurden, dem Rechtsstaatsprinzip des Artikel 20 Absatz III GG folgend 
die öffentlichen und privaten Belange gerecht gegeneinander und untereinander abzuwägen, 
gewichtet. Die Ergebnisse finden dahingehend Eingang in die Planung, dass zwischen wider-
streitenden Belangen ein angemessener Ausgleich hergestellt wird. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird berücksichtigt. 

 

L.65 Hinweis auf Widerspruch zwischen Analyse Umwel t und der Bewertung 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Bauleitplanung ist die Notwendigkeit zur Betrachtung der einzelnen Schutzgüter impliziert. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen sind im Umweltbericht dargelegt. Frühzeitig sind floristische 
und faunistische Sonderuntersuchungen durchgeführt worden sind, um Eingriffe in sensible Na-
turbereiche zu vermeiden. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für die Änderung des Flä-
chennutzungsplanes, noch detaillierter im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan, sind die 
vorhandenen Vegetationsstrukturen bewertet sowie die vorkommenden Tiere erfasst worden. Auf 
dieser Grundlage ist ermittelt worden, in welchem Umfang Natur und Landschaft durch die ge-
planten Vorhaben beeinträchtigt werden können. Die notwendigen Maßnahmen zur Minimierung, 
zur Vermeidung und zum Ausgleich gehen jedoch über die Betrachtungsebene des Flächen-
nutzungsplanes hinaus, sondern müssen im Bebauungsplanverfahren geregelt werden und sind 
im Zuge der Realisierung der konkreten Vorhaben umzusetzen. Im Ergebnis der Bewertung wur-
de festgestellt, dass die beeinträchtigten Schutzgüter ausgeglichen werden können. Im Zuge der 
Planungen wurden weitere Gutachten und Untersuchungen zum Schallschutz, zur Deponie zur 
Standsicherheit der Böschungen usw. berücksichtigt, sofern dies auf der Ebene des Flächennut-
zungsplanes möglich war. 

Weitergehende Untersuchungen zu den Auswirkungen konkreter Planungen sind dem Bebau-
ungsplan und der Ausführungsplanung vorbehalten. Ebenso gehen die notwendigen Maßnah-
men zur Minimierung, zur Vermeidung und zum Ausgleich über die Betrachtungsebene des Flä-
chennutzungsplanes hinaus, sondern müssen im Bebauungsplanverfahren geregelt werden und 
sind im Zuge der Realisierung der konkreten Vorhaben umzusetzen. 
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Im Ergebnis der Bewertung wurde festgestellt, dass die beeinträchtigten Schutzgüter ausgegli-
chen werden können. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.66 Hinweis auf fehlende wissenschaftlich-fachlich e Dokumente 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens für die Änderung des Flächennutzungsplanes, noch de-
taillierter im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan, sind u. a. die vorhandenen Vegetations-
strukturen bewertet sowie die vorkommenden Tiere erfasst worden. Auf dieser Grundlage ist 
ermittelt worden, in welchem Umfang Natur und Landschaft durch die geplanten Vorhaben beein-
trächtigt werden können. Die notwendigen Maßnahmen zur Minimierung, zur Vermeidung und 
zum Ausgleich gehen jedoch über die Betrachtungsebene des Flächennutzungsplanes hinaus, 
sondern müssen im Bebauungsplanverfahren geregelt werden und sind im Zuge der Realisie-
rung der konkreten Vorhaben umzusetzen. Im Ergebnis der Bewertung wurde festgestellt, dass 
die beeinträchtigten Schutzgüter ausgeglichen werden können. Im Zuge der Planungen wurden 
weitere Gutachten und Untersuchungen zum Schallschutz, zur Deponie zur Standsicherheit der 
Böschungen usw. berücksichtigt, sofern dies auf der Ebene des Flächennutzungsplanes möglich 
war.  

Wissenschaftlich-fachliche Dokumente wurden also in der Planung berücksichtigt. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wurde bereits berücksichtigt. 

 

L.67 Forderung nach einer Nutzungs- und Entwicklung skonzeption für den Hufeisensee 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen, exis-
tierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind deshalb auf der Grundlage damaliger Untersuchungen hinsichtlich ihrer Eignung die Flä-
chen um den Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbestimmungen, u. a. Zelt-
platz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt worden. 

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes sollen diese Nutzungsoptionen um den Golfsport 
erweitert werden. Gleichzeitig wurde eine Neuordnung der Nutzungsmöglichkeiten in dem Pla-
nungsraum Hufeisensee vorgenommen. Neben den Flächen für die Golfanlage betrifft das die 
Darstellung von Badestellen, Flächen für die Anlage eines Campingplatzes sowie die Möglichkei-
ten zur Erweiterung des bestehenden Wassersportzentrums im Bereich der Innenkippe. Dies 
sind alles bis auf Golf keine grundsätzlich neuen planerischen Zielvorstellungen, sondern viel-
mehr ist dies eine Weiterführung des dem Flächennutzungsplan 1998 zugrunde liegenden Kon-
zeptes für einen Freizeit- und Erholungsraum Hufeisensee. 

Grundlage für diese Flächendarstellungen waren u. a. eine Machbarkeitsstudie für den Golfplatz 
und eine Untersuchung zur Einordnung eines Campingplatzes. Für die Prüfung der Plausibilität 
der Errichtung einer Wakeboard-Anlage als einer Erweiterungsmöglichkeit für den Wassersport 
sind bereits realisierte Vorhaben zugrunde gelegt worden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 
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L.68 Vorwurf, die vorgesehene Nutzung am Hufeisense e sei rechtswidrig, wenn die 
Schutzgutbewertung besser ausfällt als am Osendorfe r See 

Laut Schutzgutbetrachtung ist der Bereich um den Osendorfer See weniger schützenswert als 
der Bereich um den Hufeisensee. Dennoch ist der Hufeisensee für die beabsichtigte Nutzung 
laut Bewertung angeblich geeigneter. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Der Regelungs-
gehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der Bodennutzung. Es 
handelt sich um eine reine Flächenplanung.  

Die Stadt Halle (Saale) entscheidet im Zuge ihrer Planungshoheit und auf der Grundlage gesetz-
licher Vorgaben sowie des ermittelten Bedarfes über die Grundzüge der Flächennutzung im 
Stadtgebiet. Sie entscheidet auch darüber, wo Freizeit- und Erholungsnutzung sinnvoll und mög-
lich ist. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Die Schutzgutbewertung allein ist nicht 
ausschlaggebend. Schutzgüter sollen natürlich einer Nutzung nicht grundsätzlich entgegenste-
hen. Das ist aber laut Umweltbericht nicht der Fall. Hinzu kommt, dass am Osendorfer See Un-
tersuchungen zur Beeinträchtigung der Schutzgüter wie Biotopkartierungen usw. nicht in dem 
Umfang erforderlich waren, da die künftige Flächennutzungsdarstellung dort die reale Flächen-
nutzung widergibt. In der Folge sind deshalb auch keine Eingriffe durch neue Nutzungen zu er-
warten. 

Ausschlaggebend wäre die Schutzgutbewertung als Entscheidungskriterium allenfalls bei zwei in 
allen anderen Standortvoraussetzungen gleichrangigen Standorten. Doch die beiden Standorte 
sind hinsichtlich ihrer über die Schutzgüter hinausgehenden Standortvoraussetzungen unter-
schiedlich zu bewerten, wie die Untersuchung der Standortalternativen für den Golfplatz zeigt. 
Hinsichtlich der Größe des Gebiets, der Verfügbarkeit der Flächen im Hinblick auf die Eigen-
tumsverhältnisse und die verkehrliche Anbindung ist der Standort am Hufeisensee demnach ge-
eigneter als der am Osendorfer See. Folgerichtig soll dort die Flächendarstellung Golfanlage 
erfolgen und nicht mehr wie bisher am Osendorfer See, wo dieses Planungsziel nicht mehr um-
setzbar sein wird. 

Die Behauptung, die Nutzung am Hufeisensee sei aufgrund falscher Bewertungen rechtswidrig, 
trifft nicht zu. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.69 Forderung, Bebauung am Krienitzweg zuzulassen 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Bei der Siedlung am Krienitzweg handelt es sich um eine Splittersiedlung im Außenbereich. Sie 
wird deshalb als Splittersiedlung im Flächennutzungsplan, sowohl im gültigen FNP als auch in 
der Änderung, nicht als Baufläche dargestellt, da eine Verfestigung oder Erweiterung der Sied-
lung nicht vorgesehen ist. Es besteht derzeit kein Anlass zu einer anderen als der Einstufung der 
Siedlung als Splittersiedlung. 
Die Siedlung Krienitzweg wird im Planfeststellungsbeschluss „Neubau der Haupterschließungs-
straße Gewerbegebiet Halle-Ost; 3. Abschnitt Kanenaer Weg - Delitzscher Straße einschließlich 
Anbindung der Grenzstraße an die HES (HES 3. BA)“ vom 16.03.2005 ausdrücklich als „Splitter-
siedlung“ betrachtet. Diese Einordnung der Siedlung am Krienitzweg wurde während des Bebau-
ungsplanverfahrens Nr. 146 „Gewerbegebiet Grenzstraße - Europachaussee“ nochmals über-
prüft und bestätigt. 
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Darauf aufbauend kann dem Immissionsort am Krienitzweg auch nur der Schutzanspruch einer 
Wohnnutzung im Außenbereich (Splittersiedlung) zugebilligt werden, das heißt die einzuhalten-
den Orientierungswerte nach DIN 18005 entsprechen denen eines Mischgebietes (60 dB tags, 
50 bzw. 45 dB nachts). 
Jede Veränderung, die geeignet ist, den Status „Splittersiedlung“ in Richtung „Wohngebiet“ zu 
verschieben, würde zu unlösbaren Konflikten mit den zulässigen Nutzungen im rechtskräftigen 
Bebauungsplan Nr. 146 und den Festlegungen der Planfeststellung zum 3. BA der HES führen, 
da sich die Schutzansprüche der real vorhandenen Wohnnutzungen erheblich erhöhen würden. 
Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.70 Vorwurf, dass der Golfplatzinvestor in frühere r Funktion bei der Stadtverwaltung 
die Voraussetzungen für das Vorhaben geschaffen hat  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Laut § 5 Baugesetzbuch ist im Flächennutzungsplan für das ganze Gemeindegebiet die sich aus 
der städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Der Flächennutzungsplan ist aber 
kein starres Planungsinstrument das, einmal aufgestellt, auf Dauer Gültigkeit hat. So wie sich die 
gemeindlichen Bedürfnisse ändern können, ist deshalb auch der Flächennutzungsplan Änderun-
gen unterworfen. Der Gesetzgeber hat deshalb im Baugesetzbuch die Möglichkeit eingeräumt, 
wirksame Flächennutzungspläne zu ändern. Das dazu notwendige Verfahren einschließlich Öf-
fentlichkeitsbeteiligung und Abschätzung der Auswirkungen der Änderung in einem Umweltbe-
richt, ist im Baugesetzbuch geregelt. Im Zuge eines solchen Änderungsverfahrens können im 
Bedarfsfall derzeit unbebaute Flächen als Bauflächen für das Wohnen, Gewerbe und eben auch 
als Sonderbauflächen dargestellt werden. In dem Änderungsverfahren müssen dazu die privaten 
und öffentlichen Belange sachgerecht abgewogen werden. 

Der Flächennutzungsplan ist zudem eingebettet in das übergeordnete Planungssystem der 
Raum- und Regionalplanung, dem er sich anzupassen hat. Auch aus diesen Planungen ergeben 
sich Anforderungen, die zu einem Änderungsbedarf bzw. Anpassungsbedarf im Flächennut-
zungsplan führen können.  

Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen, exis-
tierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind deshalb Flächen am Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbestimmun-
gen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt worden. Mit der Änderung des 
Flächennutzungsplanes sollen diese Nutzungsoptionen unter Einbeziehung von Ackerflächen um 
den Golfsport erweitert werden. In einem Vergleich von Standortvarianten hat sich der für eine 
Entwicklung als Freizeit und Erholungsraum ohnehin prädestinierte Hufeisensee gemessen an 
den Anforderungen dafür als geeignetste Fläche im Stadtgebiet herausgestellt.  

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saale) stellt eine Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Golfanlage bisher am Osendorfer See und nicht am Hufeisensee dar. Als der 
Flächennutzungsplan mit dieser Darstellung erarbeitet wurde und 1998 in Kraft getreten ist, hatte 
der heutige potenzielle Golfplatzinvestor die Stadtverwaltung Halle bereits verlassen. Er hatte 
also keine Möglichkeit, sein Vorhaben schon damals zu befördern oder „in die richtigen Bahnen 
zu lenken“, wie in der Stellungnahme angemerkt wird. Die dem Bürger hierzu vorliegenden In-
formationen sind also unzutreffend. 

Doch selbst wenn dies nicht der Fall wäre, wäre es in seiner damaligen Funktion in der Stadt-
verwaltung seine Aufgabe gewesen, die städtebauliche Entwicklung der Stadt Halle (Saale) posi-
tiv zu beeinflussen, indem die nach den Bedürfnissen der Stadt notwendigen Flächennutzungen 
an den geeigneten Standorten ausgewiesen werden. 
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Der in der Stellungnahme geäußerte Vorwurf ist allerdings kein Belang der Flächennutzungspla-
nung und ohne Einfluss auf die Plandarstellungen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

L.71 Hinweis, dass für Errichtung des Eigenheims ei n Standort mit fast unberührter Na-
tur gewählt wurde und FNP nichts anderes vorsah 

Für den Standort des Eigenheims wurde Standort in fast unberührter Natur ausgesucht. Der Flä-
chennutzungsplan sah nichts anderes vor. Vorwurf der Täuschung. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Laut § 5 Baugesetzbuch ist im Flächennutzungsplan für das ganze Gemeindegebiet die sich aus 
der städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen. Der Flächennutzungsplan ist aber 
kein starres Planungsinstrument das, einmal aufgestellt, auf Dauer Gültigkeit hat. So wie sich die 
gemeindlichen Bedürfnisse ändern können, ist deshalb auch der Flächennutzungsplan Änderun-
gen unterworfen. Der Gesetzgeber hat deshalb im Baugesetzbuch die Möglichkeit eingeräumt, 
wirksame Flächennutzungspläne zu ändern. Das dazu notwendige Verfahren einschließlich Öf-
fentlichkeitsbeteiligung und Abschätzung der Auswirkungen der Änderung in einem Umweltbe-
richt, ist im Baugesetzbuch geregelt. Im Zuge eines solchen Änderungsverfahrens können im 
Bedarfsfall derzeit unbebaute Flächen als Bauflächen für das Wohnen, Gewerbe und eben auch 
als Sonderbauflächen dargestellt werden. In dem Änderungsverfahren müssen dazu die privaten 
und öffentlichen Belange sachgerecht abgewogen werden. 

Der Flächennutzungsplan ist zudem eingebettet in das übergeordnete Planungssystem der 
Raum- und Regionalplanung, dem er sich anzupassen hat. Auch aus diesen Planungen ergeben 
sich Anforderungen, die zu einem Änderungsbedarf bzw. Anpassungsbedarf im Flächennut-
zungsplan führen können.  

Planerische Überlegungen, das Areal am Hufeisensee für die Naherholung zu erschließen, exis-
tierten schon lange. In dem 1998 in Kraft getretenen Flächennutzungsplan der Stadt Halle (Saa-
le) sind deshalb Flächen am Hufeisensee als Grünflächen mit verschiedenen Zweckbestimmun-
gen, u. a. Zeltplatz, Badeplatz und Wassersportanlage, dargestellt worden. Mit der Änderung des 
Flächennutzungsplanes sollen diese Nutzungsoptionen unter Einbeziehung von Ackerflächen um 
den Golfsport erweitert werden. Gleichzeitig wurde eine Neuordnung der einzelnen Nutzungs-
möglichkeiten vorgenommen (Badestellen, Camping). Die Stadt nimmt hier ihre Planungshoheit 
war, um dem wachsenden Bedarf der Bevölkerung an Freizeit- und Erholungseinrichtungen ge-
recht zu werden und entsprechende Flächen auszuweisen. Das Umfeld ist bei den Planungen zu 
berücksichtigen, um störende Auswirkungen zu vermeiden bzw. zu minimieren.  

In einem Vergleich von Standortvarianten hat sich der für eine Entwicklung als Freizeit und Erho-
lungsraum ohnehin prädestinierte Hufeisensee gemessen an den Anforderungen auch für eine 
Golfplatzanlage als geeignetste Fläche im Stadtgebiet herausgestellt.  

Der Landschaftsraum um den Hufeisensee ist stark anthropogen überprägt. Es handelt sich um 
eine Bergbaufolgelandschaft, die großflächig durch den Menschen geformt wurde. Aber auch die 
an den See angrenzenden Flächen wurden und werden überwiegend landwirtschaftlich genutzt. 
Der hallesche Osten wird darüber hinaus durch Gewerbeflächen, Verkehrs- und Infrastruktur-
trassen geprägt, die nahe an den Hufeisensee heranreichen. Um einen fast naturbelassenen 
Standort handelt es sich somit überwiegend nicht, obwohl sich einige unmittelbar am Seeufer 
gelegene Bereiche in den vergangenen Jahren naturnah entwickelt haben. 

Der Golfplatz soll entsprechend heutigen Standards naturnah gestaltet werden und somit zur 
Strukturierung der Landschaft und zum Biotopverbund in stärkerem Maße beitragen, als es die 
derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flächen am Hufeisensee leisten können. Mit 
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den anzulegenden Teichen, Gehölzflächen, Solitärbäumen und Grasfluren werden verschieden-
artige Vegetationsstrukturen geschaffen. 

Beim Hufeisensee handelt es sich also wie oben ausgeführt nicht um fast unberührte Natur, son-
dern um einen anthropogen geprägten Bereich mit zum Teil intensiver Nutzung. Eine Änderung 
des Flächennutzungsplanes ist möglich und im Baugesetzbuch geregelt. Eine Täuschungsab-
sicht besteht nicht. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

L.72 Unzureichende Darstellung der Prognose des Umw eltzustandes bei Durchfüh-
rung/Nichtdurchführung der Planung am Hufeisensee 

Es wird nur auf die Erhaltung des Entwicklungsziels für den Landschaftsraum als Freizeit- und 
Erholungsraum abgestellt. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Eine Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung/Nichtdurchführung der Planung ist in 
Punkt 2.2 des Umweltberichtes zur Begründung der Flächennutzungsplanänderung enthalten. 
Ausgangspunkt für die Prognose ist richtigerweise nicht die derzeitige reale Nutzung der Flächen 
am Hufeisensee, sondern die für diese Flächen geltenden Nutzungsdarstellungen im Flächen-
nutzungsplan, da eine Auswirkungsbetrachtung im Zusammenhang mit dieser Flächennutzung 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Flächennutzungsplanes bereits stattgefunden hat.  

Der Flächennutzungsplan sieht am Westufer des Sees bereits seit 1998 die Entwicklung eines 
Freizeit- und Erholungsraumes vor. Zu diesem Zweck wurde eine Grünfläche mit Versorgungs-
funktion und der Zweckbestimmung Zeltplatz, Badeplatz und Wassersport dargestellt. Auch die 
Wassersportnutzung auf der Innenkippe ist, wenn auch deutlich kleiner, als Grünfläche bereits 
Teil des Flächennutzungsplanes. Diese Nutzungen werden durch die Flächennutzungsplanände-
rung um die Golfplatzdarstellung sowie damit im Zusammenhang stehende Sonderbauflächen 
sowie Sonderbauflächen für den Wassersport auf der Innenkippe und den Campingplatz am 
Südostende des Sees bei Kanena erweitert. Wie im Umweltbericht ausgeführt, sind mit dieser 
Änderung der Darstellung im Flächennutzungsplan keine erheblichen Beeinträchtigungen der 
Schutzgüter verbunden. 

Wird die Änderung des Flächennutzungsplanes nicht beschlossen, bleibt es bei dem Ziel, am 
Westufer Freizeit- und Erholungseinrichtungen wie Badeplatz, Zeltplatz und Wassersportanlagen 
zu schaffen. Auch die Darstellung der landwirtschaftlichen Nutzflächen bliebe erhalten.  

Die Aussage, die Prognose wäre unzureichend, trifft nicht zu. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 
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M Raumordnung 

M.1 Fehlende Berücksichtigung der Ziele der Raumord nung 

Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen, der Außenbereich zu schonen, eine 
Innenbereichsverdichtung bzw. Erweiterung bestehender Einrichtungen zu prüfen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Stadt Halle (Saale) ist als Oberzentrum gemäß Pkt. 5.5.4.1 des REP Standort für regional 
bedeutsame großflächige Freizeitanlagen. In der Stadt besteht ein zunehmender Bedarf an viel-
fältigen Freizeit- und Erholungseinrichtungen. Die sportliche und spielerische Betätigung des 
Einzelnen in großflächigen Freizeitanlagen hat einen hohen Stellenwert erreicht. Dienstleis-
tungsangebote und Infrastruktur sollen diesen Bedürfnissen angepasst werden. Dem dient die 
planerische Sicherung eines Golfplatzes sowie weiterer Sport- und Freizeitnutzungen am Hufei-
sensee im Rahmen des Flächennutzungsplanes. 

In der Begründung zu Pkt. 5.5.4.1. des REP wird darauf hingewiesen, dass bei Planungen zur 
Errichtung dieser Anlagen die festgelegten Entwicklungsziele der jeweiligen Gebiete zu beachten 
sind. Insbesondere sei das Potenzial von Altbergbaustandorten für den Wassersport zu nutzen. 
Des Weiteren seien Planungen zur Errichtung von Spezialsportarten (z. B. Golf, Tennis, Moto-
cross) zur Erhöhung der Angebotsvielfalt in der Region besonders zu berücksichtigen, da sie 
einen überörtlichen Charakter haben. Geeignete Standorte sind solche, die außerhalb von Vor-
ranggebieten für Natur und Landschaft, Landwirtschaft und Forstwirtschaft liegen und sich in das 
bestehende Landschaftsbild einpassen. Diesen Zielen wird mit der Planung entsprochen. Seitens 
der Regionalplanung (Landesverwaltungsamt, Regionale Planungsgemeinschaft) bestehen dies-
bezüglich auch keine Bedenken. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang wird nicht berücksichtigt. 

 

M.2 Hinweis auf Vermeidung der Zersiedelung der Landschaft 

M.3 Nicht nachvollziehbare Aussage „Golfplatz gehört zu Oberzentrum“ 

M.4 Forderung nach Raumordnungsverfahren 

(Nur zum Bebauungsplan vorgebrachte Belange und daher im FNP-Änderungsverfahren nicht 
abwägungsrelevant.) 
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N Kosten/Vertragsgestaltung 

N.1 Befürchtung nicht absehbarer Kosten für die Sta dt durch Ver- und Entsorgung, 
Sicherung und Reparatur infolge intensiver Angebots nutzung 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Kosten für die Ver- und Entsorgung etc. sind keine Belange, die im Flächennutzungsplan zu re-
geln sind. 

Die Kosten entstehen im Zuge der Umsetzung der Planung. Dazu ist die Einbeziehung von Vor-
habenträgern (z. B. für Golf und Wakeboard) vorgesehen. Die jeweiligen Vorhabenträger sind 
dann auch für alle Maßnahmen (Ordnung, Sicherheit, Veranstaltungen, Wartung usw.) im Zu-
sammenhang mit ihrer Nutzung verantwortlich. 

Aufwendungen für den Rundweg und die Badebereiche sowie die Parkplätze obliegen der Stadt, 
da diese öffentlich bleiben werden. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

N.2 Befürchtung von der Allgemeinheit zu tragender Kosten für Straßenbau, ÖPNV, 
Infrastruktur und Abwasserbeseitigung 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Kosten für die Erschließung, Ver- und Entsorgung etc. sind keine Belange, die im Flächennut-
zungsplan zu regeln sind. 

Durch die Stadt Halle sind nur die Kosten zu tragen, die der öffentlichen Erschließung des Gebie-
tes dienen. So sind die Badebereiche, der Rundweg und die Parkplätze der öffentlichen Er-
schließung zuzurechnen. Die Erschließung für den Golfplatz sowie die Wassersportler wird über 
Erschließungsverträge dem jeweiligen Investor übertragen. 

Für den ÖPNV obliegt es der HAVAG, zusätzliche Haltestellen einzurichten. Diese sind vorrangig 
abhängig vom Bedarf. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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N.3 Ausgabe öffentlicher Mittel für Golf 
Die Errichtung einer Golfanlage gehört nicht zu Pflichtaufgaben einer Stadt. Golf gehört nicht zu 
den Sportarten, welche a) dem allgemeinen Interesse entsprechen und b) schon dann keine 
Ausgabe öffentlicher Mittel rechtfertigt, … 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Flächennutzungsplan trägt vorbereitenden Charakter. Die Art der Flächennutzung am Hufei-
sensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennutzungsplan in den Grundzügen festge-
legt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebauungsplan im Zuge der Umsetzung des 
Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebauungsplan bildet somit eine rechtliche 
Grundlage für die Bebauung der Grundstücke. Kostenaspekte wie die angebliche Ausgabe öf-
fentlicher Mittel für Golf sind keine Belange, die im Flächennutzungsplan zu regeln sind. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes schafft die Voraussetzung dafür, dass der Erholungs-
raum Hufeisensee gemäß unterschiedlicher Interessen gestaltet werden kann. Vorgesehen ist 
u. a. eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Golfanlage“. Diese Golfanlage ist ein wesentli-
cher Bestandteil des geplanten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch den mit wei-
teren Nutzungen wie Baden und Wassersport die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisen-
see für die Einwohner und Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Grundsätzlich gehört ein Golfplatz für ein Oberzentrum wie die Stadt Halle zu einer angemesse-
nen Ausstattung an Sport- und Freizeiteinrichtungen. Ein Golfplatz im Stadtgebiet von Halle wird 
als ein wichtiger sogenannter „weicher“ Standortfaktor gesehen. 

In Halle selbst besteht ebenfalls eine Nachfrage. Es gibt derzeit zahlreiche Golfer, die die Anla-
gen in Leipzig oder Meisdorf nutzen. Angesichts des an Beliebtheit gewinnenden Golfsports, der 
ab 2016 olympische Disziplin wird, wird von einer potenziellen Mitgliederzahl des Golfclubs am 
Hufeisensee von 800 Mitgliedern ausgegangen. Die Anlage eines Golfplatzes ist für die Stadt 
Halle also ein Standortfaktor, der zur Attraktivität der Stadt als Wohnort beiträgt. Gleichzeitig er-
folgt so eine Stärkung der oberzentralen Funktion. 

Für das Vorhaben Golf werden keine finanziellen Mittel der Stadt aufgewendet. Da der Erho-
lungsraum Hufeisensee planungsrechtlich dem Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen ist, 
ist für die Umsetzung der geplanten Vorhaben am Hufeisensee Planungsrecht durch die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes zu schaffen. Ein Bebauungsplanverfahren ist hoheitliche Aufgabe 
der Kommune. Allerdings kann sie gemäß § 11 BauGB einen städtebaulichen Vertrag zur Über-
nahme von Kosten oder sonstige Aufwendungen abschließen. Das ist für das vorliegende Plan-
verfahren hinsichtlich des Golfplatzes erfolgt. Für die Umsetzung des Vorhabens  Golfplatz ent-
stehen der Stadt demnach keine Kosten. 

Die Mittelausgabe für die Umsetzung der Planung ist aber nicht flächennutzungsplanrelevant. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

N.4 Verantwortlichkeiten, Kostentragung 
Es ist nicht erkennbar, wer die Verantwortung für den Golfplatz und wer die Kosten trägt. Wer ist 
bei Aufgabe der Golfanlage für den Rückbau verantwortlich. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Flächennutzungsplan trägt vorbereitenden Charakter. Die Art der Flächennutzung am Hufei-
sensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennutzungsplan in den Grundzügen festge-
legt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebauungsplan im Zuge der Umsetzung des 
Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebauungsplan bildet somit eine rechtliche 
Grundlage für die Bebauung der Grundstücke. 
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Die Änderung des Flächennutzungsplanes schafft die Voraussetzung dafür, dass der Erholungs-
raum Hufeisensee gemäß unterschiedlicher Interessen gestaltet werden kann. Vorgesehen ist 
u. a. eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Golfanlage“. Diese Golfanlage ist ein wesentli-
cher Bestandteil des geplanten Freizeit- und Erholungsraumes Hufeisensee, durch den mit wei-
teren Nutzungen wie Baden und Wassersport die Attraktivität des Bereiches um den Hufeisen-
see für die Einwohner und Gäste der Stadt erhöht werden soll. 

Verantwortlich für die Darstellung einer solchen Nutzungsmöglichkeit im Flächennutzungsplan ist 
die Stadt Halle (Saale) im Zuge Ihrer Planungshoheit. Errichtet werden soll der Golfplatz aber 
auch über einen privaten Investor als Vorhabenträger, der dafür die erforderlichen Kosten aufzu-
bringen hat. 

Sicherheitszahlungen sind ein Belang im Baugenehmigungsverfahren. Da die Gesamtplanung 
nicht über einen vorhabenbezogener Bebauungsplan geregelt wird, ergibt sich keine rechtliche 
Grundlage zu einer diesbezüglichen vertraglichen Vereinbarung. 

Die Kostentragung für die Umsetzung der Planung ist aber nicht flächennutzungsplanrelevant. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

N.5 Risiko- und Kostentragung 
Finanzielle Risiken aus Bauvorhaben sind durch Investor zu tragen, gegenwärtige und zukünftige 
Risiken sind vor Verkauf durch Stadt auf Investor zu übertragen. Wer trägt Risiko, wenn Investor 
des Golfplatzes insolvent wird und Anlage renaturiert werden muss? 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Flächennutzungsplan trägt vorbereitenden Charakter. Die Art der Flächennutzung am Hufei-
sensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennutzungsplan in den Grundzügen festge-
legt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebauungsplan im Zuge der Umsetzung des 
Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebauungsplan bildet somit eine rechtliche 
Grundlage für die Bebauung der Grundstücke. 
Die Risikotragung ist somit kein Belang der Flächennutzungsplanung. 
 
Das wirtschaftliche Risiko für die Investition Golfplatz trägt der Investor. Auch wenn sich die In-
vestition nicht wirtschaftlich trägt, bleibt dieses Risiko beim Investor. Bei einer Insolvenz wird ein 
Insolvenzverwalter eingesetzt, der eine Verwertung der Grundstücke anstreben wird. Für die 
Stadt entsteht daraus kein finanzielles Risiko. Derzeit sind keine weiteren möglichen Risiken ab-
zusehen, so dass dazu keine Aussage getroffen werden kann. Es wird darauf hingewiesen, dass 
dieser Belang nicht Gegenstand einer Bauleitplanung ist. 

Für den Fall des Scheiterns des Betriebs des Golfplatzes liegt das Risiko beim Investor. Da das 
Vorhaben auf der Grundlage eines sogenannten Angebots-Bebauungsplan realisiert werden soll, 
könnte die planerisch vorbereitete Nutzung dann auch durch einen anderen Investor fortgeführt 
werden. 

Eine zwangsläufige Renaturierung der Anlage ist nicht erkennbar, da es sich bei den Golfplatz-
flächen überwiegend um naturnah gestaltete Strukturen handelt. 

Die Risikotragung bzw. Kostentragung ist aber kein Belang der Flächennutzungsplanung. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 
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N.6 Forderung nach Erwerb der Deponie durch Investo r 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Die Frage, ob der Erwerb der Deponie durch den Investor für den Golfplatz erfolgt, ist nicht flä-
chennutzungsplanrelevant. 

Der derzeitige Eigentümer, die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft 
mbH (LMBV) ist im Zuge der Beteiligung in das Änderungsverfahren einbezogen. Ziel der LMBV 
ist der Verkauf der Deponie. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen dem Investor und der 
LMBV. Auf die Planinhalte hat das keine Auswirkungen. Dieser belang ist nicht flächennutzungs-
planrelevant 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 

 

N.7 Frage nach den Kosten durch Schadstoffaustritt aus der Deponie für die Stadt 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Kosten, die im Zusammenhang mit einem Schadstoffaustritt aus der Deponie entstehen sind 
nicht flächennutzungsplanrelevant. 

Die Darstellung der Grünfläche mit der Zweckbestimmung Golfanlage im Flächennutzungsplan 
umfasst auch den Bereich der Deponie und ermöglicht die Einbeziehung der Deponie in die 
Golfplatzplanung. 

Einer Nutzung der Deponie steht aus gutachterlicher Sicht nichts entgegen. Ob und welche Be-
reiche der Deponie in die Golfplatzplanung einbezogen werden, müssen der Bebauungsplan 
bzw. die Ausführungsplanung regeln. Die bestehende Oberflächenabdichtung der Deponie darf 
durch Bodenprofilierungsarbeiten nicht zerstört werden. Das übersteigt jedoch die Regelungs-
möglichkeiten des Flächennutzungsplanes. Hierzu muss der Bebauungsplan Regelungen treffen. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant. 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

173 

 

 

N.8 Frage nach den Erschließungskosten, mit denen d ie Stadt Halle zu rechnen hat 
Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Art der Flächennutzung am Hufeisensee und am Osendorfer See wird mit dem Flächennut-
zungsplan in den Grundzügen festgelegt und setzt damit einen Rahmen, der durch einen Bebau-
ungsplan im Zuge der Umsetzung des Entwicklungsgebotes konkretisiert wird. Erst der Bebau-
ungsplan bildet somit die rechtliche Grundlage für die Bebauung bzw. Nutzung der Grundstücke. 
Der Regelungsgehalt des Flächennutzungsplanes erstreckt sich allein auf die Darstellung der 
Bodennutzung. Es handelt sich um eine reine Flächenplanung. Maßnahmen können im Flächen-
nutzungsplan nicht dargestellt werden und werden demzufolge dort auch nicht auf konkrete 
Auswirkungen hin untersucht. 

Für das Vorhaben Golf werden keine finanziellen Mittel der Stadt aufgewendet. Da der Erho-
lungsraum Hufeisensee planungsrechtlich dem Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen ist, 
ist für die Umsetzung der geplanten Vorhaben am Hufeisensee Planungsrecht durch die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes zu schaffen. Ein Bebauungsplanverfahren ist hoheitliche Aufgabe 
der Kommune. Allerdings kann sie gemäß § 11 BauGB einen städtebaulichen Vertrag zur Über-
nahme von Kosten oder sonstige Aufwendungen abschließen. Das ist für das vorliegende Plan-
verfahren hinsichtlich des Golfplatzes erfolgt. Für die Umsetzung dieses Vorhabens entstehen 
der Stadt demnach keine Kosten. 

Durch die Stadt Halle sind nur die Kosten zu tragen, die der öffentlichen Erschließung des Gebie-
tes dienen. So sind die Badebereiche, der Rundweg und die Parkplätze der öffentlichen Er-
schließung zuzurechnen. Für den ÖPNV obliegt es der HAVAG, zusätzliche Haltestellen einzu-
richten. Diese sind vorrangig abhängig vom Bedarf. 

Kosten, die im Zusammenhang mit einer Erschließung des Areals um den Hufeisensee entste-
hen, sind nicht flächennutzungsplanrelevant. 

Entscheidungsvorschlag: 

Der Belang ist nicht flächennutzungsplanrelevant.  
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2.2.2.1.  Stellungnahmen Nr. 1  

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3 

 

 

 

 

 

 

D 3 

 

 

 

 

A 6 

 

 

 

A 7 

 

 

 

C 3 

 

 

 

K 1, K 3 

 

 

 

J 4 
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2.2.2.2. Stellungnahmen Nr. 2 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1, A 3 
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2.2.2.3. Stellungnahmen Nr. 3 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3 
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2.2.2.4. Stellungnahmen Nr. 4 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 6 

 

 

 

K 1, K 3 

 

A 42 

 

A 2, A 35 

 

A 2 

 

C 3 

 

B 13 

C 16 

 

 

E 8 

C 2, I 4 
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2.2.2.5. Stellungnahmen Nr. 5 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1 

 

 

D 3 

G 1 
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2.2.2.6. Stellungnahmen Nr. 6 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1, A 2,  

A 3, I 2, I 3,  

K 1, N 3 
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2.2.2.7. Stellungnahmen Nr. 7 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

K 1 
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2.2.2.8. Stellungnahmen Nr. 8 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

H 4, L 48 

 

A 1, D 3 

J 4 
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2.2.2.9. Stellungnahmen Nr. 9, 13, 57, 58, 59 

Die o. g. Personen haben alle eine gleichlautende Stellungnahme mit folgendem 
Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

H 4 

A 1 

A 2 

B 1, B 2 

 

C 1, C 2 

D 1 

E 1 
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2.2.2.10. Stellungnahmen Nr. 10 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

C 4 

C 2 

 

N 6 

 

 

G 1 
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2.2.2.11. Stellungnahmen Nr. 11 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 52 
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D 3 

 

D 28 

 

 

D 29 

 

 

 

 

L 53 

 

 

 

 

L 54 

 

 

 

 

 

K 1 

F 7 
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I 14, I 11 

 

 

H 16 

 

 

B 7 

 

B 19 

 

 

C 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 23 
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2.2.2.12. Stellungnahmen Nr. 12 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

J 1 

A 1 
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2.2.2.13. Stellungnahmen Nr. 14 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 
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D 11 

D 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 3 

 

 

 

E 16 

 

 

 

 

H 3, H 4 
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C 1 

C 7 

 

H 17 

I 7 

 

I 15 

 

I 16 

 

 

H 18 

 

 

 

A 1 

 

H 19 

H 1 

 

 

 

 

D 1, D 2 

 

 

 

H 20 

H 26 

 

H 21 
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I 17 

 

 

C 1 

C 3 

 

 

 

 

J 3 

 

 

 

 

 

 

L 33 

 

 

 

I 3 

 

I 18 

 

 

 

 

L 55 
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I 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 34 

 

 

 

 

 

 

H 16 

H 4 

 

 

 

H 22 

N 5 

N 4 

N 3 

 

 

L 70 
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A 1 

H 19 

C 1 
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2.2.2.14. Stellungnahmen Nr. 15 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3 

C 3 

 

A 7 

K 1, F 1 

A 46 

C 7 
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2.2.2.15. Stellungnahmen Nr. 16 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

H 4, L 48 

D 3 

A 9 

 

 

 

A 7 

 

C 4 

 

C 3 

 

 

N 6 
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2.2.2.16. Stellungnahmen Nr. 17 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

H 4, L 48 

 

 

C 4 

 

 

 

D 3 

A 7 

 

 

K 1 

F 1 

K 3 
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2.2.2.17. Stellungnahmen Nr. 18 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1 
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2.2.2.18. Stellungnahmen Nr. 19 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

D 1, D 3 

K 1 

 

G 1 

 

 

 

K 1 

 

K 3 
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2.2.2.19. Stellungnahmen Nr. 20 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3, D 35 

B 14 

D 30 

G 12 

 

C 4, C 3 

 

H 4, L 48 

 

 

A 7 
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A 40 

 

L 56 

 

A 47, A 3, 

I 1 

 

E 5 

 

E 2, E 8 

 

A 1, A 2 

 

 

B 7 

B 2 

 

 

 

 

L 35 

siehe C 7, 
E 8 

 

 

 

L 36 

 

 

B 15 
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L 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1, A 2 

L 48 

K 1 

D 3 

A 7 
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2.2.2.20. Stellungnahmen Nr. 21 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 4 

 

 

N 1, N 2 

A 3, A 4 

 

 

C3, E8, E5 

A 1, A 6 

K 1, A 12 
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C 4 

 

 

 

L 4 

 

L 37 

 

 

C 3, C 18 

 

C 19 

 

 

C 7 

 

C 6, N 5 

 

 

L 48 

 

 

L 3 

 

L 5 

 

F 5 
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E 7 

 

 

L 4 

 

E 8, F 3 

 

 

 

E 4 

 

 

 

N 5 

 

A 9 

 

 

E 17 

 

 

 

 

H 8 

 

L 48  

G 1, G 3 

 

D 3 
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G 2 

 

G 2 

L 46, L 6 

 

 

 

A 7, D 3 

L 57 

 

 

H 9 

A 1, A 3 

 

 

 

 

 

K 1 

 

K 1, K 3 

 

 

L 6, F 1 

K 2 

 

L 4 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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L 57 

 

A 7 

A 48 

 

 

 

 

A 9, A 7 

A 49 

 

 

A 6 

 

 

 

A 50 

 

 

 

 

 

 

A 51 

E 5 

H 27 

 

H 28 

 

I 9 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

207 

 

 

 

 

 

L 58 

 

 

G 3 

 

L 39 

 

L 18 

 

L 5 

 

 

L 4 

 

 

 

 

 

L 39 

L 34 

 

L 18 

 

 

 

L 17 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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2.2.2.21. Stellungnahmen Nr. 22 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 9 

 

 

C 1 

C 20 

 

B 16, B 17 

A 1, A 2 

 

D 3 

H 4 

 

 

A 52 

H 4 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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2.2.2.22. Stellungnahmen Nr. 23 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

H 4, H 28 

 

C 4 

H 29 

D 31 

B 8 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

210 

 

2.2.2.23. Stellungnahmen Nr. 24 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

A 1 

 

G 1 

 

G 4 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

211 

 

2.2.2.24. Stellungnahmen Nr. 25 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

A 7 

J 4 

 

 

 

 

 

 

H 1 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

212 

 

2.2.2.25. Stellungnahmen Nr. 26 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 10 

 

 

B 2 

 

 

 

C 1 

 

 

C 1, C 21 

C 3, N 5 

 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

213 

 

 

 

 

 

 

L 38 

 

A 2 

 

 

H 4 

 

 

 

H 3, H 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 3 

L 39 

 

A 2 

 

 

E 8 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

214 

 

 

 

 

 

 

N 5 

 

 

 

 

L 40, E 7 

 

 

A 41 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

215 

 

2.2.2.26. Stellungnahmen Nr. 27 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2 

I 3 

I 1 

 

 

 

 

 

 

J 1, J 4 

 

 

L 41 

 

C 7 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

216 

 

 

 

 

A 2 

 

 

 

L 39 

 

 

A 27 

 

 

L 3 

 

 

H 3 

H 4 

 

 

 

N 5 

 

 

 

 

 

A 41 

 

 

F 1 

K 1 

A 9 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

217 

 

 

 

 

 

 

 

H 4 

M 1 

 

 

L 61 

A 41 

B 2, B 6 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

218 

 

2.2.2.27. Stellungnahmen Nr. 28, 29 

Die o. g. Personen haben alle eine gleichlautende Stellungnahme mit folgendem 
Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 4 

D 2 

I 2 

 

J 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 2, N 3 

 

L 59 

 

 

H 4, A 1 

A 9 

C 3, F 1 

 

 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

219 

 

2.2.2.28. Stellungnahmen Nr. 30 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 57 

 

 

G 1, D 3 

L 63 

 

D 32 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

220 

 

2.2.2.29. Stellungnahmen Nr. 31 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 1, D 3 

 

C 3, C 1 

 

 

 

A 7 

 

 

 

F 1 

 

 

 

L 3 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

221 

 

2.2.2.30. Stellungnahmen Nr. 32 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 4, L 48 

 

 

 

 

 

A 1 

A 2 

G 4 

 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

222 

 

2.2.2.31. Stellungnahmen Nr. 33 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

G 1 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

223 

 

2.2.2.32. Stellungnahmen Nr. 34 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

A 1 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

224 

 

2.2.2.33. Stellungnahmen Nr. 35 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 1 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

225 

 

2.2.2.34. Stellungnahmen Nr. 36 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

A 2 

 

 

 

 

G 1 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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2.2.2.35. Stellungnahmen Nr. 37 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 4, H 4 

 

 

H 3 

 

N 5 

 

D 31, D 3 

 

C 3 

A 1 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

227 

 

2.2.2.36. Stellungnahmen Nr. 38 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1 

F 1 

J 1 

L 57 

A 7, D 3 

 

C 3, C 1 

 

 

 

 

 

L 15 

G 1 

 

B 2 

B 7 

A 2 

L 3 

L 31 

A 9 

M 1 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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2.2.2.37. Stellungnahmen Nr. 39, 40 

Die o. g. Personen haben alle eine gleichlautende Stellungnahme mit folgendem 
Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 6 

 

 

 

F 1, K 1 

K 3 

A 42 

A 23, A 35 

 

A 2 

 

C 3 

 

B 13 

 

C 16 

 

F 3, E 8 

 

C 2 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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2.2.2.38. Stellungnahmen Nr. 41 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 1 

H 3 

 

L 6 

M 1 

A 6 

 

 

K 3 

K 1 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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2.2.2.39. Stellungnahmen Nr. 42 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 2 

A 2 

 

A 2 

 

A 5, A 1 

 

A 3 

K 3 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

231 

 

2.2.2.40. Stellungnahmen Nr. 43 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3 

C 3 

 

A 7 

F 1 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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2.2.2.41. Stellungnahmen Nr. 44 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3 

 

C 3 

 

 

A 7 

 

F 1 

 

 

L 71 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

233 

 

2.2.2.42. Stellungnahmen Nr. 45 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 29 

 

 

A 2 

 

 

A 6 

 

 

L 13 

 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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C 8 

 

C 1 

C 2 

 

 

 

 

C 16 

 

 

C 7 

 

 

 

F 2 

 

 

 

 

 

A 1, C 3 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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2.2.2.43. Stellungnahmen Nr. 46 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

-Keine Angaben- 

 

 

 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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2.2.2.44. Stellungnahmen Nr. 47 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1, J 4 

G 1 

 

A 1 

G 4 

G 1 

 

C 3 

 

 

J 4 

 

 

L 42 

 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

237 

 

2.2.2.45. Stellungnahmen Nr. 48 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 1 

 

A 1 

F 1 

K 1, K 3 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

238 

 

2.2.2.46. Stellungnahmen Nr. 49 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 16 

 

 

L 43 

 

G 1, D 3 

 

 

C 3, N 5 

 

H 4 

 

K 1 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

239 

 

2.2.2.47. Stellungnahmen Nr. 50 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3 

L 57 

 

H 4, H 28 

 

C 3 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

240 

 

2.2.2.48. Stellungnahmen Nr. 51 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1, A 36 

F 4 

B 7 

B 18 

B 2 

 

 

H 4 

H 28 

L 48 

 

L 64 

 

J 1 

 

 

 

I 3 

I 5/6 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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2.2.2.49. Stellungnahmen Nr. 52 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3 

 

 

C 3 

 

A 2 

 

A 7 

F 1 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

242 

 

2.2.2.50. Stellungnahmen Nr. 53 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3 

 

C 3 

 

 

A 7 

F 1 

 

G 8 

 

C 4, D 3 

H 24 

 

H 25 

 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

243 

 

2.2.2.51. Stellungnahmen Nr. 54 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3 

 

A 7 

 

A 7 

 

H 28, H 4 

A 3 

 

G 1 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

244 

 

2.2.2.52. Stellungnahmen Nr. 55 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3 

 

C 3 

 

F 1 

A 7 

 

H 4 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

245 

 

2.2.2.53. Stellungnahmen Nr. 56 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

D 3 

 

C 3 

 

A 7 

 

F 1 

 

C 7 

L 31, L 39 

 

 

A 1 

A 24 

A 2 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

246 

 

2.2.2.54. Stellungnahmen Nr. 60 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 2 

 

I 1 

J 1 

A 2 

C 2 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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A 5 

C 3 

E 5 

A 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 3 

 

L 3 

 

 

L 3 

 

A 7 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

248 

 

 

  

 

A 13 

 

 

 

 

I 8 

 

B 8 

 

L 7 

 

D 9 

D 7 

 

A 39 

 

N 3 

 

C 4, C 3 

 

 

 

N 3 

 

N 4 

 

A 14 

 

 

 

 

L 8 

 

 

L 9 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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L 10 

 

 

A 15 

 

 

 

 

 

 

D 8 

 

 

D 9 

 

 

 

 

D 7 

D 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 8 

 

 

 

 

 

A 14 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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L 10 

 

 

A 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 9 

 

 

 

 

A 3 

 

 

 

I 2 

 

J 1, J 7 

 

 

 

J 5 

 

 

 

 

A 6 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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A 6 

 

 

 

 

 

 

 

A 1 

 

 

 

L 65 

 

 

B 8, H 28 

 

 

 

 

L 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 67 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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2.2.2.55. Stellungnahmen Nr. 61 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 7 

 

 

 

 

 

 

C 13 

 

 

 

 

A 28 

 

 

A 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 5 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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2.2.2.56. Stellungnahmen Nr. 62 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

  

 

 

 

 

 

 

F 1 

 

 

A 9 

A 1, A 2 

 

 

 

 

 

A 1, A 2 

A 23 

 

A 43 

 

D 11 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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A 30 

 

A 35 

 

 

 

 

 

A 3 

 

 

B 2 

 

 

 

 

 

 

 

C 3 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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2.2.2.57. Stellungnahmen Nr. 63 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 1 

 

 

 

M 1 

F 10, A 6 

 

K 3 

K 1 

 

 

A 28 

A 8 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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2.2.2.58. Stellungnahmen Nr. 64 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1 

A 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 28 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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H 4 

L 39 

 

 

 

 

H 4 

 

 

 

L 39 

 

 

 

 

 

A 9 

 

 

 

F 1 

 

 

 

 

L 6 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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L 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 44 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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A 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 6 

 

 

 

 

 

A 2 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 

260 

 

 

 

 

M 1 

 

A 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2 

A 44 

 

 

A 44 

 

 

 

 

 

 

A 27 

 

 

L 3 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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L 6 

 

 

 

A 23 

 

 

 

L 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 44 

 

 

 

 

L 41 

 

 

 

 

 

 

L 6 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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C 1, C 16 

 

A 27 

F 10 

 

 

 

 

C 1 

C 2 

 

 

 

 

 

 

 

F 2 

C 13 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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L 45 

 

 

 

 

 

 

B 7 

 

 

L 38 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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B 2 

 

 

 

B 19 

 

 

 

 

 

B 21 

 

 

L 3 

 

 

 

L 6 

 

 

A 4 

 

 

A 27 

A 45 

 

 

 

 

 

L 3 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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J 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 68 

 

 

 

 

 

L 3, L 44 

 

 

 

L 3, L 44 

 

 

 

 

L 72 

 

 

A 1, A 4 

 

A 23 

 



Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 23 
Abwägung – Anlage 1 Abwägung 
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L 47 

 

 

 

 

L 39 

 

 

 

 

 

 

 

L 39 

 

 

 

 

 

L 48 

 

 

 

 

 

L 48 
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2.2.2.59. Stellungnahmen Nr. 65 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 
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2.2.2.60. Stellungnahmen Nr. 66 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 
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2.2.2.61. Stellungnahmen Nr. 67 

Die o. g. Person hat eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abgegeben: 
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